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Gesetzentwurf 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des Strafverfahrensrechts 
- Strafverfahrensänderungsgesetz 1996 - (StVÄG1996) 

A. Zielsetzung 

Mit dem Gesetzentwurf soll der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts, insbesondere dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 15. Dezember 1983 zum Volkszählungsgesetz 
1983 (BVerfGE 65, 1 f.), Rechnung ge tragen werden. 

Der Entwurf soll daher für 

- die strafprozessuale Ermittlungstätigkeit, 

- die Verwendung personenbezogener Informationen, die in 
einem Strafverfahren erhoben worden sind, sowie 

- die Verarbeitung personenbezogener Daten in Dateien und ihre 
Nutzung 

die verfassungsrechtlich gebotenen, im Interesse der Rechts-
sicherheit und Rechtsklarheit sowie aus strafprozessual-syste-
matischen Gründen notwendigen präzisen Rechtsgrundlagen 
schaffen. 

B. Lösung 

Der Entwurf schlägt eine Vielzahl von Einzeländerungen vor, die 
zur Schaffung der notwendigen Rechtsgrundlagen erforderlich 
sind, nämlich: 

1. Die Fahndung, insbesondere in der Öffentlichkeit und durch 
Inanspruchnahme von Publikationsorganen, erhält in den 
§§ 131 bis 131 c klare Rechtsgrundlagen. 

2. § 160 wird ergänzt um das Erfordernis der Beachtung entgegen-
stehender Verwendungsregelungen und Verfahrensgrund-
sätze. 

3. § 161 wird zu einer Ermittlungsermächtigung ausgestaltet und 
§ 163 dieser Änderung angepaßt; die Verwendung von Erkennt-
nissen aus besonderen polizeirechtlichen Maßnahmen, insbe-
sondere aus Wohnraumüberwachungen zur Eigensicherung 
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eines eingesetzten Polizeibeamten auf landespolizeirecht-
licher Grundlage, für strafverfahrensrechtliche Zwecke wird 
einengend geregelt. 

4. Die Zulässigkeit der längerfristigen Observa tion wird in § 163 f 
geregelt. 

5. In den §§ 474 bis 480 wird die Erteilung von Aktenauskünften 
und Akteneinsicht für Gerichte, Staatsanwaltschaften, Behör-
den, Privatpersonen und die Übermittlung von Erkenntnissen 
für wissenschaftliche Zwecke geregelt. Die Akteneinsicht nach 
§ 147 wird den Neuregelungen angepaßt. 

6. § 481 bestimmt, unter welchen Voraussetzungen Polizeibehör-
den personenbezogene Informationen, die zunächst allein für 
Zwecke der Strafverfolgung erhoben worden sind, auch für prä-
ventiv-polizeiliche Zwecke verwenden dürfen. Außerdem wird 
in § 482 die Unterrichtung der Polizei über den Ausgang des 
Strafverfahrens geregelt. 

7. Die §§ 483 bis 491 bestimmen, unter welchen Voraussetzungen 
und in welchen Grenzen personenbezogene Daten, die in einem 
Strafverfahren erhoben worden sind, in Dateien verarbeitet und 
wie sie verwendet werden dürfen. 

8.

§ 492 regelt den Auskunftsanspruch desjenigen, dessen Daten 
in einer Datei gespeichert sind. 

Hinzu kommen Folgeänderungen in der StPO (§§ 385, 406 e, 
456 a, 474 ff.) und im Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (§ 78) sowie 
eine Änderung des Strafgesetzbuches (§ 203 Abs. 2), des Gesetzes 
über die Statistik für Bundeszwecke (§ 16 Abs. 7) und des Ge-
richtsverfassungsgesetzes (§ 74 c Abs. 1). 

C. Alternativen 

Für Teilbereiche - insbesondere Akteneinsicht und Dateiregelun-
gen - liegt ein Gesetzentwurf des Bundesrates „Entwurf eines 
Strafverfahrensänderungsgesetzes 1994 (StVÄG 1994)" - Bundes-
tags-Drucksache 13/194 - vor. 

D. Kosten der öffentlichen Haushalte 

I. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand löst das Vorhaben 
nicht aus. 

II. Vollzugsaufwand 

Höherer Vollzugsaufwand kann entstehen durch die verfas-
sungsrechtlichen und datenschutzrechtlichen Vorgaben ent-
sprechend ausdifferenzierten Regelungen insbesondere zur 
Aktenauskunft und Akteneinsicht sowie zur Verarbeitung und 
Verwendung personenbezogener Daten, die in einem Strafver-
fahren erhoben worden sind, in Dateien. 
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Insgesamt dürften die dadurch entstehenden Kosten die Haus-
halte der Länder jedoch nicht spürbar belasten, jedenfalls nicht 
wesentlich stärker als die mit dem Gesetzentwurf des Bundes-
rates „Entwurf eines Strafverfahrensänderungsgesetzes 1994 
(StVÄG 1994)" - Bundestags-Drucksache 13/194 - verbunde-
nen Kosten. 

E. Sonstige Kosten 

Sonstige Kosten (z. B. Kosten für die Wirtschaft, Kosten für soziale 
Sicherungssysteme) entstehen nicht. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

031 (121) - 430 00 - Str 161/98 
Bonn, den 29. Januar 1998 

An die 
Präsidentin des 
Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Ergänzung 
des Strafverfahrensrechts 
- Strafverfahrensänderungsgesetz 1996 - (StVÄG 1996) 

mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz. 

Der Bundesrat hat in seiner 709. Sitzung am 21. Februar 1997 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 
ersichtlich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Dr. Helmut Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des Strafverfahrensrechts 
- Strafverfahrensänderungsgesetz 1996 - (StVÄG1996) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung der Strafprozeßordnung 

Die Strafprozeßordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 
1319), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 131 wird in den Abschnitt 9 a eingestellt und 
wie folgt gefaßt: 

„§ 131 

(1) Auf Grund eines Haftbefehls oder eines 
Unterbringungsbefehls können der Richter oder 
die Staatsanwaltschaft und, wenn Gefahr im Ver-
zug ist, ihre Hilfsbeamten (§ 152 des Gerichtsver-
fassungsgesetzes) die Ausschreibung zur Fest-
nahme veranlassen und Fahndungen bei einer 
Straftat von erheblicher Bedeutung auch an die 
Öffentlichkeit richten, wenn sie auf andere Weise 
erheblich weniger erfolgversprechend oder we-
sentlich erschwert wäre. 

(2) Liegen die Voraussetzungen eines Haft-
befehls oder Unterbringungsbefehls vor, dessen 
Erlaß nicht ohne Gefährdung des Fahndungs-
erfolges abgewartet werden kann, so können die 
Staatsanwaltschaft und ihre Hilfsbeamten (§ 152 
des Gerichtsverfassungsgesetzes) Maßnahmen 
nach Absatz 1 veranlassen, wenn dies zur vorläu-
figen Festnahme erforderlich ist. Die Entschei-
dung über den Erlaß des Haft- oder Unterbrin-
gungsbefehl ist unverzüglich, spätestens binnen 
einer Woche herbeizuführen. 

(3) Der Beschuldigte ist möglichst genau zu 
bezeichnen und soweit erforderlich zu beschrei-
ben; eine Abbildung darf beigefügt werden. Die 
Tat, deren er verdächtig ist, Ort und Zeit ihrer Be-
gehung sowie Umstände, die für die Ergreifung 
von Bedeutung sein können, können angegeben 
werden. " 

2. Nach § 131 werden die folgenden §§ 131 a bis 
131 c eingefügt: 

„§ 131a 

(1) Die Ausschreibung zur Aufenthaltsermitt-
lung eines Beschuldigten oder eines Zeugen darf 
angeordnet werden, wenn sein Aufenthalt nicht 
bekannt ist. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Ausschreibungen des 
Beschuldigten, soweit sie zur Sicherstellung 
eines Führerscheins, zur erkennungsdienstlichen 
Behandlung oder zur Feststellung seiner Identität 
erforderlich sind. 

(3) Auf Grund einer Ausschreibung zur Aufent-
haltsermittlung darf auch ein Aufruf an die 
Öffentlichkeit gerichtet werden, wenn die Auf-
enthaltsermittlung auf andere Weise erheblich 
weniger erfolgversprechend oder wesentlich 
erschwert wäre. Ein Aufruf an die Öffentlich-
keit zur Aufenthaltsermittlung eines Beschuldig-
ten ist nur zulässig, wenn dieser einer Straftat 
von erheblicher Bedeutung dringend verdächtig 
ist. 

(4) § 131 Abs. 3 gilt entsprechend. Bei der Auf-
enthaltsermittlung eines Zeugen ist erkennbar zu 
machen, daß die gesuchte Person nicht Beschul-
digter ist. Der Aufruf nach einem Zeugen unter-
bleibt, wenn überwiegende schutzwürdige Inter-
essen des Zeugen entgegenstehen. Abbildungen 
des Zeugen dürfen nur erfolgen, soweit die Auf-
enthaltsermittlung auf andere Weise aussichtslos 
oder wesentlich erschwert wäre. 

§ 131 b 

(1) Die Veröffentlichung von Abbildungen 
eines Beschuldigten, der einer Straftat von 
erheblicher Bedeutung verdächtig ist, ist auch 
zulässig, wenn die Aufklärung einer Straftat, ins-
besondere die Feststellung der Identität eines 
unbekannten Täters auf andere Weise erheblich 
weniger erfolgversprechend oder wesentlich 
erschwert wäre. 

(2) Die Veröffentlichung von Abbildungen 
eines Zeugen und Hinweise auf das der Ver-
öffentlichung zugrundeliegende Strafverfahren 
sind auch zulässig, wenn die Aufklärung einer 
Straftat, insbesondere die Feststellung der Iden-
tität des Zeugen auf andere Weise aussichtslos 
oder wesentlich erschwert wäre. Die Veröffent-
lichung muß erkennbar machen, daß die abgebil-
dete Person nicht Beschuldigter ist. 

(3) § 131 Abs. 3 Satz 1 erster Halbsatz und 
Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 131 c 

Fahndungen nach den §§ 131 a und 131 b dür-
fen nur durch den Richter, bei Gefahr im Ver-
zug auch durch die Staatsanwaltschaft und ihre 
Hilfsbeamten (§ 152 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes) angeordnet werden. Ausschreibungen 
nach § 131 a Abs. 1 und 2 dürfen nur in den 
Fahndungshilfsmitteln der Strafverfolgungsbe-
hörden vorgenommen werden. " 

3. § 147 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Über die Gewährung der Akteneinsicht 
entscheidet im vorbereitenden Verfahren und 
nach rechtskräftigem Abschluß des Verfahrens 
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die Staatsanwaltschaft, im übrigen der Vorsit-
zende des mit der Sache befaßten Gerichts. 
Versagt die Staatsanwaltschaft die Aktenein-
sicht, so kann gerichtliche Entscheidung nach 
Maßgabe des § 161 a Abs. 3 Satz 2 bis 4 bean-
tragt werden. Diese Entscheidungen werden 
nicht mit Gründen versehen, soweit durch 
deren Offenlegung der Untersuchungszweck 
gefährdet werden könnte." 

b) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

„ (7) Dem Beschuldigten, der keinen Vertei-
diger hat, können Auskünfte und Abschriften 
aus den Akten erteilt werden, soweit nicht 
der Untersuchungszweck gefährdet werden 
könnte und nicht überwiegende schutzwürdi-
ge Interessen Dritter entgegenstehen. Absatz 5 
und § 477 Abs. 5 gelten entsprechend." 

4. Dem § 160 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Eine Maßnahme ist unzulässig, soweit be-
sondere bundesgesetzliche oder entsprechende 
landesgesetzliche Verwendungsregelungen ent-
gegenstehen. Sie ist unverzüglich zu beenden, 
wenn die Voraussetzungen für ihre Anordnung 
nicht mehr vorliegen, ihr Zweck erreicht ist oder 
wenn sie sich aus sonstigen Gründen erledigt 
hat."  

5. § 161 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 161 

(1) Zu dem in § 160 Abs. 1 bis 3 bezeichneten 
Zweck ist die Staatsanwaltschaft befugt, von 
allen Behörden Auskunft zu verlangen und 
Ermittlungen jeder A rt  entweder selbst vorzu-
nehmen oder durch die Behörden und Beamten 
des Polizeidienstes vornehmen zu lassen, soweit 
nicht andere gesetzliche Vorschriften ihre Befug-
nisse besonders regeln. Die Behörden und Beam-
ten des Polizeidienstes sind verpflichtet, dem 
Ersuchen oder Auftrag der Staatsanwaltschaft zu 
genügen, und in diesem Falle befugt, von allen 
Behörden Auskunft zu verlangen. 

(2) Sind personenbezogene Informationen 
durch eine polizeirechtliche Maßnahme erlangt 
worden, die der Maßnahme nach § 98 a ent-
spricht, dürfen sie zu Beweiszwecken nur ver-
wendet werden, soweit sich bei Gelegenheit der 
Auswertung Erkenntnisse ergeben, die zur Auf-
klärung einer in § 98 a Abs. 1 bezeichneten Straf-
tat benötigt werden. Satz 1 gilt entsprechend, 
soweit polizeirechtliche Maßnahmen den in 
§ 100 c Abs. 1 Nr. 2, § 110 a genannten Maßnah-
men entsprechen. 

(3) In oder aus einer Wohnung erlangte perso-
nenbezogene Informationen aus einem Einsatz 
technischer Mittel zur Eigensicherung von nicht 
offen ermittelnden Beamten auf landespolizei-
rechtlicher Grundlage dürfen zu Beweiszwecken 
nur verwendet werden, soweit es sich uni einen 
Mord oder Totschlag (§§ 211, 212 des Strafgesetz-
buches), einen erpresserischen Menschenraub 
oder eine Geiselnahme (§§ 239a, 239 b des Straf-
gesetzbuches), einen Angriff auf den Luftverkehr  

(§ 316c des Strafgesetzbuches) oder eine der in 
§ 100 a Satz 1 Nr. 4 bezeichneten Straftaten nach 
dem Betäubungsmittelgesetz handelt. Die Ver-
wendung ist nur zulässig nach Feststellung der 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme durch den Vorsit-
zenden einer Strafkammer des Landgerichts, in 
dessen Bezirk die anordnende Stelle ihren Sitz 
hat."  

6. Dem § 163 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„ Zu diesem Zweck sind sie befugt, alle Behörden 
um Auskunft zu ersuchen, bei Gefahr im Verzug 
auch, die Auskunft zu verlangen, sowie Ermitt-
lungen jeder Art  vorzunehmen, soweit nicht an-
dere gesetzliche Vorschriften ihre Befugnisse be-
sonders regeln. " 

7. Nach § 163 e wird folgender § 163f eingefügt: 

„§ 163f 

(1) Liegen zureichende tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vor, daß eine Straftat von erheb-
licher Bedeutung begangen worden ist, so darf 
eine planmäßig angelegte Beobachtung des Be-
schuldigten angeordnet werden, die 

1. durchgehend länger als 24 Stunden dauern 
oder 

2. an  mehr als zwei Tagen stattfinden 

soll (längerfristige Observa tion). 

Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, 
wenn die Erforschung des Sachverhalts oder die 
Ermittlung des Aufenthaltsortes des Täters auf 
andere Weise erheblich weniger erfolgverspre-
chend oder wesentlich erschwert wäre. Gegen 
andere Personen ist die Maßnahme zulässig, 
wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzuneh-
men ist, daß sie mit dem Täter in Verbindung ste-
hen oder eine solche Verbindung hergestellt 
wird, daß die Maßnahme zur Erforschung des 
Sachverhalts oder zur Ermittlung des Aufent-
haltsortes des Täters führen wird und dies auf 
andere Weise erheblich weniger erfolgverspre-
chend oder wesentlich erschwert wäre. 

(2) Die Maßnahme darf auch durchgeführt wer-
den, wenn Dritte unvermeidbar be troffen wer-
den. 

(3) Die Maßnahme darf nur durch den Richter, 
bei Gefahr im Verzug auch durch die Staats-
anwaltschaft und ihre Hilfsbeamten (§ 152 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes) angeordnet wer-
den. Hat die Staatsanwaltschaft oder einer ihrer 
Hilfsbeamten die Anordnung ge troffen, so bean

-tragt die Staatsanwaltschaft unverzüglich die 
richterliche Bestätigung der Anordnung. Die An-
ordnung tritt außer Kra ft, wenn sie nicht binnen 
drei Tagen von dem Richter bestätigt wird. 

(4) Die Anordnung ergeht schriftlich. Sie muß 
die Person, gegen die sich die Maßnahme richten 
soll, möglichst genau bezeichnen und soweit 
erforderlich beschreiben. Die Anordnung ist auf 
höchstens drei Monate zu befristen. Eine Verlän-
gerung ist zulässig, soweit ihre Voraussetzungen 
fortbestehen. " 
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8. Dem § 385 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 147 Abs. 4 und 7 sowie § 477 Abs. 5 gelten 
entsprechend. " 

9. § 406e wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Entscheidung ist nicht anfechtbar." 

b) In Absatz 4 wird Satz 2 durch folgende Sätze 
ersetzt: 

„Gegen die Entscheidung der Staatsanwalt-
schaft nach Satz 1 kann gerichtliche Entschei-
dung nach Maßgabe des § 161 a Abs. 3 Satz 2 
bis 4 beantragt werden. Die Entscheidung des 
Vorsitzenden ist unanfechtbar. Diese Entschei-
dungen werden nicht mit Gründen versehen, 
soweit durch deren Offenlegung der Untersu-
chungszweck gefährdet werden könnte. " 

c) In Absatz 5 zweiter Halbsatz werden die Worte 
„Satz 1" gestrichen. 

d) Es wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) § 477 Abs. 5 gilt entsprechend." 

10. § 456a Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Vollstreckungsbehörde kann zugleich mit 
dem Absehen von der Vollstreckung die Nach-
holung für den Fall  anordnen, daß der Ausgelie-
ferte oder Ausgewiesene zurückkehrt, und hier-
zu einen Haftbefehl oder einen Unterbringungs-
befehl erlassen sowie die erforderlichen Fahn-
dungsmaßnahmen, insbesondere die Ausschrei-
bung zur Festnahme, veranlassen; § 131 Abs. 3 
sowie § 131 a Abs. 1 gelten entsprechend." 

11. Die Überschrift des Achten Buches wird wie folgt 
gefaßt: 

„Achtes Buch 
Erteilung von Auskünften und Akteneinsicht, 

sonstige Verwendung von Informationen 
für verfahrensübergreifende Zwecke, 

Dateiregelungen". 

12. Der bisherigen Überschrift „Länderübergreifen-
des staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister" 
werden folgende Abschnitte vorangestellt: 

„Erster Abschnitt 
Erteilung von Auskünften und Akteneinsicht, 

sonstige Verwendung von Informationen 
für verfahrensübergreifende Zwecke 

§ 474 
(1) Gerichte, Staatsanwaltschaften und andere 

Justizbehörden erhalten Akteneinsicht, wenn 
dies für Zwecke der Rechtspflege erforderlich ist. 

(2) Im übrigen sind Auskünfte aus Akten an 
öffentliche Stellen zulässig, soweit 

1. die Auskünfte zur Feststellung, Durchsetzung 
oder zur Abwehr von Rechtsansprüchen im 
Zusammenhang mit der Straftat erforderlich 
sind, 

2. diesen Stellen in sonstigen Fällen auf Grund 
einer besonderen Vorschrift von Amts wegen 

personenbezogene Informationen aus Straf-
verfahren übermittelt werden dürfen oder 
soweit nach einer Übermittlung von Amts 
wegen die Übermittlung weiterer personenbe-
zogener Informationen zur Aufgabenerfüllung 
erforderlich ist. 

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 
kann Akteneinsicht gewährt werden, wenn die 
Erteilung von Auskünften einen unverhältnismä-
ßigen Aufwand erfordern oder die Akteneinsicht 
begehrende Stelle unter Angabe von Gründen 
erklärt, daß die Erteilung einer Auskunft zur 
Erfüllung ihrer Aufgabe nicht ausreichen würde. 

(4) Unter den Voraussetzungen der Absätze 1 
oder 3 können amtlich verwahrte Beweisstücke 
besichtigt werden. 

(5) Akten können in den Fällen der Absätze 1 
und 3 zur Einsichtnahme übersandt werden. 

(6) Landesgesetzliche Regelungen, die parla-
mentarischen Ausschüssen ein Recht auf Akten-
einsicht einräumen, bleiben unberührt. 

§ 475 

(1) Für eine Privatperson und für sonstige Stel-
len kann, unbeschadet der Vorschrift des § 406 e, 
ein Rechtsanwalt Auskünfte aus Akten erhalten, 
die dem Gericht vorliegen oder diesem im Falle 
der Erhebung der öffentlichen Klage vorzulegen 
wären, soweit er hierfür ein berechtigtes Inter-
esse darlegt. Auskünfte sind zu versagen, wenn 
der hiervon Betroffene ein schutzwürdiges Inter-
esse an der Versagung hat. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
kann Akteneinsicht gewährt werden, wenn die 
Erteilung von Auskünften einen unverhältnismä-
ßigen Aufwand erfordern oder nach Darlegung 
dessen, der Akteneinsicht begeh rt, zur Wahrneh-
mung des berechtigten Interesses nicht ausrei-
chen würde. 

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 
können amtlich verwahrte Beweisstücke besich-
tigt werden. Auf Antrag können dem Rechts-
anwalt, soweit Akteneinsicht gewährt wird und 
nicht wichtige Gründe entgegenstehen, die 
Akten mit Ausnahme der Beweisstücke in seine 
Geschäftsräume oder seine Wohnung mitge-
geben werden. Die Entscheidung ist nicht 
anfechtbar. 

(4) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
können auch Privatpersonen und sonstigen Stel-
len Auskünfte aus den Akten erteilt werden. 

§ 476 

(1) Personenbezogene Informationen in Akten 
können an  Hochschulen, andere Einrichtungen, 
die wissenschaftliche Forschung betreiben, und 
öffentliche Stellen übermittelt werden, soweit 

1. dies für die Durchführung bestimmter wissen-
schaftlicher Forschungsarbeiten erforderlich 
ist, 
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2. eine Nutzung anonymisierter Informationen 
zu diesem Zweck nicht möglich ist und 

3. das öffentliche Interesse an der Forschungs-
arbeit das schutzwürdige Interesse des Betrof-
fenen an dem Ausschluß der Übermittlung 
erheblich überwiegt. 

(2) Die Übermittlung der Informationen erfolgt 
durch Erteilung von Auskünften, wenn hierdurch 
der Zweck der Forschungsarbeit erreicht werden 
kann und die Erteilung keinen unverhältnismäßi-
gen Aufwand erfordert. Andernfalls kann auch 
Akteneinsicht gewährt werden. Die Akten kön-
nen zur Einsichtnahme übersandt werden. 

(3) Personenbezogene Informationen werden 
nur an solche Personen übermittelt, die Amtsträ-
ger oder für den öffentlichen Dienst besonders 
Verpflichtete sind oder die zur Geheimhaltung 
verpflichtet worden sind. § 1 Abs. 2, 3 und 4 Nr. 2 
des Verpflichtungsgesetzes findet auf die Ver-
pflichtung zur Geheimhaltung entsprechende 
Anwendung. 

(4) Die personenbezogenen Informationen dür-
fen nur für die Forschungsarbeit verwendet wer-
den, für die sie übermittelt worden sind. Die Ver-
wendung für andere Forschungsarbeiten oder 
die Weitergabe richtet sich nach den Absätzen 1 
bis 3 und bedarf der Zustimmung der Stelle, die 
die Informationen übermittelt hat. 

(5) Die Informationen sind gegen unbefugte 
Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen. Die 
wissenschaftliche Forschung be treibende Stelle 
hat dafür zu sorgen, daß die Verwendung der 
personenbezogenen Informationen räumlich und 
organisatorisch getrennt von der Erfüllung sol-
cher Verwaltungsaufgaben oder Geschäftszwek-
ke erfolgt, für die diese Informationen gleichfa lls 
von Bedeutung sein können. 

(6) Sobald der Forschungszweck es erlaubt, 
sind die personenbezogenen Informationen zu 
anonymisieren. Solange dies noch nicht möglich 
ist, sind die Merkmale gesondert aufzubewah-
ren, mit denen Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten 
oder bestimmbaren Person zugeordnet werden 
können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur 
zusammengeführt werden, soweit der For-
schungszweck dies erfordert. 

(7) Wer nach den Absätzen 1 bis 3 personen-
bezogene Informationen erhalten hat, darf diese 
nur veröffentlichen, wenn dies für die Darstel-
lung von Forschungsergebnissen über  Ereignisse 
der Zeitgeschichte unerläßlich ist. Die Veröffent-
lichung bedarf der Zustimmung der Stelle, die 
die Informationen übermittelt hat. 

(8) Ist der Empfänger eine nichtöffentliche 
Stelle, gilt § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes 
mit der Maßgabe, daß die Aufsichtsbehörde die 
Ausführung der Vorschriften über den Daten-
schutz auch dann überwacht, wenn keine hinrei-
chenden Anhaltspunkte für eine Verletzung die-
ser Vorschriften vorliegen oder wenn der Emp-

fänger die personenbezogenen Informationen 
nicht in Dateien verarbeitet. 

§ 477 
(1) Auskünfte können auch durch Überlassung 

von Abschriften aus den Akten erteilt werden. 

(2) Auskünfte aus Akten und Akteneinsicht 
sind zu versagen, wenn der Übermittlung Zwek-
ke des Strafverfahrens oder besondere bundes-
gesetzliche oder entsprechende landesgesetzli-
che Verwendungsregelungen entgegenstehen. 
Informationen, die durch eine Maßnahme nach 
den §§ 98a, 100a, 100 c Abs. 1 Nr. 2, § 110a er-
mittelt worden sind, dürfen nur für Zwecke eines 
Strafverfahrens, zur Abwehr von erheblichen Ge-
fahren und für die Zwecke, für die eine Übermitt-
lung nach § 18 des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes zulässig ist, verwendet werden. § 481 
bleibt unberührt. 

(3) In Verfahren, in denen 

1. der Angeklagte freigesprochen oder das Ver-
fahren eingestellt wurde oder 

2. die Verurteilung nicht in ein Führungszeugnis 
für Behörden aufgenommen wird und seit der 
Rechtskraft der Entscheidung mehr als zwei 
Jahre verstrichen sind, 

dürfen Auskünfte aus den Akten und Aktenein-
sicht an nichtöffentliche Stellen nur gewährt wer-
den, wenn ein rechtliches Interesse an der Kennt-
nis der Information glaubhaft gemacht ist und 
der Beschuldigte kein schutzwürdiges Interesse 
an der Versagung hat. 

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung trägt der Empfänger. Die übermit-
telnde Stelle prüft nur, ob das Übermittlungser-
suchen im Rahmen der Aufgaben des Empfän-
gers liegt, es sei denn, daß besonderer Anlaß zu 
einer weitergehenden Prüfung der Zulässigkeit 
der Übermittlung besteht. 

(5) Die nach den §§ 474, 475 erlangten perso-
nenbezogenen Informationen dürfen nur zu dem 
Zweck verwendet werden, für den die Auskunft 
oder Akteneinsicht gewährt wurde. Eine Ver-
wendung für andere Zwecke ist zulässig, wenn 
dafür Auskunft oder Akteneinsicht gewährt wer-
den dürfte und im Falle des § 475 die Stelle, die 
Auskunft oder Akteneinsicht gewährt hat, zu-
stimmt. Wird eine Auskunft ohne Einschaltung 
eines Rechtsanwalts erteilt, so ist auf die Zweck-
bindung hinzuweisen. 

§ 478 
(1) Über die Erteilung von Auskünften und die 

Akteneinsicht entscheidet im vorbereitenden 
Verfahren und nach rechtskräftigem Abschluß 
des Verfahrens die Staatsanwaltschaft, im übri-
gen der Vorsitzende des mit der Sache befaßten 
Gerichts. Die Staatsanwaltschaft ist auch nach 
Erhebung der öffentlichen Klage befugt, Aus-
künfte zu erteilen. Die Staatsanwaltschaft kann 
die Behörden des Polizeidienstes, die die Ermitt-
lungen geführt haben oder führen, ermächtigen, 
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in den Fällen des § 475 Akteneinsicht und Aus-
künfte zu erteilen. Die Übermittlung personenbe-
zogener Informationen zwischen Behörden des 
Polizeidienstes ist ohne Entscheidung nach Satz 1 
zulässig. 

(2) Aus beigezogenen Akten, die nicht Akten-
bestandteil sind, dürfen Auskünfte nur erteilt 
werden, wenn der Antragsteller die Zustimmung 
der Stelle nachweist, um deren Akten es sich 
handelt; gleiches gilt für die Akteneinsicht. 

(3) In den Fällen des § 475 kann gegen die Ent-
scheidung der Staatsanwaltschaft nach Absatz 1 
gerichtliche Entscheidung nach Maßgabe des 
§ 161 a Abs. 3 Satz 2 bis 4 beantragt werden. Die 
Entscheidung des Vorsitzenden ist unanfechtbar. 
Diese Entscheidungen werden nicht mit Grün-
den versehen, soweit durch deren Offenlegung 
der Untersuchungszweck gefährdet werden 
könnte. 

§ 479 

(1) Von Amts wegen dürfen personenbezogene 
Informationen aus Strafverfahren Strafverfol-
gungsbehörden und Strafgerichten für Zwecke 
der Strafverfolgung übermittelt werden, soweit 
diese Informationen aus der Sicht der übermit-
telnden Stelle hierfür erforderlich sind. 

(2) Die Übermittlung personenbezogener Infor-
mationen von Amts wegen aus einem Strafver-
fahren ist auch zulässig, wenn die Kenntnis der 
Informationen aus der Sicht der übermittelnden 
Stelle erforderlich ist für 

1. die Vollstreckung von Strafen oder von Maß-
nahmen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des 
Strafgesetzbuches oder die Vollstreckung oder 
Durchführung von Erziehungsmaßregeln oder 
Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsge-
setzes, 

2. den Vollzug von freiheitsentziehenden Maß-
nahmen, 

3. Entscheidungen in Strafsachen, insbesondere 
über die Strafaussetzung zur Bewährung oder 
deren Widerruf, in Bußgeld- oder Gnadensa-
chen. 

(3) § 477 Abs. 1, 2 und 5 sowie § 478 Abs. 1 
und 2 gelten entsprechend; die Verantwortung 
für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die 
übermittelnde Stelle. 

§ 480 

Besondere gesetzliche Bestimmungen, die die 
Übermittlung personenbezogener Informationen 
aus Strafverfahren anordnen oder erlauben, blei-
ben unberührt . 

§ 481 

(1) Die Polizeibehörden dürfen nach Maßgabe 
der Polizeigesetze personenbezogene Informatio-
nen aus Strafverfahren zur Abwehr von Gefahren 
verwenden. Zu diesem Zweck dürfen Strafverfol-
gungsbehörden an Polizeibehörden personenbe-

zogene Informationen aus Strafverfahren über-
mitteln. 

(2) Die Verwendung ist unzulässig, soweit be-
sondere bundesgesetzliche oder entsprechende 
landesgesetzliche Verwendungsregelungen ent-
gegenstehen. In einer Datei verarbeitete Daten 
sind in diesem Fall  zu löschen. Insoweit gilt § 490 
Abs. 7 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 und 3, Abs. 8 entspre-
chend. 

§ 482 

(1) Die Staatsanwaltschaft teilt der Polizei-
behörde, die mit der Angelegenheit befaßt war, 
ihr Aktenzeichen mit. 

(2) Sie unterrichtet die Polizeibehörde in den 
Fällen des Absatzes 1 über den Ausgang des Ver-
fahrens durch Mitteilung der Entscheidungsfor-
mel, der entscheidenden Stelle sowie des Datums 
und der Art  der Entscheidung. Die Übersendung 
eines Abdrucks der Mitteilung zum Bundeszen-
tralregister ist zulässig, im Falle des Erforderns 
auch des Urteils oder einer mit Gründen versehe-
nen Einstellungsentscheidung. 

(3) In Verfahren gegen Unbekannt sowie bei 
Verkehrsstrafsachen, soweit sie nicht unter die 
§§ 142, 315 bis 315 c des Strafgesetzbuches 
fallen, wird der Ausgang des Verfahrens nach 
Absatz 2 nicht von Amts wegen mitgeteilt. 

(4) Wird ein Urteil übersandt, das angefochten 
worden ist, so ist anzugeben, wer Rechtsmittel 
eingelegt hat. 

Zweiter Abschnitt 

Dateiregelungen 

§ 483 

(1) Gerichte, Strafverfolgungsbehörden ein-
schließlich Vollstreckungsbehörden, Bewährungs-
helfer, Aufsichtsstellen bei Führungsaufsicht und 
die Gerichtshilfe dürfen personenbezogene Da-
ten in Dateien speichern, verändern und nutzen, 
soweit dies für Zwecke des Strafverfahrens erfor-
derlich ist. 

(2) Die Daten dürfen auch für andere Strafver-
fahren, die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen und Gnadensachen genutzt werden. 

(3) Erfolgt in einer Datei der Polizei die Spei-
cherung zusammen mit Daten, deren Speiche-
rung sich nach den Polizeigesetzen richtet, so ist 
für die Verarbeitung und Nutzung personenbe-
zogener Daten und die Rechte der Be troffenen 
das für die speichernde Stelle geltende Recht 
maßgeblich. 

§ 484 

(1) Strafverfolgungsbehörden dürfen für Zwek-
ke künftiger Strafverfahren 

1. die Personendaten des Beschuldigten und, 
soweit erforderlich, andere zur Identifizierung 
geeignete Merkmale, 

2. die zuständige Stelle und das Aktenzeichen, 
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3. die Tatzeiten, 

4. die Tatvorwürfe durch Angabe der gesetz-
lichen Vorschriften und die nähere Bezeich-
nung der Straftaten, 

5. die Einleitung des Verfahrens sowie die Ver-
fahrenserledigungen bei der Staatsanwalt-
schaft und bei Gericht nebst Angabe der ge-
setzlichen Vorschriften 

in Dateien speichern, verändern und nutzen. 

(2) Weitere personenbezogene Daten von Be-
schuldigten und Tatbeteiligten dürfen sie in 
Dateien nur speichern, verändern und nutzen, 
soweit dies erforderlich ist, weil wegen der A rt 

 oder Ausführung der Tat, der Persönlichkeit des 
Beschuldigten oder Tatbeteiligten, oder sonstiger 
Erkenntnisse Grund zu der Annahme besteht, 
daß weitere Strafverfahren gegen den Beschul-
digten zu führen sind. Wird der Beschuldigte 
rechtskräftig freigesprochen, die Eröffnung des 
Hauptverfahrens gegen ihn unanfechtbar abge-
lehnt oder das Verfahren nicht nur vorläufig ein-
gestellt, so ist die Speicherung nach Satz 1 unzu-
lässig. 

(3) Das Bundesministerium der Justiz und die 
Landesregierungen bestimmen für ihren jewei-
ligen Geschäftsbereich durch Rechtsverordnung 
das Nähere über die Art  der Daten, die nach die-
ser Bestimmung für Zwecke künftiger Strafver-
fahren gespeichert werden dürfen. Die Landes-
regierungen können die Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf die zuständigen Landes-
ministerien übertragen. 

(4) Die Verwendung personenbezogener Da-
ten, die für Zwecke künftiger Strafverfahren in 
Dateien der Polizei gespeichert sind, richtet sich, 
ausgenommen die Verwendung für Zwecke ei-
nes Strafverfahrens und die damit zusammen-
hängende Vorgangsverwaltung, nach den Poli-
zeigesetzen. 

§ 485 

Gerichte, Strafverfolgungsbehörden einschließ-
lich Vollstreckungsbehörden, Bewährungshelfer, 
Aufsichtsstellen bei Führungsaufsicht und die 
Gerichtshilfe dürfen personenbezogene Daten in 
Dateien speichern, verändern und nutzen, soweit 
dies für Zwecke der Vorgangsverwaltung erfor-
derlich ist. Eine Nutzung für die in § 483 bezeich-
neten Zwecke ist zulässig. Eine Nutzung für die 
in § 484 bezeichneten Zwecke ist zulässig, soweit 
die Speicherung auch nach dieser Vorschrift zu-
lässig wäre. 

§ 486 

(1) Die personenbezogenen Daten können statt 
bei den in den §§ 483 bis 485 genannten Stellen 
in gemeinsamen Dateien gespeichert werden. 

(2) Bei der Einrichtung gemeinsamer Dateien, 
in denen personenbezogene Informationen aus 
Strafverfahren gespeichert werden, bestimmen 
die Landesregierungen für ihren jewei ligen 
Geschäftsbereich durch Rechtsverordnung die 
näheren Einzelheiten, insbesondere 

1. welche Stellen für die in gemeinsamen Datei-
en gespeicherten Daten die datenschutzrecht-
liche Verantwortung einer speichernden Stelle 
tragen, namentlich, welche Stellen gespei-
cherte Daten verändern, ergänzen, sperren 
oder löschen dürfen, 

2. welche Stellen die nach § 487 erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen haben, 

3. wer für die Durchführung der Datenschutz-
kontrolle zuständig ist. 

Die Landesregierungen können die Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf die zuständi-
gen Landesministerien übertragen. 

(3) Bei länderübergreifenden gemeinsamen 
Dateien gilt für Schadensersatzansprüche eines 
Betroffenen § 7 des Bundesdatenschutzgesetzes 
entsprechend. 

§ 487 

Werden personenbezogene Daten in Dateien 
gespeichert, hat die speichernde Stelle die nach 
den Datenschutzgesetzen vorgeschriebenen tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen zu 
treffen. 

§ 488 

(1) Die nach den §§ 483 bis 485 gespeicherten 
Daten dürfen den in § 483 Abs. 1 genannten Stel-
len für die in diesen Vorschriften genannten 
Zwecke sowie den insoweit zuständigen Stellen 
für Zwecke eines Gnadenverfahrens und der in-
temationalen Rechtshilfe in Strafsachen übermit-
telt werden. § 477 Abs. 2, 4 und § 485 Satz 3 gel-
ten entsprechend. 

(2) Außerdem kann Auskunft aus einer Datei 
erteilt werden, soweit nach den Vorschriften die-
ses Gesetzes Akteneinsicht oder Auskunft aus 
den Akten gewährt werden könnte. Entspre-
chendes gilt für Mitteilungen nach den §§ 479 
und 480. 

(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit 
der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. 
Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen des Emp-
fängers, trägt dieser die Verantwortung. In die-
sem Falle prüft die übermittelnde Stelle nur, ob 
das Übermittlungsersuchen im Rahmen der 
Aufgaben des Empfängers liegt, es sei denn, 
daß besonderer Anlaß zu einer weitergehenden 
Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung be-
steht. 

(4) Die nach den §§ 483 bis 485 gespeicherten 
Daten dürfen auch für wissenschaftliche Zwecke 
übermittelt werden. § 476 gilt entsprechend. 

(5) Besondere gesetzliche Bestimmungen, die 
die Übermittlung von Daten aus einem Strafver-
fahren anordnen oder erlauben, bleiben unbe-
rührt. 

(6) Die Daten dürfen nur zu dem Zweck ver-
wendet werden, für den sie übermittelt worden 
sind. Eine Verwendung für andere Zwecke ist 
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zulässig, soweit die Daten auch dafür hätten 
übermittelt werden dürfen. 

§ 489 

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Ver-
fahrens, das die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten durch Abruf ermöglicht, ist für Über-
mittlungen nach § 488 Abs. 1 zulässig, soweit 
diese Form der Datenübermittlung unter Berück-
sichtigung der schutzwürdigen Interessen der 
Betroffenen wegen der Vielzahl der Übermittlun-
gen oder wegen ihrer besonderen Eilbedürftig-
keit angemessen ist. 

(2) Für die Festlegung zur Einrichtung eines 
automatisierten Abrufverfahrens gilt § 10 Abs. 2 
des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend. 
Diese bedarf der Zustimmung der für die spei-
chernde und die abrufende Stelle jeweils zustän-
digen Bundes- und Landesministerien. Die spei-
chernde Stelle übersendet die Festlegungen der 
Stelle, die für die Kontrolle der Einhaltung der 
Vorschriften über den Datenschutz bei öffent-
lichen Stellen zuständig ist. 

(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des 
einzelnen Abrufs trägt der Empfänger. Die spei-
chernde Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe 
nur, wenn dazu Anlaß besteht. Sie hat bei jedem 
zehnten Abruf zumindest den Zeitpunkt, die ab-
gerufenen Daten, die Kennung der abrufenden 
Stelle und das Aktenzeichen des Empfängers zu 
protokollieren. Die Protokolldaten dürfen nur für 
die Kontrolle der Zulässigkeit der Abrufe ver-
wendet werden und sind nach zwölf Monaten zu 
löschen. 

§ 490 

(1) Personenbezogene Daten in Dateien sind 
zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 

(2) Sie sind zu löschen, wenn ihre Speicherung 
unzulässig ist oder sich aus Anlaß einer Einzel-
fallbearbeitung ergibt, daß die Kenntnis der 
Daten für die in den §§ 483, 484, 485 jeweils 
bezeichneten Zwecke nicht mehr erforderlich ist. 
Es sind ferner zu löschen 

1. nach § 483 gespeicherte Daten mit der Erledi-
gung des Verfahrens, soweit ihre Speicherung 
nicht nach den §§ 484, 485 zulässig ist, 

2. nach § 484 gespeicherte Daten spätestens 
nach einer von der Erledigung des Verfahrens 
an rechnenden Frist, soweit ihre Speicherung 
nicht nach § 485 zulässig ist, 

3. nach § 485 gespeicherte Daten, sobald ihre 
Speicherung zur Vorgangsverwaltung nicht 
mehr erforderlich ist. 

(3) Als Erledigung des Verfahrens gilt die Erle-
digung bei der Staatsanwaltschaft oder, sofern 
die öffentliche Klage erhoben wurde, bei Gericht. 
Ist eine Strafe oder eine sonstige Sanktion ange-
ordnet worden, ist der Abschluß der Vollstrek-
kung oder der Erlaß maßgeblich. Wird das Ver-
fahren eingestellt und hinde rt  die Einstellung die 
Wiederaufnahme der Verfolgung nicht, so ist das 

Verfahren mit Eintritt der Verjährung als erledigt 
anzusehen. 

(4) Die in Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 bezeichnete 
Frist beträgt 

1. bei Beschuldigten, die zur Zeit der Tat das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet hatten, acht 
Jahre, 

2. bei Jugendlichen vier Jahre, 

3. in den Fällen des rechtskräftigen Freispruchs, 
der unanfechtbaren Ablehnung der Eröffnung 
des Hauptverfahrens und der nicht nur vorläu-
figen Verfahrenseinstellung drei Jahre, 

4. bei nach § 484 Abs. 1 gespeicherten Personen, 
die zur Tatzeit nicht strafmündig waren, ein 
Jahr. 

Die Staatsanwaltschaft kann vor Fristablauf eine 
längere Frist festlegen, wenn wegen der A rt  oder 
Ausführung der Tat oder der Persönlichkeit des 
Beschuldigten Grund zu der Annahme besteht, 
daß gegen den Betroffenen auch nach Ablauf der 
Frist weitere Strafverfahren zu führen sind. Die 
in Satz 2 genannten Umstände sind zu vermer-
ken. 

(5) Die speichernde Stelle kann einen früheren 
Zeitpunkt der Löschung festlegen. 

(6) Werden die Daten einer Person vor Ablauf 
einer Löschungsfrist für ein weiteres Verfahren 
in der Datei gespeichert, so unterbleibt die Lö-
schung, bis für alle Eintragungen die Löschungs-
voraussetzungen vorliegen. Absatz 2 Satz 1 
bleibt unberührt . 

(7) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sper-
rung, soweit 

1. Grund zu der Annahme besteht, daß schutz-
würdige Interessen einer betroffenen Person 
beeinträchtigt würden, 

2. die Daten für laufende Forschungsarbeiten be-
nötigt werden oder 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art  der 
Speicherung nicht oder nur mit unverhältnis-
mäßigem Aufwand möglich ist. 

Personenbezogene Daten sind ferner zu sperren, 
soweit sie nur zu Zwecken der Datensicherung 
oder der Datenschutzkontrolle gespeichert sind. 
Gesperrte Daten dürfen nur für den Zweck ver-
wendet werden, für den sie gesperrt worden sind 
oder soweit dies zur Behebung einer bestehen-
den Beweisnot unerläßlich ist. 

(8) Stellt die speichernde Stelle fest, daß un-
richtige, zu löschende oder zu sperrende perso-
nenbezogene Daten übermittelt worden sind, so 
ist dem Empfänger die Berichtigung, Löschung 
oder Sperrung mitzuteilen, wenn dies zur Wah-
rung schutzwürdiger Interessen des Be troffenen 
erforderlich ist. 

(9) Anstelle der Löschung der Daten sind die 
Datenträger an ein Staatsarchiv abzugeben, so- 
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weit besondere archivrechtliche Regelungen dies 
vorsehen. 

§ 491 

(1) Die speichernde Stelle legt für jede automa-
tisierte Datei in einer Errichtungsanordnung min-
destens fest: 

1. die Bezeichnung der Datei, 

2. die Rechtsgrundlage und den Zweck der 
Datei, 

3. den Personenkreis, über den Daten in der 
Datei verarbeitet werden, 

4. die Art  der zu verarbeitenden Daten, 

5. die Anlieferung oder Eingabe der zu verarbei-
tenden Daten, 

6. die Voraussetzungen, unter denen in der Datei 
verarbeitete Daten an welche Empfänger und 
in welchem Verfahren übermittelt werden. 

Dies gilt nicht für Dateien, die nur vorüberge-
hend vorgehalten und innerhalb von drei Mona-
ten nach ihrer Erstellung gelöscht werden. 

(2) Die speichernde Stelle übersendet die Er-
richtungsanordnung der Stelle, die für die Kon-
trolle der Einhaltung der Vorschriften über den 
Datenschutz bei öffentlichen Stellen zuständig 
ist. 

(3) In angemessenen Abständen ist die Not-
wendigkeit der Weiterführung oder Änderung 
der Datei zu überprüfen. 

§ 492 

(1) Dem Betroffenen ist, soweit die Erteilung 
von Auskünften in diesem Gesetz nicht beson-
ders geregelt ist, entsprechend § 19 des Bundes-
datenschutzgesetzes Auskunft zu erteilen. Dies 
gilt auch, soweit sich die Auskunft auf personen-
bezogene Informationen in Akten bezieht. 

(2) Ist der Betroffene bei einer gemeinsamen 
Datei nicht in der Lage, die speichernde Stelle 
festzustellen, so kann er sich an jede beteiligte 
speicherungsberechtigte Stelle wenden. Über 
die Erteilung einer Auskunft entscheidet diese 
im Einvernehmen mit der Stelle, die die Daten 
eingegeben hat."  

13. Der bisherigen Überschrift „Länderübergreifen-
des  staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister" 
wird die Abschnittsbezeichnung „Dritter Ab-
schnitt" vorangestellt. 

14. Die bisherigen §§ 474 bis 477 werden die §§ 493 
bis 496. 

15. § 494 wird wie folgt geändert: 

a) In § 494 Abs. 1 wird die Angabe „§ 474 Abs. 3 
Satz 2" durch die Angabe § 493 Abs. 3 Satz 2" 
ersetzt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) § 493 Abs. 6 findet Anwendung." 

16. § 495 wird wie folgt geändert: 

a) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden durch 
folgenden Absatz 3 ersetzt: 

„(3) § 490 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend." 

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4. 

Artikel 2 

Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 

Dem § 78 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch - 
Verwaltungsverfahren - (Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. August 1980, BGBl. I S. 1469), das zuletzt geän-
dert worden ist durch . . ., wird folgender Absatz 4 
angefügt: 

„(4) Sind personenbezogene Daten für die Durch-
führung eines Strafverfahrens befugt offenbart wor-
den, so dürfen sie nach Maßgabe einer auf Grund 
der §§ 476, 488 Abs. 4 der Strafprozeßordnung erteil-
ten Erlaubnis für Zwecke der wissenschaftlichen For-
schung verwendet werden. " 

Artikel 3 

Änderung des Strafgesetzbuches 

§ 203 Abs. 2 Satz 1 des Strafgesetzbuches in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 
(BGBl. I S. 945, 1160), das zuletzt durch ... geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 4 wird am Ende das Wo rt  „oder" 
durch ein Komma ersetzt. 

2. In Nummer 5 wird am Ende nach dem Komma das 
Wort  „oder" angefügt. 

3. Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 6 ange-
fügt: 

„6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung 
ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durch-
führung wissenschaftlicher Forschungsvorha-
ben auf Grund eines Gesetzes förmlich ver-
pflichtet worden ist, ". 

Artikel 4 

Änderung des Gesetzes 
über die Statistik für Bundeszwecke 

§ 16 Abs. 7 des Gesetzes über die Statistik für Bun-
deszwecke vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462), das 
zuletzt durch ...geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In Satz 1 wird hinter nach dem Wort  „Geheimhal-
tung" das Wort  „besonders" gestrichen. 

2. Satz 3 wird gestrichen. 
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Artikel 5 

Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

§ 74 c Abs. 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 
(BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch ... [Artikel 3 Nr. 7 
des Gesetzes zur Entlastung der Rechtspflege vom 
11. Januar 1993 (BGBl. I S. 50)] geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 5 werden die Wörter „des Computer-
betruges, " gestrichen. 

2. In Nummer 6 werden nach den Wörtern „des Be-
truges," die Wörter „des Computerbetruges," ein- 
gefügt. 

Artikel 6 

Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Strafprozeßordnung 

Nach § 7 des Einführungsgesetzes zur Strafprozeß-
ordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil I II, Gliede-
rungsnummer 312-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das durch Artikel 95 Nr. 1 geändert worden 
ist, wird folgender § 8 angefügt: 

„§ 8 

Für Dateien, die am Tage des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes') bestehen, sind die §§ 483 bis 490 der 
Strafprozeßordnung erst ein Jahr nach dem Inkraft-
treten 2) anzuwenden. " 

Artikel 7 

Neufassung der Strafprozeßordnung 

Das Bundesministerium der Justiz kann den Wo rt
-laut der Strafprozeßordnung in der vom Inkrafttreten 

dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Bundesge-
setzblatt bekanntmachen. 

Artikel 8 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ... in Kraft. 

1) Sofern in Artikel 8 ein konkretes Datum eingesetzt wird, ist 
dieses Datum auch in Artikel 6 einzusetzen. Sonst ist mit dem 
Datierungsbefehl zu arbeiten „... die am ... (einsetzen: Tag 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes) bestehen, . . ." 

2) Es ist ein konkretes Datum einzufügen oder mit dem Datie-
rungsbefehl zu arbeiten „... ab dem ... (einsetzen: Tag und 
Monat des Inkrafttretens und Jahreszahl des folgenden 
Jahres) .." 
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Begründung 

A. Allgemeines 

I. Ziel des Entwurfs 

1. Allgemeines 

Der Entwurf verfolgt im wesentlichen das Ziel, für 

a) die strafprozessuale Ermittlungstätigkeit, insbe-
sondere die Fahndung und die längerfristige Ob-
servation, 

b) die Verwendung von personenbezogenen Infor-
mationen, die in einem Strafverfahren erhoben 
worden sind, sowie 

c) die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
Dateien und ihre Nutzung 

die verfassungsrechtlich gebotenen, im Interesse der 
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit sowie aus straf-
prozessual-systematischen Gründen notwendigen 
präzisen Rechtsgrundlagen zu schaffen. 

2. Einzelheiten 

a) Die Strafprozeßordnung enthält keine Generaler-
mächtigung zum Eingriff in Individualrechtsgüter. 
Das Gesetz erteilt den Strafverfolgungsorganen 
einen umfassenden Auftrag zur Aufklärung und 
Verfolgung strafbarer Handlungen (§ 152 Abs. 2, 
§§ 160, 163 Abs. 1) und folgt im übrigen der 
Methode der Aufzählung einzelner Eingriffser-
mächtigungen, die nach Maßgabe des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes unterschiedlich ausgestal-
tet sind. 

Daraus sowie im Hinblick auf die neuere Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts ergibt 
sich die Notwendigkeit, gesetzliche Grundlagen 
für bestimmte, insbesondere in besonderem Maße 
in grundrechtlich geschützte Posi tionen des ein-
zelnen eingreifende Ermittlungsmethoden zu 
schaffen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 15. Dezember 1983 zum Volkszäh-
lungsgesetz (BVerfGE 65, 1) umfaßt das durch 
Artikel 2 Abs. 1 i. V. m. Ar tikel 1 Abs. 1 GG ge-
währleistete allgemeine Persönlichkeitsrecht den 
Schutz des einzelnen gegen unbegrenzte Erhe-
bung und Verwendung seiner persönlichen Daten. 
Dieses Grundrecht gewährleistet die Befugnis des 
einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe 
und Verwendung seiner persönlichen Daten zu 
bestimmen. Beschränkungen bedürfen einer ge-
setzlichen Grundlage, aus der sich die Vorausset-
zungen und der Umfang dieser Beschränkungen 
für den Bürger erkennbar ergeben. Eine solche 
gesetzliche Grundlage muß dem Bestimmtheits-
grundsatz Rechnung tragen. Andererseits muß 
eine schwer übersehbare Fülle von Einzelregelun-
gen vermieden werden, die letztlich nicht der Nor-
menklarheit dienen würde und einen angemesse-
nen Ausgleich zwischen dem Grundrecht des ein-
zelnen und dem Allgemeininteresse erschweren 

könnte. Dies macht es notwendig, neben Detail-
regelungen auch begrenzte Generalklauseln zu 
schaffen. Angesichts der durch die Nutzung der 
automatisierten Datenverarbeitung entstehenden 
Gefahren sind schließlich verfahrensrechtliche 
und organisatorische Vorkehrungen zu treffen, die 
einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts entge-
genwirken. 

Ziel des Entwurfs ist es, unter Berücksichtigung 
dieser Erwägungen für bestimmte Bereiche des 
Ermittlungsverfahrens, insbesondere für die Fahn-
dung und die längerfristige Observation, klare ge-
setzliche Regelungen zu schaffen. 

b) Entsprechend den vorgenannten Erwägungen ist 
es des weiteren Ziel des Entwurfs, klare gesetz-
liche Grundlagen zu schaffen für das Aktenein-
sichtsrecht und die Zulässigkeit der Verwendung 
von personenbezogenen Informationen aus Straf-
verfahren für die Gefahrenabwehr. 

c) Schließlich sind im Hinblick auf die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 
1983 in die Strafprozeßordnung allgemeine Be-
stimmungen für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in Dateien sowie die Zulässigkeit 
ihrer Nutzung aufzunehmen. Im Strafverfahren 
werden personenbezogene Erkenntnisse und Ent-
scheidungen zunehmend unter Einsatz moderner 
technischer Methoden gesammelt und ausgewer-
tet. Mit einer schrittweisen Übernahme des bisher 
auf Karteien und Akten gestützten Informa tions-
wesens in die automatisierte Datenverarbeitung 
vollziehen die Strafverfolgungsbehörden die not-
wendige Anpassung an  zeitgemäße Bearbeitungs-
techniken und -hilfsmittel. Die große Speicher-
kapazität und die hohe Verarbeitungsgeschwin-
digkeit der elektronisch gestützten Datenverarbei-
tung ermöglichen den Strafverfolgungsbehörden 
effizienter als früher einen schnellen, sicheren und 
gezielten Zugriff auf die erforderlichen Daten. Das 
Informationswesen der Strafverfolgungsbehörden 
gewinnt dadurch eine neue Qualität, so daß ge-
setzliche Regelungen über Zulässigkeit und Be-
grenzung der Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten aus verfassungsrechtlichen 
und strafprozessualen Gründen unerläßlich sind. 

d) Soweit dieser Entwurf datenschutzrechtliche Re-
gelungen trifft, gehen diese den Datenschutz-
gesetzen des Bundes und der Länder als Spe-
zialregelungen vor (vgl. § 1 Abs. 4 Bundesdaten-
schutzgesetz). 

II.  Inhalt des Entwurfs 

Der Entwurf sieht im wesentlichen Rechtsgrundlagen 
vor für drei Problemfelder: 

1. in das Persönlichkeitsrecht des Be troffenen ein-
greifende Ermittlungsmethoden, 
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2. die Erteilung von Auskünften und Akteneinsicht 
sowie die Zulässigkeit der Verwendung von Infor-
mationen aus Strafverfahren für die Gefahren-
abwehr, 

3. die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
in Dateien und ihre Nutzung. 

Zu 1. - Ermittlungsmethoden 

a) Die derzeit nur teilweise gesetzlich (§ 131) und in 
den Nummern 39 bis 43 der Richtlinien für das 
Straf- und Bußgeldverfahren (RiStBV) geregelte 
Fahndung nach Beschuldigten und die Ermittlung 
von Zeugen, deren Aufenthalt unbekannt ist, 
erhalten in den §§ 131 bis 131 c klare Rechtsgrund

-

lagen. Dies bedingt eine Folgeänderung in § 456 a. 

b) § 160 wird um Regelungen ergänzt, die das Erfor-
dernis der Beachtung von Verwendungsregelun-
gen, die strafprozessualen Maßnahmen entgegen-
stehen, und weitere Verfahrensgrundsätze ver-
deutlichen. 

c) § 161 wird zu einer Generalermittlungsklausel aus-
gestaltet und § 163 dieser Änderung angepaßt. 
Die Strafprozeßordnung enthält neben einzelnen 
speziellen Eingriffsermächtigungen für Eingriffe 
in grundrechtlich besonders geschützte Bereiche 
keine umfassende Eingriffsermächtigung, die eine 
Befugnis zu denjenigen Ermittlungshandlungen 
und -eingriffen in Rechte des Bürgers gibt, die von 
den Einzelregelungen nicht erfaßt werden. Eine 
abschließende legislatorische Beschreibung und 
Regelung all  dieser sonstigen Ermittlungshand-
lungen und -eingriffe in einer oder mehreren Be-
fugnisnormen war und ist angesichts der sich stän-
dig ändernden Erscheinungsformen der Kriminali-
tät und der Notwendigkeit, ihr in angemessener 
Weise zu begegnen, nicht möglich. Daher kann, 
soweit es um weniger gewichtige Eingriffe in 
Grundrechte geht, auf eine Regelung in Form ei-
ner Generalklausel nicht verzichtet werden. Eine 
solche - bisher fehlende - Generalklausel ist ange-
bracht, um eine ausreichende strafprozessuale 
Grundlage für die Erfüllung der den Strafverfol-
gungsbehörden zugewiesenen Aufgaben zu 
schaffen. 

d) Die Zulässigkeit der längerfristigen Observation, 
bisher aus den §§ 161, 163 abgeleitet, wird in 
§ 163 f geregelt. 

Zu 2. - Auskünfte, Akteneinsicht, Verwendung von 
Informationen aus Strafverfahren für Zwecke 
der Gefahrenabwehr 

a) Der Entwurf schlägt vor, das durch das Gesetz zur 
Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozeß-
ordnung und anderer Gesetze (Verbrechensbe-
kämpfungsgesetz) vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I 
S. 3186) nach § 473 angefügte Achte Buch mit ei-
ner neuen Überschrift zu versehen und in dessen 
Ersten Abschnitt die Erteilung von Auskünften 
und die Akteneinsicht zu regeln, soweit sie nicht 
aus systematischen Gründen in anderen Zusam-
menhängen normiert sind (vgl. §§ 147, 385, 397, 
406 e, 433) und bisher nur auf die Nummern 182 ff. 

RiStBV gestützt werden. Außerdem wird in einer 
Öffnungsklausel geregelt, unter welchen Voraus-
setzungen und in welchen Grenzen personenbe-
zogene Informationen, die in einem Strafverfahren 
allein für Zwecke des Strafverfahrens erhoben 
worden sind, auch für die Gefahrenabwehr, also 
andere Erhebungs- und Nutzungszwecke, ver-
wendet werden dürfen. 

b) Demgemäß werden in § 474 Voraussetzungen und 
Grenzen der Akteneinsicht für Gerichte, Staatsan-
waltschaften, Behörden und andere hoheitliche 
Aufgaben wahrnehmende Stellen bestimmt, in 
§ 475 werden die Erteilung von Auskünften an Pri-
vatpersonen, in § 476 die Übermittlung von Er-
kenntnissen für wissenschaftliche Zwecke gere-
gelt. § 477 enthält notwendige Begrenzungen der 
Auskunftserteilung oder Akteneinsicht, §§ 478 bis 
480 regeln das Verfahren.' Ergänzend werden Vor-
schriften des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch, 
des Strafgesetzbuches und des Gesetzes über die 
Statistik für Bundeszwecke (Artikel 2, 3 und 4 des 
Entwurfs) der Regelung in § 476 angepaßt. 

c) Die Akteneinsicht nach § 147 StPO wird den neue-
ren Bestimmungen zur Akteneinsicht des Verletz-
ten (§ 406 e) und den §§ 474 f. angenähert. Außer-
dem sind Folgeänderungen in den §§ 385, 406 e er-
forderlich. 

d) § 481 bestimmt, unter welchen Voraussetzungen 
und in welchen Grenzen Polizeibehörden perso-
nenbezogene Informationen, die im Strafverfahren 
nicht von vornherein multifunktional, sondern zu-
nächst allein für Zwecke der Strafverfolgung erho-
ben worden sind, auch für die Gefahrenabwehr 
verwenden dürfen. Außerdem wird in § 482 gere-
gelt, wann und wie die Staatsanwaltschaft die 
Polizeibehörde, die zunächst die Ermittlungen ge-
führt hat (§ 163), über den Ausgang des Verfah-
rens zu unterrichten hat. 

Zu 3. - Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
in Dateien und ihre Verwendung 

a) Im Zweiten Abschnitt („Dateiregelungen") des 
Achten Buches wird in den §§ 483 bis 492 gere-
gelt, unter welchen Voraussetzungen und in wel-
chen Grenzen personenbezogene Daten, die in 
einem Strafverfahren erhoben worden sind, für 
Zwecke der - auch künftigen - Strafverfolgung in 
Dateien verarbeitet und für welche Zwecke sie 
übermittelt und verwendet werden dürfen; die 
Vorschriften enthalten auch die insoweit notwen-
digen wesentlichen Verfahrensregelungen. 

b) § 483 bestimmt in einer Generalklausel die Zuläs-
sigkeit der Speicherung von Daten aus laufenden 
Strafverfahren. 

§ 484 - ein Kernpunkt der Dateiregelungen - läßt 
die Verarbeitung der Daten aus einem Strafverfah-
ren auch für künftige Strafverfahren zu. 

§ 485 regelt den Einsatz von Dateien für Zwecke 
der Vorgangsverwaltung. 

§ 486 läßt die alternative Speicherung in gemein-
samen Dateien zu. 
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§ 487 stellt die im Falle einer Speicherung erfor-
derlichen technischen und organisatorischen Da-
tenschutzmaßnahmen sicher. 

§ 488 regelt Zulässigkeit und Grenzen der Über-
mittlung von Daten, § 489 die Zulässigkeit von 
automatisierten Abrufverfahren, § 490 Einzelhei-
ten zur Berichtigung und Löschung von Daten, 
§ 491 die Notwendigkeit von Errichtungsanord-
nungen für Dateien und ihren Mindestinhalt. § 492 
begründet einen Auskunftsanspruch des von einer 
Datenspeicherung Betroffenen. 

Als Folgeänderung wird die bisherige Überschrift 
des Achten Buches Abschnittsbezeichnung des Drit-
ten Abschnitts; die §§ 474 bis 477, in denen einige 
Folgeänderungen veranlaßt sind, werden §§ 493 
bis 496. 

III. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die 
vorgesehenen Änderungen der Strafprozeßordnung 
ergibt sich aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 1 GG (gericht-
liches Verfahren). Das gilt auch für die datenschutz-
rechtlichen Regelungen im Bereich des gerichtlichen 
Verfahrens, nämlich für die Bestimmungen über die 
Erhebung, Weitergabe und Verwendung personen-
bezogener Daten im Bereich des eigentlichen Ge-
richtsverfahrens und in seinem unmittelbaren Vor-
feld, zu dem das strafprozessuale Ermittlungsverfah-
ren gehört. Soweit in §§ 474 ff. Regelungen über die 
Weitergabe und Verwendung personenbezogener 
Daten, die für das gerichtliche Verfahren erhoben 
worden sind, für Zwecke außerhalb dieses Verfah-
rens getroffen werden und dabei zugleich das Ver-
waltungsverfahren von Behörden der Länder gere-
gelt wird, besteht eine Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes als Annex zu der materiell verstandenen 
Materie „gerichtliches Verfahren" in Verbindung mit 
Artikel 84 Abs. 1 GG. Daraus ergibt sich zugleich, 
daß das Gesetz der Zustimmung des Bundesrates be-
darf. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die 
Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 
folgt aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 12 GG in Verbindung 
mit Artikel 84 Abs. 1 GG, für die Änderung des Straf-
gesetzbuches, des Gerichtsverfassungsgesetzes und 
des Einführungsgesetzes zur Strafprozeßordnung 
aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 1 GG und für die Änderung 
des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke 
aus Artikel 73 Nr. 11 GG. 

Die Notwendigkeit einer bundesgesetzlichen Rege-
lung ergibt sich aus Artikel 72 Abs. 2 GG. Es ist erfor-
derlich, daß die Strafprozeßordnung ergänzende straf-
verfahrensrechtliche Regelungen gleichfalls in die 
Strafprozeßordnung eingestellt werden, um die Ein-
heitlichkeit des Verfahrensrechts in allen Ländern zu 
gewährleisten und dadurch gleichzeitig die Rechts-
einheit im gesamtstaatlichen Interesse zu wahren. 
Dies gilt auch für verfassungsrechtlich erforderliche 
Regelungen über die Verwendung von Daten, um im 
Bundesgebiet einen einheitlichen datenschutzrecht-
lichen Standard sicherzustellen. 

IV. Vorprüfung nach § 22 a GGO II 

Die Prüfung nach § 22 a GGO II  hat ergeben, daß die 
gesetzlichen Regelungen aus den vorstehend unter 
A.I.2. genannten Gründen erforderlich sind. 

V. Kosten und Auswirkungen 
auf die Gesamtwirtschaft 

Verfassungsrechtlichen und datenschutzrechtlichen 
Vorgaben entsprechend sind insbesondere die ge-
setzlichen Regelungen zur Auskunftserteilung und 
Akteneinsicht sowie die Regelungen zur Verarbei-
tung und Verwendung von Strafverfahrensinforma-
tionen in Dateien der Strafverfolgungsbehörden und 
Gerichte ausdifferenziert und können dadurch zu ei-
nem höheren Vollzugsaufwand führen. Im Hinblick 
auf die in Bund und Ländern bereits vollzogene und 
teilweise in Ausweitung befindliche Umstellung des 
in der Vergangenheit auf Karteien und Akten ge-
stützten Informationswesens in eine automatisierte 
Datenverarbeitung dürften für die Haushalte des 
Bundes und der Länder keine ins Gewicht fa llenden 
Mehrkosten entstehen, jedenfalls keine die Haus-
halte wesentlich stärker belastenden Kosten als die 
mit dem Gesetzentwurf des Bundesrates „Entwurf ei-
nes Strafverfahrensänderungsgesetzes 1994 (StVÄG 
1994)" - Bundestags-Drucksache 13/194 - verbunde-
nen. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 (Änderung der Strafprozeßordnung) 

Zu Nummern 1 und 2 (§§ 131 bis 131 c StPO) 

Allgemeines 

Die bisher nur in § 131 sowie in Vorschriften der 
RiStBV geregelte Fahndung wird in den §§ 131 bis 
131 c umfassend neu geregelt. Da es sich bei der 
Fahndung um eine die Festnahme vorbereitende 
Maßnahme oder um sonstige Maßnahmen zur Si-
cherstellung der Strafverfolgung und Strafvollstrek-
kung handelt, werden die Vorschriften aus systemati-
schen Gründen in den Abschnitt 9 a „Sonstige Maß-
nahmen zur Sicherstellung der Strafverfolgung und 
Strafvollstreckung" eingestellt. 

§ 456 a wird den genannten Vorschriften angepaßt. 

Zu § 131 

Die Vorschrift regelt die Ausschreibung zur Festnah-
me aufgrund eines Haft- oder Unterbringungsbefehls 
bzw. im Vorfeld des Erlasses eines Haft- oder Unter-
bringungsbefehls in besonders gelagerten Eilfällen. 

Absatz 1 ermächtigt zur Ausschreibung zur Festnah-
me, wenn die Verhaftung oder Verwahrung eines 
flüchtigen oder sich verborgen haltenden Beschul-
digten richterlich angeordnet ist. Die Vorschrift ent-
spricht grundsätzlich § 131 Abs. 1 der geltenden Fas-
sung, sieht jedoch unter Verzicht auf den Begri ff 

 „Steckbrief" die Ermächtigung zur Ausschreibung 
zur Festnahme vor und verzichtet neben den Voraus-
setzungen eines Haftbefehls oder eines Unterbrin-
gungsbefehls auf die weiteren Voraussetzungen 
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der Flucht oder des Verbergens des Beschuldigten. 
Die neue Formulierung „Ausschreibung zur Festnah-
me" berücksichtigt, daß der überkommene Begriff 
„Steckbrief" die heutigen differenzie rten Fahn-
dungsmethoden nicht mehr adäquat kennzeichnet 
und trägt zugleich dem Grundsatz der Subsidiarität 
Rechnung, da ein Steckbrief, unter dem nach allge-
meiner Auffassung die an eine unbestimmte Zahl 
von Behörden, Stellen und Personen gerichtete Auf-
forderung zur Fahndung nach einer gesuchten Per-
son verstanden wird, zu vermeidbaren öffentlichen 
Bloßstellungen führen kann. Die in der neuen Fas-
sung gewählte allgemeinere Formulierung „Aus-
schreibung zur Festnahme" umfaßt sowohl den Fa ll 

 des bisherigen Steckbriefs, als auch, falls dies aus-
reicht, weniger eingreifende Maßnahmen. Neben 
den Voraussetzungen des Vorliegens eines Haftbe-
fehls oder eines Unterbringungsbefehls wurde auf 
die weiteren Voraussetzungen Flucht oder Verber-
gen des Beschuldigten verzichtet, da die Ausschrei-
bung zur Festnahme nach Absatz 1 nur zulässig ist, 
wenn aufgrund des bereits vorliegenden Haftbefehls 
oder Unterbringungsbefehls diese Vollstreckungs-
handlung erforderlich ist. 

Zugleich werden die Voraussetzungen, unter denen 
die Fahndung an die Öffentlichkeit gerichtet wer-
den darf, in § 131 geregelt. Dies ist zulässig bei einer 
Straftat von erheblicher Bedeutung, wenn ein Fahn-
dungserfolg durch weniger beeinträchtigende Maß-
nahmen erheblich weniger erfolgversprechend oder 
wesentlich erschwert wäre. 

Die Anordnung einer Ausschreibung zur Festnahme 
ist grundsätzlich dem Richter oder der Staatsanwalt-
schaft vorbehalten. Beide sind mithin in Abweichung 
von § 36 Abs. 2 Satz 1 gleichermaßen zuständig. Be-
steht Gefahr im Verzug, so sind auch die Hilfsbeam-
ten der Staatsanwaltschaft zur Anordnung befugt. 
Diese Eilkompetenz entspricht einem Bedürfnis der 
Praxis. Sie wird z. B. in den Fällen Bedeutung erlan-
gen, in denen der Polizei Anhaltspunkte für Flucht-
vorbereitungen eines mit Haftbefehl gesuchten Be-
schuldigten bekannt werden und Sofortmaßnahmen 
ergriffen werden müssen. 

Absatz 2 regelt die Möglichkeit der Ausschreibung 
zur Festnahme schon im Vorfeld des Erlasses eines 
Haftbefehls oder eines Unterbringungsbefehls in be-
sonders gelagerten Eilfällen neu. Für diese Regelung 
besteht ein praktisches Bedürfnis, z. B., wenn bei 
plötzlicher Flucht eines beinahe festgenommenen 
Tatverdächtigen angesichts der Verknüpfung und 
Schnelligkeit moderner Verkehrsverbindungen un-
verzüglich überörtliche Fahndungsmaßnahmen er-
griffen werden müssen, der Haftrichter jedoch nicht 
sofort oder nur schwer erreichbar ist. Dem Erforder-
nis einer Sofortentscheidung in besonders gelagerten 
Eilfällen entsprechend kann die Maßnahme einer 
Ausschreibung zur Festnahme von der Staatsanwalt-
schaft und ihren Hilfsbeamten angeordnet werden. 
Die Maßnahme erfordert die Voraussetzungen eines 
Haftbefehls oder eines Unterbringungsbefehls, mit-
hin regelmäßig Flucht, Fluchtgefahr oder Verbergen 
des dringend tatverdächtigen Beschuldigten, und be-
tont klarstellend die Erforderlichkeit der Maßnahme 
zum Zwecke vorläufiger Festnahme. Die Vorschrift 

regelt außerdem die Notwendigkeit einer kurzfristi-
gen Nachholung der richterlichen Entscheidung. 

Aus dem Erfordernis der Nachholung der richterli-
chen Entscheidung über den Erlaß des Haftbefehls 
oder des Unterbringungsbefehls sowie aus § 160 
Abs. 4 Satz 2 folgt, daß die Voraussetzungen einer 
Ausschreibung zur Festnahme nach Absatz 2 entfal-
len, wenn der Haftbefehl oder Unterbringungsbefehl 
nicht binnen einer Woche ergangen ist. In diesen Fäl-
len sind die Ausschreibung zur Festnahme sowie alle 
aufgrund dieser Ausschreibung veranlaßten Fahn

-

dungsmaßnahmen unverzüglich zu beenden. 

Die Vorschrift verzichtet im Gegensatz zu den Rege-
lungen in den §§ 98 b Abs. 1 Satz 3, 100 b Abs. 1 
Satz 3, 100 d Abs. 1 Satz 2, 110 b Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 
Satz 4, 163 d Abs. 2 Satz 3 auf eine ausdrückliche Be-
stimmung des Außerkrafttretens der durch die 
Staatsanwaltschaft oder ihre Hilfsbeamten angeord-
neten Ausschreibung zur Festnahme, wenn nicht 
fristgemäß Haftbefehl oder Unterbringungsbefehl er-
geht. Denn anders als in den vorgenannten Bestim-
mungen ist im Rahmen einer Ausschreibung zur 
Festnahme nach § 131 Abs. 2 nicht die richterliche 
Prüfung der Voraussetzungen der Maßnahme (Vor-
liegen der Voraussetzungen eines Haftbefehls oder 
eines Unterbringungsbefehls, Gefährdung des Fahn-
dungserfolges, Subsidiarität) vorgesehen, sondern le-
diglich fristgebunden über den Erlaß eines Haftbe-
fehls oder eines Unterbringungsbefehls zu entschei-
den. Ergeht ein Haftbefehl oder ein Unterbringungs-
befehl, so richtet sich die weitere Maßnahme einer 
Ausschreibung zur Festnahme nach Absatz 1. Ergeht 
ein Haftbefehl oder ein Unterbringungsbefehl nicht 
fristgemäß, so ist die Voraussetzung der Maßnahme 
entfallen; die Maßnahme (Ausschreibung zur Fest-
nahme und alle aufgrund dieser Ausschreibung ver-
anlaßten Fahndungen) ist mithin unverzüglich zu be-
enden (§ 160 Abs. 4 Satz 2). Die Ausschreibung zur 
Festnahme nach Absatz 2 ist mithin grundsätzlich 
auf die Dauer von maximal einer Woche beschränkt. 
Der Erlaß eines Haftbefehls oder eines Unterbrin-
gungsbefehls nach einer Ausschreibung zur Festnah-
me nach Absatz 2 binnen der F rist von einer Woche 
stellt die gleichzeitige Bestätigung der Fortdauer der 
Maßnahme gemäß Absatz 1 durch den Richter bzw. 
die Staatsanwaltschaft dar. Ist die Anordnung nach 
Absatz 2 durch die Hilfsbeamten der Staatsanwalt. 
schaft getroffen worden, so bedarf es der Anordnung 
der Maßnahme nach Absatz 1 durch die Staatsan-
waltschaft oder den Richter; in der Regel wird inso-
weit die staatsanwaltschaftliche Bestätigung der 
nach Absatz 2 erfolgten Anordnung ihrer Hilfsbeam-
ten genügen. 

Die Maßnahme ist - wie sich aus der Voraussetzung 
der Erforderlichkeit ergibt - nur zulässig, wenn der 
gleiche Fahndungserfolg nicht mit weniger beein-
trächtigenden Mitteln wie z. B. Ausschreibung zur 
Aufenthaltsermittlung, Nachforschungen bei Nach-
barn, Behörden usw. erreicht werden kann. Daneben 
ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz stets zu beach-
ten. 

Absatz 3 regelt den Inhalt einer Fahndungsaus

-

schreibung. Eine möglichst genaue Bezeichnung des 
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Gesuchten ist erforderlich, um Verwechselungen und 
damit eine Beschwer Nichtbeschuldigter auszu-
schließen. Über die Bezeichnung hinausgehende Be-
schreibungen der gesuchten Person erfolgen nur, 
wenn nicht schon allein die Bezeichnung (Personen-
angaben) Verwechselungsgefahren ausschließt und 
soweit dies zu diesem Zweck geboten ist. Die in 
Satz 2 enthaltenen Angaben können erfolgen, wenn 
sie den Fahndungserfolg unterstützen. 

Zu § 131 a 

Die Vorschrift regelt die Ausschreibung eines Be-
schuldigten oder eines Zeugen zur Aufenthaltser-
mittlung, sowie die Ausschreibungen des Beschul-
digten zur Sicherstellung eines Führerscheins, zur er-
kennungsdienstlichen Behandlung oder zur Feststel-
lung der Identität sowie die Voraussetzungen einer 
Öffentlichkeitsfahndung. 

Absatz 1 knüpft die Zulässigkeit einer Ausschrei-
bung zur Aufenthaltsermittlung allein an den unbe-
kannten, d. h. nicht ermittelten Aufenthalt eines Be-
schuldigten. Der Verzicht auf die ausdrückliche Beto-
nung des Grundsatzes der Vorrangigkeit weniger be-
lastender Maßnahmen bedeutet jedoch nicht, daß bei 
einer Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung das 
für alle strafprozessuale Maßnahmen geltende allge-
meine Verhältnismäßigkeitsprinzip unbeachtlich ist. 
Vielmehr ist im Einzelfall abzuwägen, ob das Ziel der 
Ermittlung des Aufenthaltes eines Beschuldigten 
oder Zeugen durch den Betroffenen weniger bela-
stende Ermittlungen, ggf. durch einfache Nachfra-
gen bei Meldebehörden oder sonstige Erkundigun-
gen gemäß §§ 160 ff., erreicht werden kann. Bei die-
ser Abwägung ist zu berücksichtigen, daß im Einzel-
fall  die durch eine Ausschreibung zur Aufenthaltser-
mittlung verursachte „Bloßstellung" eines Beschul-
digten geringer sein kann, als Nachfragen z. B. bei 
Nachbarn oder Arbeitskollegen, die den von der 
Maßnahme Betroffenen in seinem sozialen Umfeld 
als Beschuldigten eines Strafverfahrens offenbaren. 

Absatz 2 regelt die Zulässigkeit von Ausschreibun-
gen zur Sicherstellung eines Führerscheins, zur er-
kennungsdienstlichen Behandlung oder zur Feststel-
lung der Identität eines Beschuldigten. 

Absatz 3 regelt die Zulässigkeit einer Öffentlichkeits-
fahndung aufgrund einer Ausschreibung zur Aufent-
haltsermittlung und knüpft die Zulässigkeit der Maß-
nahme an  die engeren Voraussetzungen einer Subsi-
diaritätsklausel. Ausschreibungen zur Aufenthaltser-
mittlung dürfen danach nur dann an  die Öffentlich-
keit gerichtet werden, wenn die Fahndung auf ande-
re Weise erheblich weniger erfolgversprechend oder 
wesentlich erschwert wäre. Eine Inanspruchnahme 
der Öffentlichkeitsfahndung ist darüber hinaus nur 
zulässig, wenn der Beschuldigte einer Straftat von er-
heblicher Bedeutung dringend verdächtig ist. 

Absatz 4 bestimmt, daß die Beschränkungen, die für 
die Ausschreibung zur Festnahme gelten, auch für 
die Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung zu be-
achten sind. Darüber hinaus ist erkennbar zu ma-
chen, daß Ausschreibungen nach Zeugen nicht Aus-
schreibungen nach Beschuldigten sind. Ausschrei-
bungen nach Zeugen sind zudem nur zulässig, wenn 

dessen überwiegende schutzwürdige Interessen 
nicht entgegenstehen. Für Abbildungen gelten be-
sondere Subsidiaritäten. 

Zu § 131 b 

§ 131 b regelt die Zulässigkeit einer „Aufklärungs-
fahndung" und einer Identitätsfahndung. 

Absatz 1 regelt die Zulässigkeit der Veröffentlichung 
von Abbildungen eines Beschuldigten zur Aufklä-
rung einer Straftat und zur Identitätsfeststellung. Ins-
besondere erfaßt wird von dieser Vorschrift die Zu-
lässigkeit einer Fahndung mittels Veröffentlichung 
eines Phantombildes eines Beschuldigten. Die Fahn-
dungsmaßnahme setzt den Verdacht einer Straftat 
von erheblicher Bedeutung voraus und knüpft die 
Zulässigkeit an die Subsidiaritätsklausel, daß andere 
Maßnahmen erheblich weniger erfolgversprechend 
wären oder den Aufklärungserfolg wesentlich er-
schweren würden. 

Absatz 2 regelt die Aufklärungs- und Identitätsfest-
stellungsfahndung nach einem Zeugen. Die Zuläs-
sigkeit der Maßnahme ist zum Schutz der betroffe-
nen Zeugen an die engere Subsidiaritätsklausel ge-
knüpft, daß andere Fahndungsmaßnahmen aus-
sichtslos oder wesentlich erschwert wären. Auf die 
weitere Voraussetzung, daß Gegenstand des Ermitt-
lungsverfahrens der Verdacht einer Straftat von er-
heblicher Bedeutung sein muß, wurde verzichtet, da 
das Interesse des Beschuldigten an vollständiger 
Aufklärung im Vordergrund steht. Satz 2 bestimmt, 
daß die Maßnahme deutlich machen muß, daß die 
Person, nach der gefahndet wird, nicht Beschuldigter 
ist. Dies ist geboten, da Fahndungsaufrufe mit Bild-
präsentationen die abgebildete Person im Bewußt-
sein der Betrachter in die Nähe des Beschuldigten 
rücken können. 

Absatz 3 bestimmt, daß die bei einer Ausschreibung 
zur Festnahme geltenden Erfordernisse auch hier zu 
beachten sind. 

Zu § 131 c 

Die Vorschrift regelt die Anordnungskompetenzen 
für die in den §§ 131 a, 131 b geregelten Maßnahmen. 
Die Anordnung ist wegen ihrer Bedeutung und der 
Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte der von der 
Maßnahme Be troffenen grundsätz lich dem Richter 
vorbehalten; allein der Staatsanwaltschaft ist eine 
Eilkompetenz eingeräumt. Satz 2 beschränkt zum 
Schutz der von Fahndungsmaßnahmen Be troffenen 
darüber hinaus Ausschreibungen zur Aufenthaltser-
mittlung, die allein auf § 131 a Abs. 1 und 2 gestützt 
sind und für die die Voraussetzungen für Öffentlich-
keitsfahndungen nicht vorliegen, auf Verbreitungen 
in Fahndungshilfsmitteln der Strafverfolgungsbehör-
den. 

Zu Nummer 3 (§ 147 StPO) 

Zu § 147 Abs. 5 

Versagt die Staatsanwaltschaft dem Verteidiger im 
Ermittlungsverfahren die Akteneinsicht wegen mög

-

licher Gefährdung des Untersuchungszwecks (§ 147 
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Abs. 2), so hat der Verteidiger dagegen nach der der-
zeit noch herrschenden Meinung und wohl einheitli

-

chen Praxis keine Möglichkeit gerichtlicher Überprü-
fung. Danach ist der Verteidiger, auch wenn nach 
seiner Auffassung die Staatsanwaltschaft den soeben 
erwähnten Versagungsgrund zu Unrecht in An-
spruch nimmt, darauf angewiesen, den förmlichen 
Abschluß der Ermittlungen durch die Staatsanwalt-
schaft, der zeitlich nach Lage des Einzelfalls erst mit 
der Anklageerhebung zusammenfallen kann, abzu-
warten, bevor er die Akteneinsicht erzwingen kann. 

Die gerichtsfreie Entscheidungskompetenz der 
Staatsanwaltschaft ist im Schrifttum zunehmender 
Kritik ausgesetzt. Zudem gewährt die obergericht-
liche Rechtsprechung teilweise in den Fä llen des 
§ 147 Abs. 3 den Rechtsbehelf nach § 23 EGGVG. 

Es erscheint fraglich, ob die Akteneinsicht als Vor-
aussetzung einer wirksamen Verteidigung, die im 
Einzelfall bereits auf den Gang der Ermittlungen des 
Staatsanwalts oder der Polizei Einfluß zu nehmen 
suchen muß, allein von der Rechtsanwendung durch 
die Staatsanwaltschaft abhängen darf. 

Das Opferschutzgesetz hat dem Anwalt des durch 
die Straftat Verletzten ein Recht auf Akteneinsicht 
eingeräumt. Auch hier ist Versagungsgnmd - unter 
anderem - die Gefährdung des Untersuchungs-
zwecks. In diesem wie in allen anderen Versagungs-
fällen kann der Anwalt des Verletzten gegen die Ent-
scheidung der Staatsanwaltschaft gerichtliche Ent-
scheidung beantragen (§ 406 e); der Regierungsent-
wurf zum Opferschutzgesetz hat dazu ausgeführt, 
daß dies im Hinblick auf Artikel 19 Abs. 4 GG gebo-
ten sei (Bundestags-Drucksache 10/5305, S. 18). 

Künftig wird auch dem anwaltlichen Vertreter einer 
Privatperson, die ein berechtigtes Interesse darlegt, 
ein Recht auf Auskunftserteilung aus den Akten, 
hilfsweise auf Akteneinsicht, eingeräumt sein, eben-
falls gekoppelt mit gerichtlicher Anfechtbarkeit im 
Falle der Versagung durch die Staatsanwaltschaft 
(§§ 475, 478 Abs. 3). 

Es erscheint in diesem Regelungskontext nicht mehr 
angemessen, allein dem Verteidiger des Beschuldig-
ten die Anrufung des Richters gegen die Versagung 
der Akteneinsicht im Hinblick darauf zu verwehren, 
daß ihm nach förmlichem Abschluß der staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungen die Akteneinsicht 
nicht mehr versagt werden kann. Die Eröffnung ei-
nes Rechtsweges gegen Versagung der Aktenein-
sicht im Ermittlungsverfahren verbessert die Position 
der Verteidigung im Ermittlungsverfahren schon 
durch ihre präventive Wirkung. Der Staatsanwalt 
wird angehalten, das Vorliegen eines Versagungs-
grundes im Sinne des § 147 Abs. 2 genau zu prüfen, 
ggf. eine Einsicht in Teile der Akten bereits zu ge-
währen, soweit insofern ein Versagungsgrund nicht 
besteht (vgl. auch § 147 Abs. 3), und die Einsicht 
auch nicht länger zu versagen, als dies in Anbetracht 
des Fortschrittes seiner Ermittlungen erforderlich ist. 

Die vorgeschlagene Ergänzung des § 147 Abs. 5 
lehnt sich im Grundsatz der Anfechtbarkeit und in 
der näheren Ausgestaltung, vor allem der richterli-
chen Zuständigkeit, an die vorerwähnten Regelun

-

gen (§ 406 e Abs. 4 Satz 2, 1. Halbsatz und § 478 
Abs. 3, 1. Halbsatz) an. 

Ruft der Verteidiger gegen die Versagung der Akten-
einsicht das Gericht an, so wird der Staatsanwalt in 
bestimmten Fällen einen bestehenden Versagungs-
grund im Sinne des § 147 Abs. 2 gegenüber dem Ver-
teidiger nur in allgemeiner Form benennen können, 
um nicht die weiteren Ermittlungen zu gefährden. 
Das angerufene Gericht wird, dem Rechnung tra-
gend, nur zu prüfen haben, ob die Entscheidung des 
Staatsanwalts nachvollziehbar ist. Die Regelung stellt 
ausdrücklich klar, daß das gerichtliche Überprü-
fungsverfahren nicht zu Offenlegungen gegenüber 
der Verteidigung zwingt, die eine Gefahr für den Un-
tersuchungszweck im Sinne des Absatzes 2 bedeuten 
würden. 

Zu § 147 Abs. 7 

Der Beschuldigte selbst hat nach geltendem Recht 
keinen Anspruch, ohne Einschaltung eines Verteidi-
gers Einsicht in die Akten seines Verfahrens zu neh-
men oder Auskünfte daraus zu erhalten. Es ist aber 
herrschende Ansicht, daß der Staatsanwalt - ab An-
klageerhebung das Gericht - befugt ist, dem Be-
schuldigten auch weitgehende Informationen aus 
den Akten, die einer vollen Akteneinsicht gleich-
kommen können, zu gewähren, wenn davon kein 
Schaden für das Verfahren zu befürchten ist. Nicht 
selten dient diese Maßnahme auch aus der Sicht der 
Strafverfolgungsorgane gerade der Förderung des 
Verfahrens, wenn nämlich der Beschuldigte, der kei-
nen Verteidiger wählen kann oder wi ll  und dem ein 
Verteidiger auch nicht beste llt wird, erst durch um-
fassende Informationsgewährung veranlaßt werden 
kann, zur Sachaufklärung beizutragen. Die Pra xis 
kann sich dabei bislang auf Nummer 185 Abs. 4 der 
Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeld-
verfahren stützen. Da die Akten aber häufig Anga-
ben über Dritte enthalten, die deren informationelles 
Selbstbestimmungsrecht berühren, könnte diese Ver-
waltungsrichtlinie im Hinblick auf die verfassungs-
gerichtliche Rechtsprechung in Zukunft als Grundla-
ge für die Informationsgewährung an  den Beschul-
digten nicht mehr ausreichen. 

Entsprechend der unmi ttelbaren Informationsgewäh-
rung  an den Verletzten (§ 406 e Abs. 5) bzw. an Dritte 
(§ 475 Abs. 4) ist daher die Informationsgewährung 
in einer Befugnisnorm als Kann-Vorschrift gesetzlich 
zu verankern, wobei im Interesse der Verfahrensöko-
nomie allein auf den Beschuldigten, der keinen Ver-
teidiger hat, abgestellt wird. Diesem wird kein unmit-
telbar auf Informationsgewährung gerichteter An-
spruch eingeräumt, wohl aber ein Anspruch auf er-
messensfehlerfreie Prüfung der Erteilung von Aus-
künften oder Abschriften (siehe auch § 406 e Abs. 5). 

Die Auskunft ist ausgeschlossen bei Gefährdung des 
Untersuchungszwecks und soweit überwiegende 
schutzwürdige Interessen Dritter entgegenstehen. 
Hier ist insbesondere an  die Wahrung der Intimsphä-
re Dritter, an den Schutz gefährdeter Zeugen und an 

 den Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnis-
sen zu denken. 
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Durch die Verweisung in Satz 2 auf Absatz 5 werden 
die für das Akteneinsichtsrecht des Verteidigers hin-
sichtlich der Entscheidungszuständigkeit und der 
Anfechtbarkeit der Versagungsentscheidung gelten-
den Regeln auf die Informationsgewährung an  den 
verteidigerlosen Beschuldigten übertragen. Auch in-
sofern besteht eine Para llele zu den Regelungen be-
treffend die Auskunftserteilung an Dritte bzw. an 
den Verletzten. 

Eine Parallele zu den letztgenannten Regelungen be-
steht auch in der datenschutzrechtlich begründeten 
Zweckbindung einer Auskunftserteilung. Deshalb 
ordnet Satz 2 des vorgeschlagenen neuen Absatzes 7 
die entsprechende Anwendbarkeit des j 477 Abs. 4 
an. 

Für die Akteneinsicht durch den Verteidiger erübrigt 
sich eine solche Regelung zur Zweckbindung. Sie er-
gibt sich aus der Aufgabe der Verteidigung und der 
besonderen Stellung des anwaltlichen Verteidigers, 
eines Organs der Rechtspflege, im Verfahren und 
orientiert sich in ihrem Inhalt an diesen Kriterien. 

Zu Nummer 4 (§ 160 StPO) 

Der neue Absatz 4 stellt in seinem Satz 1 klar, daß 
Maßnahmen unzulässig sind, soweit besondere bun-
desgesetzliche oder diesen entsprechende landesge-
setzliche Verwendungsregelungen entgegenstehen. 
Auf diese Weise wird nicht nur der Schutz besonde-
rer Amts- und Berufsgeheimnisse, sondern u. a. auch 
die Beachtung sonstiger Regelungen sichergestellt, 
die einen gesteigerten Schutz personenbezogener 
Daten bewirken sollen. Beispielsweise können der 
Verwendung im Strafverfahren das Steuer- oder So-
zialgeheimnis (§ 30 AO, § 35 SGB I, §§ 67 ff. SGB X) 
oder sonstige Schutzvorschriften, etwa des Bundes-
zentralregistergesetzes, entgegenstehen. Eine Auf-
zählung der einzelnen Verwendungsbegrenzungen 
würde den Gesetzestext überlasten und bliebe den-
noch notgedrungen unvollständig. Sperrwirkung 
kommt auch bestimmten datenschutzrechtlich ge-
prägten landesgesetzlichen Verwendungsregelun-
gen zu, die bundesgesetzlichen Verwendungsrege-
lungen entsprechen, wie etwa die in den Landesstati-
stikgesetzen oder Kommunalabgabenordnungen sta-
tuierten Geheimhaltungspflichten, die dem bundes-
gesetzlichen Statistik- bzw. Steuergeheimnis ent-
sprechen. Die Einbeziehung beruht auf der Überle-
gung, daß es für den hier in Rede stehenden Schutz 
des Persönlichkeitsrechts nicht darauf ankommen 
kann, ob der Bundes- oder der Landesgesetzgeber 
für den jeweiligen Sachbereich zuständig ist. Existie-
ren zum Schutz des Persönlichkeitsrechts besondere 
bundesrechtliche Verwendungsregelungen, wäre es 
z. B. nicht einsichtig, daß entsprechenden landes-
rechtlichen Regelungen, also Vorschriften, die im 
gleichen Maße sensible Daten be treffen, keine Sperr-
wirkung beikommen soll. Aus der Verteilung der 
Gesetzgebungskompetenz für bestimmte Bereiche 
zwischen Bund und Ländern, die das Verfassungs-
recht unter staatsorganisationsrechtlichen Gesichts-
punkten vornimmt, lassen sich keine Folgerungen 
für die Wertigkeit des Schutzes des Persönlichkeits-
rechts ableiten. 

Das in Absatz 4 Satz 2 enthaltene Gebot, eine Maß-
nahme nach Wegfall ihrer Voraussetzungen oder 
nach Zweckerreichung unverzüglich zu beenden, 
stellt eine Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips dar 
und wird hier zur Klarstellung eingefügt. In den 
grundrechtsrelevanten Bereich darf der Staat nur 
aufgrund eines Gesetzes eingreifen. Liegen die Vor-
aussetzungen des Gesetzes, das den Grundrechtsein-
griff gestattet, nicht (mehr) vor, so wäre die Fortdauer 
der Maßnahme rechtswidrig, sie muß beendet wer-
den. Gleiches gilt, wenn sich eine Maßnahme - ohne 
Zweckerreichung - erledigt hat, etwa wenn sich im 
Verlauf der Maßnahme herausste llt, daß das mit ihr 
ursprünglich angestrebte Aufklärungsziel infolge ei-
nes überholenden Ereignisses nicht mehr erreicht 
werden kann. 

Zu Nummer 5 (§ 161 StPO) 

§ 161 Abs. 1 Satz 1 wird in eine - bisher in der Straf-
prozeßordnung fehlende - Ermittlungsgeneralklausel 
umgestaltet. Die Strafverfolgungsbehörden benöti-
gen für die Erfüllung der ihnen durch §§ 160 f. um-
fassend zugewiesenen Aufgaben eine klare, den An-
forderungen der neueren Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts genügende gesetzliche Er-
mächtigungsgrundlage auch für solche mit einem 
Grundrechtseingriff ver bundenen Ermittlungshand-
lungen, die weniger intensiv eingreifen und deshalb 
nicht von einer speziellen Eingriffsermächtigung er-
faßt werden. 

Die Fassung der Ermittlungsgeneralklausel orientiert 
sich an  der Struktur des geltenden Rechts. Die Vor-
schrift erteilt den Strafverfolgungsbehörden aus-
drücklich die Befugnis, die zum Zweck der Strafver-
folgung erforderlichen Ermittlungshandlungen vor-
zunehmen, und bringt damit den Charakter der Re-
gelung als Eingriffsermächtigung zum Ausdruck. Zu 
den Ermittlungshandlungen jeder A rt  zählen z. B. die 
Einholung von Erkundigungen im Umfeld einer ge-
suchten Person sowie die nicht unter § 163 f fa llende, 
also kurzfristige Überwachung des Beschuldigten 
oder einer anderen Person (z. B. kurze Beobachtung 
bei der Beseitigung von Tatspuren oder Hinterherge-
hen oder -fahren nach zu fälligem Antreffen), oder 
der Einsatz von sog. Scheinaufkäufern zur Aufklä-
rung  von Betäubungsmittelstraftaten. Die Vorschrift 
enthält zugleich - wie das geltende Recht - in Satz 1 
eine Organisationsvorschrift für die Einbeziehung 
der Behörden und Beamten des Polizeidienstes in die 
Ermittlungstätigkeit der Staatsanwaltschaft. 

Satz 1 und 2 entsprechen im übrigen dem geltenden 
§ 161 StPO. Zur Klarstellung des Regelungsbereichs 
wurde in Satz 1 die Einschränkung aufgenommen, 
daß § 161 nur herangezogen werden kann, „soweit 
nicht andere gesetzliche Vorschriften (die) Befug-
nisse besonders regeln". Bestehen für bestimmte Er-
mittlungsmaßnahmen besondere Voraussetzungen 
(z. B. Rasterfahndung, Polizeiliche Beobachtung), 
sind diese aber im Einzelfall nicht erfüllt, so ist die 
Maßnahme unzulässig. Ein Rückgriff auf die Gene-
ralklausel ist nicht erlaubt. Die wörtliche Übernahme 
des geltenden § 161 Satz 2 entspricht dem Bedürfnis, 
im sensiblen Bereich der Zusammenarbeit zwischen 
Staatsanwaltschaft und Polizei erprobte Formulierun- 
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gen soweit wie möglich zu übernehmen. Ergänzt 
wurde die Befugnis der Behörden und Beamten des 
Polizeidienstes, von allen Behörden Auskunft zu ver 
langen, wenn das Auskunftsbegehren auf der 
Grundlage eines Ermittlungsauftrages der Staatsan-
waltschaft gestellt wird. 

Absatz 2 bestimmt schließlich das Verhältnis zwi-
schen der Ermittlungsgeneralklausel und begrenzen-
den Verwertungsregelungen, nämlich daß auch bei 
Auskunftsersuchen nach § 161 Abs. 1 die strafverfah-
rensrechtlich begrenzenden Verwertungsregelungen 
in den §§ 98b Abs. 3 Satz 3, 100 d Abs. 2, 110 e ihre 
Wirkung entfalten. 

Absatz 3 regelt die Verwertbarkeit von Erkenntnis-
sen, die auf landesrechtlicher Grundlage durch allein 
zum Zwecke der Eigensicherung durchgeführten 
Wohnraumüberwachungen gewonnen werden. Die 
Regelung entspricht dem geplanten § 16 Abs. 3 des 
Bundeskriminalamtsgesetzes. Ziel ist, zu vermeiden, 
daß unterschiedliche landesrechtliche Regelungen 
zu einem unterschiedlichen Verwertungsumfang für 
Strafverfahrenszwecke führen. Zuständig für die 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme ist 
das für den Sitz der anordnenden Stelle zuständige 
Landgericht (s. auch § 73 Abs. 2 GVG). 

Zu Nummer 6 (§ 163 StPO) 

Der neue Satz 2 - eine verfassungsrechtlich bedingte 
Folgeänderung zu der Änderung des § 161 Abs. 1 - 
ist erforderlich, weil zwar § 161 Ermittlungen auch 
durch die Behörden und Beamten des Polizeidienstes 
anspricht, es sich hierbei bisher aber nur um eine Or-
ganisationsnorm für die Zusammenarbeit zwischen 
Staatsanwaltschaft und Polizei handelt. Da nach § 163 
der Polizei der erste Zugriff zusteht, muß sie sich für 
die hiermit verbundenen Eingriffe auf eine Eingriffs-
befugnis stützen können. 

Die an  die Aufgabenzuweisung nach Satz 1 an-
knüpfenden Eingangsworte des Satzes 2 („Zu die-
sem Zweck") bringen zum Ausdruck, daß der Polizei 
eine strafprozessuale Ermittlungsbefugnis einge-
räumt wird. Die Befugnis reicht - gegenüber der 
staatsanwaltschaftlichen Generalklausel - insoweit 
weniger weit, als alle Behörden um Auskünfte er-
sucht, die Auskünfte aber nicht in allen Fä llen ver-
langt werden können. Der Polizei wird damit ein Fra-
gerecht eingeräumt. Eine strafprozessuale Verpflich-
tung zur Antwort wird hingegen nicht begründet. Im 
Einzelfall kann sich eine solche Pflicht der Behörde 
allerdings aus Spezialgesetzen, z. B. Meldegesetzen, 
ergeben. Die um Auskunft ersuchte Behörde hat 
schließlich bei ihrer Entscheidung den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu beachten. Bei Gefahr im Ver-
zug (Gefährdung des Ermittlungserfolges) kann die 
Polizei auch Auskunft verlangen, besteht also eine 
Verpflichtung der ersuchten Behörde zur Auskunfter-
teilung. Dies dient der Sicherung des gefährdeten Er-
mittlungserfolges. 

Auch die polizeiliche Eingriffsbefugnis wird in ihrem 
Regelungsumfang durch gesetzlich besonders gere-
gelte Befugnisse beschränkt. Liegen die speziellen 
Eingriffsvoraussetzungen nicht vor oder besitzt die 
Polizei für bestimmte Ermittlungsmaßnahmen - wie 

z. B. für eine Telefonüberwachung nach § 100 a - 
keine Eilkompetenz, kann sie eine solche Maßnahme 
im Eilfall auch nicht über § 163 anordnen. 

Selbstverständlich ist, daß die Polizei im Rahmen ih-
rer Befugnisse nach § 163 die in § 160 bezeichneten 
Ermittlungszwecke sowie die Begrenzungen des 
§ 160 Abs. 4 zu beachten hat. Die Verwertungsrege-
lung in § 161 Abs. 2 wirkt sich automatisch auf ent-
sprechende Erkenntnisse aus, die der Polizei zur Ver-
fügung stehen oder auf ein Auskunftsersuchen zuge-
hen sollten, weil § 161 Abs. 2 eine Verwertungsbe-
grenzung zu Beweiszwecken, also in der Hauptver-
handlung regelt. 

Zu Nummer 7 (1 163 f StPO) 

Zu § 163 f 

Die Vorschrift regelt die längerfristige Obse rvation 
des Beschuldigten, die - im Unterschied zur kurzfri-
stigen Überwachung, die auf die §§ 161, 163 gestützt 
werden kann - durchgehend länger als 24 Stunden 
(reine Beobachtungszeit) dauern oder an mehr als 
zwei Tagen stattfinden soll . 

Die Zulässigkeit dieser Obse rvation ist nicht an  einen 
besonderen Deliktskatalog geknüpft. Eine solche Be

-

schränkung auf bestimmte, einzelne Straftaten wäre 
mit den Bedürfnissen der Strafrechtspflege und ihrer 
Pflicht zur effektiven Bekämpfung der Kriminalität 
unvereinbar. Die längerfristige Obse rvation ist nach 
den Erfahrungen der Praxis in nahezu allen Berei-
chen der erheblichen Kriminalität unverzichtbar. Ein 
Großteil der von der Polizei längerfristig durchge-
führten Observationen betrifft die Bekämpfung der 
Eigentums- und Vermögenskriminalität, aber auch 
den Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung. In diesem Zusammenhang ist von Be-
deutung, daß sich vorwiegend im Bereich der serien-
mäßig begangenen Delikte das Täterverhalten in den 
letzten Jahren so verändert hat, daß Aufklärungs-
erfolge mit herkömmlichen, einfachen Ermittlungs-
methoden kaum noch zu erzielen sind. Die planmäßi-
ge Überwachung hat in allen Bereichen erheblicher 
Kriminalität eine große Bedeutung gewonnen und 
muß deshalb zur Beobachtung aller schwerwiegen-
den Straftaten, gleich welcher A rt, möglich sein. Die 
Vorschrift knüpft daher die Zulässigkeit der länger-
fristigen Observation an  den Verdacht der Begehung 
einer „Straftat von erheblicher Bedeutung"; hierzu 
wird auf die Ausführungen zu § 131a verwiesen. 

Die Zulässigkeit der längerfristigen Obse rvation ist 
im übrigen an  eine Subsidiaritätsklausel gebunden. 
Sie ist nur zulässig, wenn andere, den Betroffenen 
weniger belastende Ermittlungsmaßnahmen erheb-
lich weniger Erfolg versprechen oder zu einer we-
sentlichen Erschwernis führen. 

Nach Absatz 1 Satz 3 ist die längerfristige Obser-
vation von Kontaktpersonen nur zulässig, wenn auf-
grund bestimmter Tatsachen die Annahme begrün-
det ist, daß die Kontaktperson mit dem Täter in Ver-
bindung steht oder mit ihm in Verbindung treten 
wird; zudem ist diese Maßnahme an  eine besondere 
Subsidiaritätsklausel geknüpft: Es muß davon auszu-
gehen sein, daß die Maßnahme zur Sachverhaltsauf- 
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klärung oder Aufenthaltsortermittlung des Täters 
führen wird und dies auf andere Weise er heblich we-
niger erfolgversprechend oder wesentlich erschwert 
wäre. Bei den Kontaktpersonen handelt es sich um 
Personen, die nicht Beschuldigte sind, von deren Be-
obachtung aber zu erwarten ist, daß hierdurch wich-
tige Hinweise für die Tataufklärung gewonnen wer-
den können. Abzugrenzen ist dieser Personenkreis 
von den Begleitern des Beschuldigten, deren Perso-
nalien nach § 163 e anläßlich einer gegen den Be-
schuldigten gerichteten Maßnahme der ausschrei-
benden Stelle (mit)gemeldet werden dürfen. Der Un-
terschied zu den hier geregelten Kontaktpersonen 
besteht darin, daß bei Kontaktpersonen die fragliche 
Maßnahme zielgerichtet angeordnet wird, die Kon-
taktperson z. B. also zur Polizeilichen Beobachtung 
ausgeschrieben oder observiert wird. Als Kontakt-
personen kommen insbesondere Personen mit engen 
persönlichen Verbindungen zu einem namentlich 
noch nicht bekannten oder sich verborgen haltenden 
Täter in Betracht. Die Erfahrungen der Praxis bele-
gen das Bedürfnis für diesen Ermittlungsansatz. Er 
muß im Hinblick auf die Pflicht der Strafverfolgungs-
behörden zur effektiven Bekämpfung der Kriminali-
tät bei Straftaten von erheblicher Bedeutung möglich 
sein. 

Absatz 2 stellt klar, daß auf die Maßnahme nicht des-
wegen verzichtet werden muß, weil Dritte, gegen die 
sich die Maßnahme nicht richtet, unvermeidbar be-
troffen werden. Erfolgt z. B. die längerfristige Obser-
vation auf der Straße oder an sonstigen allgemein zu-
gänglichen Orten, werden regelmäßig auch andere 
Personen von den ermittelnden Beamten wahrge-
nommen und damit unvermeidbar be troffen werden. 

Absatz 3 regelt die Anordnungskompetenz. Die Maß-
nahme steht unter einem grundsätzlichen Richtervor-
behalt. Auf diese Weise wird durch eine verfahrens-
rechtliche Sicherung dem mit der Maßnahme ver-
bundenen Eingriff in Grundrechtspositionen Rech-
nung getragen. Um die längerfristige Obse rvation als 
effektives Fahndungsmittel nicht leerlaufen zu las-
sen, ist es allerdings erforderlich, der Staatsanwalt-
schaft und ihren Hilfsbeamten eine Eilkompetenz 
einzuräumen, jeweils verbunden mit der Verpflich-
tung, in diesem Fall  eine richterliche Bestätigung 
binnen drei Tagen zu erwirken. 

Die Einräumung einer Eilkompetenz der Hilfsbeam-
ten der Staatsanwaltschaft erscheint erforderlich, um 
in Einzelfällen der Gefahr von Ermittlungsdefiziten 
wirksam begegnen zu können. Denn die Notwendig-
keit einer sofortigen Anordnung der längerfristigen 
Observation kann sich sofort nach Begehung bzw. 
Entdeckung der Straftat und insbesondere auch aus 
dem Verlauf eines konkreten, möglicherweise zu-
nächst auf polizeirechtliche Vorschriften gestützten 
präventiven Einsatzes heraus ergeben, während ein 
zuständiger Staatsanwalt nicht rechtzeitig erreichbar 
ist. 

Absatz 4 hält weitere verfahrensrechtliche Sicherun-
gen bereit: Die Anordnung muß schriftlich ergehen. 
Ferner gilt das Gebot, daß die betreffende Person 
möglichst genau zu bezeichnen und soweit erforder-
lich zu beschreiben ist. Die Anordnung ist auf höch

-

stens drei Monate zu befristen. Stellt sich im Verlauf 
der Durchführung der Maßnahme heraus, daß diese 
Frist zu kurz bemessen war und eine Fortsetzung er-
forderlich ist, muß eine zweite (Verlängerungs-)An-
ordnung ergehen. Satz 4 gestattet dies unter den Vor-
aussetzungen, die für die Grundanordnung erfüllt 
sein müssen. Entsprechend den praktischen Bedürf-
nissen wurde auf die gesetzliche Bestimmung einer 
maximalen Gesamtfrist verzichtet. 

Zu Nummer 8 (§ 385 StPO) 

§ 385 Abs. 3 Satz 2 ist eine Folgeänderung zu § 147 
Abs. 7 und zu § 477 Abs. 5. Die dort  geregelte 
Zweckbindung soll auch für Informationen gelten, 
die der Privatkläger oder gemäß § 397 Abs. 1 Satz 2 
der Nebenkläger durch Akteneinsicht erhalten hat. 
Will der Privatkläger (Nebenkläger) die Informatio-
nen nicht zur Verfolgung seiner Interessen als Ver-
letzter der Straftat bzw. Beteiligter des Strafverf ah-
rens, zu denen auch die Verfolgung von Ansprüchen 
nach § 403 gehört, sondern zu sonstigen Zwecken 
verwenden, die nicht mit seiner Stellung als Verletz-
ter bzw. Verfahrensbeteiligter zusammenhängen, so 
hat er entsprechend § 477 Abs. 5 Satz 2 hierfür die 
Zustimmung der Stelle einzuholen, die Akteneinsicht 
gewährt hat. 

Beantragt der Privatkläger (Nebenkläger) nicht über 
einen Rechtsanwalt Akteneinsicht, sondern ersucht 
er selbst um eine Auskunft, die ihm entsprechend 
§ 406 e Abs. 5 erteilt werden kann, so gilt gleichfalls 
die in § 477 Abs. 5 Satz 1 und 2 geregelte Zweckbin-
dung, auf die er entsprechend § 477 Abs. 5 Satz 3 
hinzuweisen ist. 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Begrün-
dung zu § 477 Abs. 5 verwiesen. 

Zu Nummer 9 (§ 406e StPO) 

Die Änderungen des § 406e sind Folgeänderungen 
zu § 147 Abs. 5, § 477 Abs. 5 und § 478 Abs. 3. Wegen 
der Einzelheiten wird auf die Begründungen zu den 
jeweiligen Vorschriften verwiesen. 

Zu Nummer 10 (§ 456 a StPO) 

Die Neufassung von § 456a Abs. 2, der bisher in der 
Formulierung an § 131 der geltenden Fassung an

-knüpft, ist eine Anpassung an die neuen Vorschriften 
der Fahndung (§§ 131 f.). Die Vollstreckungsbehörde 
kann unter denselben Voraussetzungen, unter denen 
sie bisher zu Vollstreckungszwecken einen Steck-
brief erlassen durfte, eine Ausschreibung zur Fest-
nahme und  die  erforderlichen Fahndungsmaßnah-
men anordnen. Die für die Ausschreibung geltenden 
Vorschriften über die Bezeichnung der gesuchten 
Person (§ 131 Abs. 3) und  über  die Voraussetzungen 
einer Öffentlichkeitsfahndung (i 131a Abs. 1) gelten 
entsprechend. 

Zu Nummern 11 und 12 (§§ 474 bis 492 StPO) 

Allgemeines 

Die Überschrift des durch das Gesetz zur Änderung 
des Strafgesetzbuches, der Strafprozeßordnung und 
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anderer Gesetze (Verbrechensbekämpfungsgesetz) 
vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3186) neu in die 
Strafprozeßordnung eingefügten Achten Buches 
wird neu gefaßt. Der bisherigen Überschrift „Länder-
übergreifendes staatsanwaltschaftliches Verfahrens-
register" werden die Abschnitte „Erteilung von Aus-
künften und Akteneinsicht, sonstige Verwendung 
von Informationen für verfahrensübergreifende 
Zwecke" und „Dateiregelungen" vorangestellt. Der 
bisherigen Überschrift wird die Abschnittsbezeich-
nung „Dritter Abschnitt" vorangestellt. 

Im Ersten Abschnitt (§§ 474 bis 482) wird die Ertei-
lung von Auskünften und die Akteneinsicht an Ge-
richte, Staatsanwaltschaften, sonstige Behörden, Pri-
vatpersonen und für Zwecke wissenschaftlicher For-
schung (§§ 474 bis 480), die Zulässigkeit der Verwen-
dung von personenbezogenen Informationen aus ei-
nem Strafverfahren für die Gefahrenabwehr (§ 481) 
sowie die Nachberichtspfficht an Polizeibehörden 
(§ 482) geregelt. 

Der Zweite Abschnitt (§§ 483 bis 492) enthält Vor-
schriften über die Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten in Dateien und ihre weitere Verwendung. 

Zu § 474 

Die Vorschrift regelt die Gewährung von Aktenein-
sicht und die Erteilung von Auskünften aus Akten 
eines Strafverfahrens ein schließlich beigezogener 
Akten an  amtliche Stellen. Ziel der Gewährung von 
Akteneinsicht und Auskünften ist die Übermittlung 
von Informationen für verfahrensexterne Zwecke. 
Demgemäß unterfällt z. B. die Vorlage von Akten an 
im Verfahren mitwirkende Stellen, übergeordnete 
oder untergeordnete Instanzgerichte bzw. Behörden 
nicht den Begrenzungen der §§. 474, 477, 478, son-
dern folgt ggf. speziellen Regelungen (vgl. z. B. § 27 
Abs. 3, §§ 41, 163 Abs. 2, § 306 Abs. 2, §§ 320, 321, 
347, 354, 355), soweit diese Stellen die Akten für die 
Erfüllung ihrer verfahrensbezogenen Aufgaben be-
nötigen; dazu gehört auch die Wahrnehmung von 
Aufsichts-, Kontroll- und Weisungsbefugnissen über 
geordneter Stellen. 

Nach Absatz 1 erhalten Gerichte, Staatsanwaltschaf-
ten und Justizbehörden (vgl. § 23 EGGVG) zu 
Zwecken der Rechtspflege grundsätz lich die erfor-
derliche Akteneinsicht, mithin auch die strafverfol-
gend tätige Polizei und die Finanzbehörden, soweit 
sie bei Steuerstraftaten als Ermittlungsbehörden tätig 
sind (§ 386 Abs. 2, § 399 Abs. 1 AO). Die Einsicht 
wird der ersuchenden Stelle jeweils für ein bestimm-
tes Verfahren oder einen bestimmten Vorgang erteilt. 
Dadurch ergänzt die Regelung die §§ 161, 163, so-
weit die Informationsübermittlung von Polizei, 
Staatsanwaltschaften und Ge richten zu Ermittlungs-
zwecken begehrt  wird. Darüber hinaus ist nach Ab-
satz 1 Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie den 
Justizbehörden des Bundes und der Länder Akten-
einsicht zu erteilen, soweit sie funktional als Justiz-
behörden in sonstiger Weise im Rahmen der Rechts-
pflege tätig werden; dazu gehört auch die Aktenein-
sicht zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten (vgl. 
§ 46 Abs. 2 OWiG) sowie entsprechend § 23 EGGVG 
für Aufgaben nach dem Bundeszentralregistergesetz 
und für Gnadensachen. Die Regelung in Absatz 1 

Satz 1 verdeutlicht, daß nach dem allgemeinen Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip die Erforderlichkeit selbst-
verständliche Voraussetzung einer jeden Aktenein-
sicht ist, und geht davon aus, daß die Akteneinsicht 
grundsätzlich notwendig ist, ohne daß dies einer nä-
heren Darlegung bedarf, wenn sie von den genann-
ten Stellen mit dieser Zweckbestimmung begeh rt 

 wird. Die Erforderlichkeit hat die Akteneinsicht be-
gehrende Stelle zu prüfen. Die ersuchte Stelle kann 
und muß ggf. von deren Vorliegen ausgehen, wenn 
eine der in Absatz 1 genannten Stellen Akteneinsicht 
für Zwecke der Rechtspflege begeh rt . Dies gilt insbe-
sondere, wenn die Akten aufgrund eines Beschlusses 
eines Gerichts für Zwecke eines anderen Verfahrens 
angefordert werden, zumal wenn in diesen Verfahren 
der Amtsermittlungsgrundsatz gilt und die andere 
Verfahrensordnung ein Akteneinsichts- bzw. Aus-
kunftsrecht gegenüber den Ermittlungsbehörden 
normiert (z. B. § 99 Abs. 1 Satz 1 VwGO oder § 86 
Abs. 1 Satz 1 FGO, § 120 Abs. 1 SGG). 

Nach Absatz 2 sollen öffentliche Stellen grundsätz-
lich nur Auskünfte aus Akten erhalten. Die Aus-
künfte können erteilt werden, soweit sie für die 
in Absatz 2 Nr. 1 genannten Zwecke erforderlich 
sind oder soweit besondere gesetzliche Regelungen 
Übermittlungen von Amts wegen vorsehen (Absatz 2 
Nr. 2). Die Informationsübermittlung speziell an Poli-
zeibehörden für Zwecke der Gefahrenabwehr unter

-

fällt nicht Absatz 2, sondern ist in § 481 geregelt. 

Absatz 3 erlaubt in den Fällen des Absatzes 2, falls 
die Voraussetzungen für eine Auskunftserteilung 
grundsätzlich erfüllt sind, ausnahmsweise die Ge-
währung von Akteneinsicht, so weit die Erteilung 
von Auskünften einen unverhältnismäßigen Auf-
wand erfordern würde. Die Vorschrift dient damit der 
erforderlichen Entlastung der Justiz. Außerdem darf 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 den do rt 

 genannten Stellen ausnahmsweise Akteneinsicht ge-
währt werden, soweit unter Angabe von Gründen er-
klärt wird, daß die Erteilung nur von Auskünften für 
die Erfüllung einer bestimmten, der ersuchenden 
Stelle obliegenden Aufgabe nicht ausreichen würde. 
Die über das Ersuchen entscheidende Stelle kann 
sich auf die begründete Erklärung der ersuchenden 
Behörde stützen. 

Absatz 4 regelt die Zulässigkeit der Besichtigung 
amtlich verwahrter Beweisstücke für den Fa ll, daß 
die Voraussetzungen der Absätze 1 oder 3 erfüllt 
sind, also z. B. eine Auskunftserteilung über die Be-
weisstücke zur Erfüllung der Aufgabe der ersuchen-
den Stelle nicht ausreichen würde. In allen anderen 
Fällen darf über die verwahrten Beweisstücke nur 
Auskunft erteilt werden. 

Absatz 5 erlaubt die Übersendung von Akten zu 
Zwecken der Akteneinsicht. 

Absatz 6 stellt klar, daß landesgesetzliche Regelun-
gen, die parlamentarischen Ausschüssen ein Recht 
auf Akteneinsicht einräumen, unberührt bleiben. 
Nicht erforderlich erscheint es dagegen, auch parla-
mentarische Untersuchungsausschüsse des Deut-
schen Bundestages als akteneinsichts- oder aus-
kunftsberechtigte Stellen zu nennen. Gemäß Arti-
kel 44 Abs. 2 GG sind auf Beweiserhebungen eines 
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parlamentarischen Untersuchungsausschusses die 
Vorschriften über den Strafprozeß sinngemäß anzu-
wenden. Mithin sind die aktenführenden Strafverfol-
gungsbehörden und Gerichte nach dem sinngemäß 
anzuwendenden § 474 Absatz 1 verpflichtet, Unter-
suchungsausschüssen des Bundestages Aktenein-
sicht zu gewähren. 

Zu § 475 

Die Vorschrift regelt die Informationsübermittlung an 
Private, die nicht Beschuldigte, Privatkläger, Neben-
kläger, Verletzte oder Einziehungsbeteiligte sind, 
denn deren Akteneinsicht richtet sich nach den 
§§ 147, 385 Abs. 3, 397 Abs. 1, 406 e, 433. Die Rege-
lung erfaßt auch Auskunftsbegehren von Angehöri-
gen (Angestellten) privater Einrichtungen, die für de-
ren Zwecke Auskunft oder Akteneinsicht (z. B. Kre-
ditinstitute; Versicherungsunternehmen; Interessen-
schutzverbände) beantragen. Sie betrifft laufende so-
wie abgeschlossene Verfahren. 

Gemäß Absatz 1 ist die Informationserteilung wie in 
den Fällen der §§ 147, 385, 406 e grundsätzlich nur 
über  einen Rechtsanwalt möglich. Dessen Vorschal-
tung dient den Interessen der Rechtspflege und soll 
gewährleisten, daß das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung nach allen Seiten ausreichend ge-
schützt wird, ohne daß die Informationsmöglich-
keiten unvertretbar eingeengt würden. P rivate Inter-
essen erlauben im übrigen die Auskunftserteilung 
nicht ausnahmslos, sondern nur soweit sie berechtigt 
sind, etwa zur Verfolgung oder Abwehr rechtlicher 
Ansprüche. Ein berechtigtes Interesse eines Antrag-
stellers an einer Aktenauskunft ergibt sich auch nicht 
schon allein daraus, daß die Akte ihn be treffende 
personenbezogene Daten enthält. Der Antragsteller 
hat nach Absatz 1 sein berechtigtes Interesse, also 
Tatsachen, aus denen sich Grund und Umfang der 
benötigten Auskunft ergeben, darzulegen. Aus Ab-
satz 1 („soweit") ergibt sich, daß Auskunft, je nach 
dem Inhalt der Darlegung und dem Gewicht des be-
rechtigten Interesses, auch nur teilweise gegeben 
werden kann. § 30 AO bleibt unberüh rt; dies ergibt 
sich aus § 477 Abs. 2 Satz 1. 

Zu Absatz 2 wird auf die entsprechend geltenden 
Ausführungen zu § 474 Abs. 3 verwiesen. 

Absatz 3 Satz 1 bestimmt, daß auch amtlich ver-
wahrte Beweisstücke besichtigt werden können, falls 
die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind, also 
wenn eine Auskunftserteilung einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordern würde oder wenn nach 
Darlegung dessen, der die Besichtigung der Beweis-
stücke begehrt , die Erteilung einer Auskunft hierzu 
nicht zur Wahrnehmung des berechtigten Interesses 
ausreichen würde. Absatz 3 Satz 2 entspricht im we-
sentlichen § 406 e Abs. 3; es wird klargestellt, daß 
eine Mitgabe von Akten ein Recht auf Akteneinsicht 
(nicht nur auf Auskunft) voraussetzt, weil die Mitga-
be von Akten stets die Möglichkeit einer umfassen-
den Einsichtnahme eröffnet. 

Absatz 4 ermöglicht eine Auskunftserteilung an  Pri-
vatpersonen und sonstige Stellen. 

Zu § 476 

Die Vorschrift regelt die Informationsübermittlung 
für wissenschaftliche Zwecke. Mit wissenschaftlicher 
Forschung, sei sie Eigen- oder Auftragsforschung, ist 
stets unabhängige wissenschaftliche Forschung ge-
meint. Folgeänderungen finden sich in den Arti-
keln 2, 3 und 4 dieses Entwurfs. § 30 AO bleibt unbe-
rührt; dies ergibt sich aus § 477 Abs. 2 Satz 1. 

Nach Absatz 1 Satz 1 können den dort  genannten 
Stellen (Hochschulen, andere Einrichtungen, die wis-
senschaftliche Forschung be treiben, öffentliche Stel-
len) personenbezogene Informationen, die in Akten 
enthalten sind, mitgeteilt werden, soweit ein Erfor-
dernis für die Durchführung einer bestimmten wis-
senschaftlichen Forschungsarbeit - als Eigen- oder 
Auftragsforschung - dargelegt ist, die Nutzung 
anonymisierter Daten nicht hinreicht und das öffent-
liche Interesse an der Forschungsarbeit das schutz-
würdige Interessen des Be troffenen am Ausschluß 
der Akteneinsicht erheblich überwiegt. Aus der For-
mulierung ergibt sich, daß die Stelle, die die Perso-
nen bezogenen Informationen erbittet, das Vorliegen 
der gesetzlichen Voraussetzungen für die Mitteilung 
der nicht-anonymisierten Informationen im einzelnen 
darlegen muß. Die Darlegung der Erforderlichkeit ei-
ner Mitteilung nicht-anonymisierter Daten ist gebo-
ten, um der zuständigen Stelle (§ 478 Abs. 1 Satz 1) 
die Möglichkeit zu geben, die Berechtigung des Er-
suchens sachgerecht prüfen zu können. Zur Darle-
gung einer Erforderlichkeit für die Durchführung ei-
ner bestimmten wissenschaftlichen Forschungsarbeit 
gehören insbesondere die thematische Festsetzung, 
die Umgrenzung der benötigten Informationen sowie 
die Festsetzung des Personenkreises, der das For-
schungsvorhaben durchführen und dabei Zugang zu 
den personenbezogenen Informationen haben so ll. 
Für die Einsichtnahme ist ferner die Darlegung nötig, 
daß der Zweck der Forschung nicht durch die Ver-
wendung anonymisierter Daten erreicht werden 
kann. 

Die Erlaubnis ist eine Entscheidung, die der zustän-
digen Stelle (§ 478 Abs. 1 Satz 1) einen Ermessens-
spielraum beläßt. Sie kann deshalb, ohne daß es hier-
für einer besonderen gesetzlichen Regelung bedarf, 
in diesem Rahmen die Erlaubnis mit Auflagen ver-
binden, die der Konkretisierung der rechtlichen Re-
gelungen des Datenschutzes dienen. Einzelheiten zu 
Art  und Umfang der Auflagen können in Anlehnung 
an  die bisherige Praxis, die bereits Auflagen kennt 
(vgl. Nr. 185 a RiStBV), ebenfa lls in den RiStBV gere-
gelt werden. 

Als weitere Zulässigkeitsvoraussetzung ist erforder-
lich, daß das öffentliche Interesse an  dem For-
schungsvorhaben gegenüber dem schutzwürdigen 
Interesse des Be troffenen an dem Ausschluß der 
Akteneinsicht erheblich überwiegt. 

Absatz 1 Nr. 2 stellt mithin eine Abwägung zwischen 
dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-
mung und der durch Artikel 5 Abs. 3 GG geschützten 
Freiheit von Wissenschaft und Forschung dar. 
Grundsätzlich liegen die Erkenntnisse, die von dem 
Forschungsvorhaben zu erwarten sind, auch im 
öffentlichen Interesse. Nicht im öffentlichen Interesse 

 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/9718 

liegen naturgemäß Forschungsarbeiten, die metho-
disch unzulänglich sind, bei denen der Verdacht be-
steht, daß sie in Wahrheit der Ausspionierung perso-
nenbezogener Informationen dienen sollen, oder die 
offensichtlich als Instrument im wi rtschaftlichen Kon-
kurrenzkampf gedacht sind. 

Das Gesetz erwähnt, weil selbstverständlich, nicht, 
daß die Akteneinsicht usw. auch zulässig ist, wenn 
die Betroffenen eingewilligt haben. Für die Abwä-
gung nach Nummer 2 ist es allerdings keine Voraus-
setzung, daß die Einholung der Einwilligung unmög-
lich oder unzumutbar ist. 

Absatz 2 sieht vor, daß auch bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 lediglich Auskunft aus 
den Akten erteilt werden darf, wenn die erteilten 
Auskünfte für die Durchführung der Forschungsar-
beit ausreichen und wenn mit der Auskunftsertei-
lung für die auskunftserteilende Stelle kein unver-
hältnismäßiger Aufwand verbunden ist. 

Absatz 3 verpflichtet auch die Personen zur Geheim-
haltung, die nicht als Amtsträger oder als für den 
öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete bereits 
entsprechend eingebunden sind. Die Verpflichtung 
erfolgt nach der im Verpflichtungsgesetz vom 
2. März 1974 (BGBl. I, 469, 547, i. V. m. dem Gesetz 
zur Änderung des EG-StGB v. 15. August 1974, BGBl. I, 
S. 1942) geregelten Form. Die Ergänzung des § 203 
StGB durch Artikel 3 knüpft an die Nichtbeachtung 
der nach Absatz 3 eingegangenen Geheimhaltungs-
pflicht eine strafrechtliche Sanktion. 

Absatz 4 Satz 1 beschränkt die Zulässigkeit der Ver-
wendung der übermittelten Informationen grund-
sätzlich auf die Zwecke des Forschungsvorhabens, 
für das die Auskunft oder die Akteneinsicht gewährt 
wurde. Das gilt auch für die personenbezogenen 
neuen Informationen, die der Forscher durch die Un-
tersuchung gewonnen hat. Die Vorschrift soll eine 
zweckfremde Verwendung der erlangten Erkennt-
nisse verhindern. Die Zweckbindung bewirkt auch, 
daß die Verwendung für eine andere Forschungsar-
beit oder die Weitergabe der Information an Perso-
nen, auf die sich die erteilte Genehmigung nicht be-
zieht, unzulässig ist. Eine Verwendung der personen-
bezogenen Informationen für einen anderen wissen-
schaftlichen Zweck oder eine Weitergabe darf nur 
nach vorheriger Zustimmung der die Akteneinsicht 
oder die Auskunftserteilung genehmigenden Stelle 
erfolgen, wobei diese für die Zustimmung prüft, ob 
auch für die Verwendung oder die Weitergabe die 
Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 3 vorliegen. 

Absatz 5 Satz 1 bestimmt, daß die Informationen ge-
gen unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte zu schüt-
zen sind. Hierzu gehören Vorkehrungen, die sicher-
stellen, daß nur die Personen, die zu dem For-
schungsvorhaben gehören, von den Informationen 
Kenntnis erlangen können. Außerdem ist gemäß 
Satz 2 erforderlichenfalls sicherzustellen, daß die 
Verwendung der Informationen räumlich und organi-
satorisch getrennt von anderen Aufgaben oder Ge-
schäftszwecken erfolgt. 

Die Absätze 6 und 7 enthalten datenschutzrechtliche 
Regelungen. Nach Absatz 6 sind Informationen zum 

frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren. Die 
Vorschrift beschreibt besondere Schutzvorkehrun-
gen, solange eine Anonymisierung aus Gründen des 
Forschungsvorhabens noch nicht möglich ist. 

Absatz 7 erlaubt die Veröffentlichung personenbezo-
gener Informationen, wenn dies aus Gründen der 
Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereig-
nisse der Zeitgeschichte unerläßlich ist. Im Hinblick 
auf die besondere Sensibilität der Daten ist außerdem 
die Zustimmung der Stelle erforderlich, die diese In-
formationen übermittelt hat. 

Lassen sich Einzelangaben, z. B. in Einzelfalldarstel-
lungen, nur mit einem unverhältnismäßig großen 
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer be-
stimmten Person zuordnen, so können sie veröffent-
licht werden, auch wenn die Voraussetzungen des 
Absatzes 7 nicht vorliegen. Auch ist eine Veröffent-
lichung zulässig, wenn der Betroffene eingewilligt 
hat. 

Absatz 8 regelt die Kontrolle der Datenschutzbestim-
mungen bei nicht-öffentlichen Stellen. Er erweitert 
die Kontrollbefugnisse der Aufsichtsbehörden nach 
§ 38 BDSG in zweifacher Hinsicht. Sie dürfen Daten 
in Strafakten prüfen, ohne daß Anhaltspunkte für 
eine Rechtsverletzung vorliegen müssen. Zudem be-
steht eine Kontrollmöglichkeit auch dann, wenn der 
Empfänger die Informationen nicht in Dateien verar-
beitet. 

Zu § 477 

§ 477 faßt für die Akteneinsicht und Auskünfte 
(§§ 474 bis 476) geltenden Regelungen zusammen. 

Absatz 1 stellt für alle Fälle der Auskunftserteilung 
(vgl. § 474 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, § 475 Abs. 1, § 476 
Abs. 3) klar, daß die Auskunft durch die Überlassung 
von Abschriften aus den Akten erteilt werden kann. 
Selbstverständlich ist, daß der Umfang der Abschrif-
ten, da es sich nur um eine vereinfachte Form der 
Auskunftserteilung handelt, wie die Auskunft selbst 
auf das Erforderliche zu beschränken ist. 

Nach Absatz 2 Satz 1 sind Auskünfte aus Akten und 
Akteneinsicht zu versagen, wenn Zwecke des Straf-
verfahrens (Strafverfolgung, Strafvollstreckung) oder 
besondere bundesgesetzliche oder entsprechende 
landesgesetzliche Verwendungsregelungen entge-
genstehen. Zu Zwecken des Strafverfahrens kann 
die Notwendigkeit gehören, Gefährdungen des Un-
tersuchungszwecks oder unverhältnismäßige bzw. 
überflüssige Verfahrensverzögerungen oder Bela-
stungen, etwa wenn die Einholung einer Register-
auskunft dem Informationsinteresse genügen würde, 
zu vermeiden. 

Soweit andere Verfahrensordnungen (z. B. § 99 Abs. 1 
Satz 1 VwGO oder § 86 Abs. 1 Satz 1 FGO, § 120 
Abs. 1 SGG) grundsätzlich ein Akteneinsichts- bzw. 
Auskunftsrecht normieren, dieses Recht ihrerseits 
aber wieder einschränken, wie in § 99 Abs. 1 Satz 2 
VwGO, der bestimmt, daß die Akteneinsicht oder 
Auskunft verweigert werden kann, wenn das Be-
kanntwerden des Inhalts dem Wohle des Bundes 
oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten wür-
de oder wenn die Vorgänge nach einem Gesetz oder 
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ihrem Wesen nach geheimgehalten werden müssen, 
wird diese Klausel im wesentlichen die Fälle abdek-
ken, in denen aus staatsanwaltschaftlicher Sicht die 
Akteneinsicht wegen entgegenstehender Zwecke 
des Strafverfahrens verweigert werden muß. Soweit 
darüber hinaus weitergehend Zwecke des Strafver-
fahrens einer Akteneinsicht entgegenstehen können, 
sind diese ebenfalls über § 477 Abs. 2 zu berücksich-
tigen. Allerdings kann eine Versagung der Aktenein-
sicht hier wohl nur bei einer schwerwiegenden Ge-
fährdung des Untersuchungszwecks oder einer er-
heblichen zeitlichen Verzögerung des Strafverfah-
rens in Betracht kommen. 

Schon im Hinblick auf die allgemeine Begrenzung, 
daß Akteneinsicht nur soweit erforderlich gewährt 
werden darf (§ 474 Abs. 2, § 475, § 476), sind die 
Strafverfahrensakten so zu führen, daß ggf. Teile von 
Akten, z. B. Berichte der Jugendgerichtshilfe oder 
Sachverständigengutachten, besonders gekennzeich-
net sind und im Falle eines grundsätzlich berechtig-
ten Verlangens nach Akteneinsicht von den übrigen 
Akten ohne unverhältnismäßigen Aufwand ge trennt 
werden können. Andernfalls wäre die gesamte Akte 
für das grundsätzlich berechtigte Einsichtsverlangen 
gesperrt. Die Einzelheiten zur Aktenführung (etwa 
Anlage eines Sonderheftes für besondere Teile der 
Akte) können in den RiStBV geregelt werden. 

Absatz 2 Satz 2 schränkt die Verwendung von Infor-
mationen ein, die durch Strafverfolgungsmaßnahmen 
gewonnen wurden, die mit einem tiefgehenden Ein

-

griff in Grundrechte verbunden sind, wie z. B. Raster-
fahndung, Überwachung des Fernmeldeverkehrs, 
Einsatz technischer Mittel oder Einsatz eines Ver-
deckten Ermittlers. Die Verwendung dieser Erkennt-
nisse ist beschränkt auf die Abwehr einer erhebli-
chen Gefahr und für die Zwecke, für die eine Über-
mittlung nach § 18 des Bundesverfassungsschutzge-
setzes zulässig ist. 

Satz 3 stellt schließlich klar, daß für die Verwendung 
personenbezogener Informationen aus Strafverfah

-

ren durch die Polizei § 481 als Spezialvorschrift gilt. 

Absatz 3 schränkt die Auskunftserteilung und Akten-
einsicht an  nicht-öffentliche Stellen ein. In Fällen des 
Freispruchs, der Verfahrenseinstellung oder einer 
nicht in das Führungszeugnis aufzunehmenden (§ 32 
Abs. 2 BZRG), seit mehr als zwei Jahren rechtskräfti-
gen Entscheidung setzt Akteneinsicht oder Aus-
kunftserteilung ein glaubhaft gemachtes rechtliches 
Interesse an der Kenntnis und das Fehlen eines 
schutzwürdigen Interesses des Be troffenen an  der 
Versagung der Akteneinsicht bzw. Auskunftsertei-
lung voraus. 

Absatz 4 stellt die Verantwortlichkeit für die Zuläs-
sigkeit der Übermittlung klar. 

Gemäß Absatz 5 dürfen personenbezogene Informa-
tionen, die nach den §§ 474, 475 übermittelt worden 
sind, grundsätzlich nur zu dem Zweck verwendet 
werden, für den die Auskunft oder Akteneinsicht 
nach diesen Vorschriften gewährt wurde. Eine Ver-
wendung für andere Zwecke ist zulässig, soweit da-
für Auskunft oder Akteneinsicht gewährt werden 
dürfte und im Falle des § 475 die Stelle, die die Aus

-

kunft oder Akteneinsicht gewährt hat, der beabsich-
tigten Verwendung für den anderen Zweck zu-
stimmt Außerdem ist in den in Satz 3 genannten Fäl-
len einer Auskunftserteilung der Empfänger auf die 
Zweckbindung hinzuweisen. Mit diesen Regelungen 
soll eine unzulässige zweckfremde Verwendung er-
langter Informationen verhindert werden. 

Satz 1 stellt grundsätzlich die Zweckbindung klar. 
Dies verpflichtet die in den §§ 474, 475 genannten 
Stellen, also auch Rechtsanwälte und ihre Mandan-
ten, die Auskünfte erhalten haben, die erlangten Er-
kenntnisse nur zu dem Zweck zu verwenden, für den 
die Auskunft oder Akteneinsicht gewährt wurde. 

Satz 2 erlaubt jedoch eine Verwendung auch für an
-dere Zwecke, die für den Fall  der Auskunftsgewäh-

rung oder Akteneinsicht an private Stellen enger 
ausgestaltet ist als für den Fall  des § 474, weil zusätz-
lich für die weitergehende Verwendung die Zustim-
mung der Stelle einzuholen ist, die ursprünglich die 
Auskunft oder Akteneinsicht gewährt hat. 

Kein Fall  einer Verwendung für andere Zwecke im 
Sinne des Satzes 2, also eine Verwendung noch im 
Rahmen der Zweckbindung nach Satz 1 liegt vor, 
wenn die übermittelten personenbezogenen Infor-
mationen im Bereich des Empfängers zur Wahrneh-
mung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, zur 
Rechnungsprüfung, zur Durchführung von Organisa-
tionsuntersuchungen für die aktenführende Stelle 
oder zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken verwen-
det werden (vgl. § 14 Abs. 3 BDSG und die entspre-
chenden Regelungen in den Landesdatenschutzge-
setzen). Eine Zweckänderung liegt z. B. auch dann 
nicht vor, wenn Informationen aus einem Strafverfah-
ren einem anderen Ge richt für Zwecke eines Eilver-
fahrens übermittelt worden sind und später in einem 
dem Eilverfahren nachfolgenden Hauptverfahren 
verwendet werden. 

Selbstverständlich ist, daß die übermittelten Informa-
tionen auch dann für einen anderen Zweck verwen-
det werden dürfen, soweit eine spezialgesetzliche 
Regelung ausdrücklich und gerade die Verwendung 
von Informationen aus einem Strafverfahren auch für 
einen bestimmten anderen Zweck erlaubt. 

Die in Satz 3 geregelte Verpflichtung, auf die Zweck-
bindung besonders hinzuweisen, wenn personenbe-
zogene Informationen ohne Einschaltung eines 
Rechtsanwaltes übermittelt worden sind, wi ll  die Be-
achtung der Zweckbindung sicherstellen. Es liegt in 
der Natur der Sache und bedarf daher keiner aus-
drücklichen gesetzlichen Regelung, daß der Hinweis 
auf die Zweckbindung durch die Auskunft gewäh-
rende Stelle zu erfolgen hat. 

Keine Hinweispflicht besteht, wenn die Auskunft 
oder Akteneinsicht an  einen Rechtsanwalt erfolgt, 
weil es ebensowenig wie im Fa ll  der Übermittlung 
von Informationen an  öffentliche Stellen erforderlich 
ist, einen als Organ der Rechtspflege tätigen Rechts-
anwalt auf die Zweckbindung hinzuweisen. 

Die Vorschrift regelt keine Pflicht, den Betroffenen 
davon zu unterrichten, daß einer privaten Stelle 
(§ 475) Auskunft oder Akteneinsicht gewährt wurde. 
Abgesehen davon, daß eine solche Mitteilungspflicht 
zu einer nicht vertretbaren Belastung der Strafjustiz 
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und in Einzelfällen sogar zur Gefährdung des Unter-
suchungszwecks führen könnte, besteht hierfür kein 
Bedürfnis. Denn es ist davon auszugehen, daß dieje-
nigen, die von einer Auskunft oder Akteneinsicht ge-
mäß § 475 betroffen werden könnten (im wesentli-
chen Beschuldigte oder durch die Straftat Verletzte), 
in der Regel damit rechnen werden, daß sie betref-
fende Informationen aus dem Strafverfahren an p ri

-vate Stellen mit schutzwürdigen Interessen übermit-
telt werden könnten, zumal der Empfängerkreis 
schon nach § 475 eng begrenzt ist (vgl. zu § 475) und 
die Übermittlung durch § 477 Abs. 2 und 3 weiter 
eingeschränkt wird. 

Zu § 478 

Die Vorschrift enthält Verfahrensregelungen zur 
Auskunftserteilung aus Akten eines Strafverfahrens 
und zur Akteneinsicht. Sie erfaßt damit auch die Ver-
handlungen der Polizei nach § 163 Abs. 2 Satz 1. 

Absatz 1 und 3 entsprechen im wesentlichen § 406 e 
Abs. 4. Die Vereinheitlichung der Regelungen über 
die Zuständigkeit und die Rechtsmittelbefugnis ist 
sachgerecht. 

Absatz 1 Satz 1 begründet für die Entscheidung über 
die Auskunftserteilung und die Gewährung der Ak-
teneinsicht die Zuständigkeit der jeweils aktenfüh-
renden Stelle. Auch wenn sich die Ermittlungsakten 
bei der Polizei befinden, entscheidet grundsätzlich 
die gemäß Absatz 1 Satz 1 zuständige Stelle. Will  die 
Polizei Akteneinsicht in bei ihr befindliche Strafver-
fahrensakten oder Auskünfte aus diesen erteilen, et-
wa für Schadensersatzansprüche, so ist die  Entschei-
dung der nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Stelle 
herbeizuführen. Diese Regelung entspricht bereits 
geltendem Recht (§ 406 e Abs. 4) und folgt insbeson-
dere aus der Leitungsfunktion und der Verantwor-
tung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen für das 
Verfahren. Soweit und solange einer Finanzbehörde 
staatsanwaltschaftliche Befugnisse zustehen (§ 386 
Abs. 1, 2 AO), ist sie nach Absatz 1 Satz 1 entschei-
dungsbefugt. 

Absatz 1 Satz 1 gilt auch für die Akteneinsicht nach 
§ 476. Dies erscheint grundsätzlich erforderlich, weil 
nur die das Verfahren führende Staatsanwaltschaft 
und das Gericht unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Verfahrenssituationen im Einzelfall beurteilen 
können, ob die Akten für wissenschaftliche Zwecke 
im Zeitpunkt der Anforderung zur Verfügung gestellt 
werden können oder wichtige, gemäß §§ 476, 477 zu 
beachtende Gründe entgegenstehen. Die Regelung 
entspricht damit weitgehend Nr. 185 a Abs. 3 RiStBV. 
Sie schließt nicht aus, daß für wissenschaftliche Vor-
haben, bei denen Akten mehrerer Staatsanwaltschaf-
ten benötigt werden, die gemeinschaftliche überge-
ordnete Behörde durch entsprechende Berichts-
pflichten und Weisungen auf eine einheitliche Ent-
scheidung hinwirkt; hierzu bedarf es keiner Rege-
lung in der StPO. 

Satz 2 und 3 erlaubt der Staatsanwaltschaft auch 
nach Klageerhebung Auskünfte zu erteilen und im 
Ermittlungsverfahren die Polizeibehörde, bei der sich 
die Akten zu Ermittlungszwecken befinden, zur Aus-
kunftserteilung und Akteneinsicht an andere Straf

-

verfolgungsbehörden und private Stellen (§ 475) zu 
ermächtigen. Die Befugnis zur Ermächtigung der 
Polizeibehörde entspricht der Leitungsfunktion der 
Staatsanwaltschaft, dient deren Entlastung und lega-
lisiert eine derzeit in einigen Ländern geübte Pra xis. 

Satz 4 stellt die Informationsübermittlung zwischen 
Polizeibehörden für Zwecke der Strafverfolgung (vgl. 
§ 474 Abs. 1) von der Entscheidung nach Satz 1 frei. 
Dies dient der Vereinfachung und Beschleunigung 
der Information und damit der Effektierung der Straf-
verfolgung. 

Absatz 2 berücksichtigt, daß die gemäß Absatz 1 zur 
Entscheidung berufene Stelle hinsichtlich beigezo-
gener Akten möglicherweise nicht hinreichend beur-
teilen kann, ob und welche Bedenken gegen eine 
Auskunftserteilung oder Einsichtsgewährung be-
stehen. Er stellt des weiteren klar, daß eine Zustim-
mung anderer Stellen zur Auskunftserteilung oder 
Akteneinsicht nur erforderlich ist, wenn und soweit 
deren Akten nicht Aktenbestandteile bei der Aus-
kunft erteilenden oder Akteneinsicht gewährenden 
Behörde geworden sind. Werden etwa Verfahren mit-
einander verbunden oder aus herangezogenen Ak-
ten Fotokopien gefertigt und diese dann zu den Ak-
ten des Strafverfahrens genommen, ist eine Zustim-
mung nicht erforderlich. Die nach Absatz 1 zuständi-
ge Stelle trägt dann jedoch die Verantwortung für die 
Entscheidung auch bzgl. der Aktenbestandteil ge-
wordenen Informationen. Sie hat insbesondere zu 
prüfen, ob der Informationsübermittlung aus diesen 
Aktenteilen besondere spezialgesetzliche Verwen-
dungsregelungen, die etwa mit der ursprünglichen 
Informationserhebung zu anderen Zwecken zusam-
menhängen, z. B. nach der AO oder dem SGB, entge-
genstehen. Meint die nach Absatz 1 entscheidungs-
befugte Stelle, dies nicht hinreichend beurteilen zu 
können, so ist es ihr unbenommen, die Entscheidung 
von einer Zustimmung der Stelle abhängig zu ma-
chen, aus deren Akten diese Aktenteile stammen. 
Absatz 2 regelt ferner, daß der Antragsteller sich um 
eine ggf. erforderliche Zustimmung der anderen Stel-
len kümmern und sie nachweisen muß. Hierdurch 
wird verhindert, daß die Justizbehörden durch Nach-
fragen bei anderen Stellen mit weiterem Verwal-
tungsaufwand belastet werden. 

Absatz 3 entspricht § 406 e Abs. 4. Unberührt  von 
den Regelungen in § 478 bleibt die Frage, ob in den 
Fällen der Gewährung von Akteneinsicht oder Aus-
künften durch die Staatsanwaltschaft für einen Be-
troffenen der Rechtsweg nach § 23 EGGVG eröffnet 
ist. Ebenfalls unberührt  von der Regelung des § 478 
Abs. 3 bleibt die spezielle Verfahrensvorschrift in 
§ 99 Abs. 2 VwGO: Die Regelung des Rechtsmittels 
in § 478 Abs. 3 gilt nur für den Fall  der Akteneinsicht 
oder Auskunft an  Private gemäß § 475. Das Verwal-
tungsgericht erhält aber Akteneinsicht nach § 474, so 
daß in diesen Fällen auch die spezielle Verfahrens-
vorschrift des § 99 Abs. 2 VwGO heranzuziehen ist. 

Zu § 479 

Die Vorschrift regelt die Zulässigkeit der Informa

-

tionsübermittlung von Amts wegen für Zwecke der 
Strafverfolgung (Absatz 1) und für die in Absatz 2 
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Nummern 1 bis 3 genannten Zwecke. Der Sache 
nach handelt es sich um eine "Spontanauskunft" 
ohne Auskunftsersuchen. Diese kann z. B. notwendig 
sein, wenn eine Strafverfolgungsbehörde erkennt, 
daß die in einem Strafverfahren angefallenen Er-
kenntnisse auch für Zwecke der Strafverfolgung in 
einem anderen Strafverfahren, das bei einer anderen 
Strafverfolgungsbehörde anhängig ist, erforderlich 
sind. 

Zu 480 

Die Vorschrift stellt klar, daß besondere gesetzliche 
Regelungen, die die Übermittlung personenbezoge-
ner Informationen aus Strafverfahren zulassen, unbe-
rührt bleiben. Solche besonderen gesetzlichen Über-
mittlungsregelungen, die ein Akteneinsichtsbzw. 
Auskunftsrecht begründen können, finden sich z. B. 
in § 117 b BRAO. 

Zu § 481 

§ 481 regelt, unter welchen Voraussetzungen die 
Polizeibehörden personenbezogene Informationen 
aus Strafverfahren für Zwecke der Gefahrenabwehr 
verwenden dürfen. Eine solche Öffnungsklausel ist 
vor dem Hintergrund der neueren verfassungsrecht-
lichen Rechtsprechung erforderlich, we il  Informatio-
nen, die ausschließlich für Zwecke der Strafverfol-
gung erhoben worden sind, bei einer Nutzung für 
präventive Zwecke eine Zweckänderung erfahren, 
auch wenn die Polizei bereits im Besitz der fraglichen 
Informationen ist. 

Absatz 1 gestattet in einer Generalklausel die Ver-
wendung personenbezogener Informationen aus 
Strafverfahren nach Maßgabe der Polizeigesetze für 
Zwecke der Gefahrenabwehr. Der weitgefaßte, gene-
relle Rückgriff auf die Polizeigesetze ist als grund-
sätzlicher Maßstab sachgerecht, we il  ansonsten die 
effektive Erfüllung der Aufgabe Gefahrenabwehr be-
einträchtigt werden könnte. Es wäre schwer ver-
ständlich, wenn die Polizei Informationen, über die 
sie verfügt und die sie damit nicht noch einmal erhe-
ben muß, nicht zur Abwehr einer Gefahr nutzen 
dürfte, nur weil  die Informationen aus Strafverfahren 
stammen. Der am Sprachgebrauch des Bundesdaten-
schutzgesetzes ausgerichtete Begriff des Verwen

-

dens umfaßt - wie dort  - das Verarbeiten und Nutzen 
der Daten. 

Absatz 2 Satz 1 schließt die Verwendung von Repres-
siverkenntnissen für präventive Zwecke für die Fälle 
aus, in denen besondere bundesgesetzliche oder ent-
sprechende landesgesetzliche Verwendungsregelun-
gen entgegenstehen. Satz 2 ordnet an, daß Daten, 
falls sie im Rahmen der Verwendung in einer präven-
tiven Zwecken dienenden Datei verarbeitet wurden, 
in dieser (präventiven) Datei zu löschen sind, falls die 
Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen, d. h. soweit 
die Verwendung unzulässig ist. Dagegen berührt 
die Regelung nicht die Frage, ob die Daten weiterhin 
in der Strafverfolgungszwecken dienenden (Aus-
gangs-)Datei gespeichert werden dürfen. Diese Fra-
ge richtet sich allein nach den Löschungsregelungen 
des § 490. Satz 3 stellt durch die Verweisung auf 
§ 490 Abs. 7 u. a. klar, daß anstelle einer Löschung 
eine Sperrung der Daten tritt, soweit die Löschung 

wegen der Art  der Speicherung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist oder so-
weit die Daten nur zur Datensicherung oder -kontrol

-

le gespeichert sind. Außerdem regelt Satz 3 durch 
die Verweisung auf § 490 Abs. 8 eine Nachberichts-
pflicht im Falle der Übermittlung von Daten. 

Zu § 482 

Die Vorschrift soll sicherstellen, daß nach Abgabe 
der Akten durch die Polizei an die Staatsanwaltschaft 
die Polizeibehörden in erforderlichem Umfang über 
das weitere Verfahren und seine Ergebnisse infor-
miert werden, um so den polizeilichen Datenbestand 
für die Erfüllung gefahrenabwehrender und strafver-
folgender Aufgaben stets auf dem aktuellen Stand 
halten zu können. § 482 bildet daher u. a. die gesetz-
liche Grundlage für die derzeit in Nr. 11 MiStra gere-
gelte Informationsübermittlung. 

Zu den Polizeibehörden im Sinne der Vorschrift ge-
hören auch die in den §§ 402, 404 AO genannten zu-
ständigen Finanzbehörden, die Zollfahndungsämter 
(einschließlich des Zollkriminalamtes gemäß § 5 a 
Abs. 3 FVG) und die mit der Steuerfahndung betrau-
ten Dienststellen der Landesfinanzbehörden. 

Die in Absatz 1 festgeschriebene Verpflichtung der 
Staatsanwaltschaft, nach Erhalt der polizeilichen Ver-
handlungen bzw. nach polizeilicher Befassung (z. B. 
im Rahmen eines Ermittlungsersuchens) der Polizei 
das staatsanwaltschaftliche Aktenzeichen mitzutei-
len, vereinfacht und verbessert die Zusammenarbeit 
zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft. Sie er-
möglicht z. B. den Polizeibehörden, auf dieses Ver-
fahren - sollte hierfür aus polizeilicher Sicht ein Be-
dürfnis bestehen - über ein Auskunftsersuchen zu-
rückgreifen zu können. Auch bei sonstigen Rückfra-
gen ist die Kenntnis des Aktenzeichens, das für ein 
Aktenstück das primäre Suchkriterium und Erken-
nungszeichen ist, unerläßlich. 

Nach Absatz 2 Satz 1 hat die Staatsanwaltschaft die 
Polizei über den Ausgang des Verfahrens durch Mit-
teilung der Entscheidungsformel nebst Datum, A rt 

 der Entscheidung und entscheidender Stelle zu infor-
mieren. Aus Gründen organisatorischer Vereinfa-
chung kann nach Satz 2 1. Alterna tive die Unterrich-
tung der Polizeibehörde in den Fällen, in denen eine 
Mitteilung zum Bundeszentralregister zu bewirken 
ist, durch Übersendung eines Abdruckes dieser Mit-
teilung erfolgen. 

Ist ein Urteil ergangen, so ist es nach Satz 2 2. Alter-
native zulässig, nicht nur die Entscheidungsformel 
- den Tenor -, sondern auf Anforderung der Polizei 
auch einen Abdruck des Urteils zu übersenden. 
Diese Regelung ist notwendig, we il  sich die für die 
Pflege des polizeilichen Datenbestandes erforder-
lichen Informationen häufig nicht schon allein aus 
dem Tenor ergeben werden; vielmehr werden oft erst 
die Gründe den erforderlichen Aufschluß geben, 
z. B. darüber, aus welcher persönlichen Situa tion und 
Motivationslage heraus eine Tat beg angen worden 
ist, was wiederum entscheidend für die Frage sein 
kann, ob von diesem Täter weitere Straftaten zu er-
warten sind. Hier ist eine auch die Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit berücksichtigende Ermessens-
entscheidung der Staatsanwaltschaft erforderlich. 
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Einer Übersendung können im Einzelfall offensichtli-
che datenschutzrechtliche Gesichtspunkte entgegen-
stehen, etwa schwerwiegende Interessen sonstiger 
Personen, über  die das Urteil personenbezogene In-
formationen enthält. Nimmt ein Urteil gemäß § 267 
Abs. 1 Satz 3, Abs. 4 Satz 1 StPO Bezug auf Schrift-
stücke, so erstreckt sich die Übersendungsbefugnis 
auch auf diese. 

Entsprechendes gilt im wesentlichen auch für den 
Fall  einer Einstellungsentscheidung, die mit einer 
Begründung versehen worden ist. Hier ist es wegen 
des Informationsbedürfnisses der Polizei, das sich 
gerade bei Einstellungen auf die Begründung er-
strecken kann, zulässig, einen Abdruck der begrün-
deten Entscheidung beizufügen. Mangels Erforder-
lichkeit scheidet allerdings eine solche Ermessens-
entscheidung dann aus, wenn die in den Gründen 
enthaltenen Informationen für die Polizei offensicht-
lich unerheblich sind. 

Absatz 3 schränkt, um unnö tigen Aufwand zu ver-
meiden, die Informationspflicht der Staatsanwalt-
schaft gegenüber der Polizei weiter ein: In Verfahren 
gegen Unbekannt sowie bei leichteren Delikten im 
Bereich der Verkehrsstraftaten erfolgt keinerlei Be-
nachrichtigung über den Ausgang des Verfahrens. 
Dies entspricht der bisherigen Pra xis. Besteht für die 
Polizei im Einzelfall ausnahmsweise doch ein Inter-
esse am Verfahrensausgang, so kann sie mit Hilfe 
des ihr nach Absatz 1 mitgeteilten Aktenzeichens die 
erforderlichen Informationen über eine Aktenaus-
kunft oder Akteneinsicht erhalten. 

Aus Absatz 4 ergibt sich, daß die Übersendung von 
Urteilen auch dann zulässig ist, wenn sie noch nicht 
rechtskräftig sind. Eine solche Übersendung kann 
z. B. dann angebracht sein, wenn Anhaltspunkte be-
stehen, daß die Polizei das Urteil für Überprüfungen 
des eigenen Datenbestandes gemäß § 481 Abs. 2 be-
nötigen könnte. Aus Gründen der Klarheit ist jedoch 
mitzuteilen, wer das Urteil angefochten hat. 

Zu § 483 

§ 483 regelt die Zulässigkeit der Speicherung, des 
Veränderns und Nutzens personenbezogener Daten 
durch Strafverfolgungsbehörden, Ge richte und Voll-
streckungsbehörden für Zwecke des Strafverfahrens. 

Absatz 1 gestattet in einer Generalklausel das Spei-
chern, Verändern und Nutzen der Daten für Zwecke 
des - also eines bestimmten - Strafverfahrens, soweit 
dies für das der Speicherung zugrundeliegende 
Strafverfahren erforderlich ist. Da das Strafverfahren 
aus den Verfahrensabschnitten Ermittlungsverfahren 
oder vorbereitendes Verfahren, Zwischenverfahren, 
Hauptverfahren, Rechtsmittelverfahren bis zur Rechts-
kraft der gerichtlichen Entscheidung und Voll-
streckungsverfahren besteht, umfaßt die Zweckbe-
stimmung der Vorschrift alle Abschnitte des Strafver-
fahrens. Die Vorschrift enthält keine Ermächtigung 
zur Erhebung personenbezogener Informationen. Sie 
setzt vielmehr eine solche Erhebungsbefugnis vor-
aus, d. h., geregelt wird allein die Befugnis zur Spei-
cherung, Veränderung und Nutzung von Daten, die 
gestützt auf die Generalermittlungsklausel des § 161 
oder durch eine spezielle Ermittlungsmaßnahme 

- z. B. eine polizeiliche Beobachtung oder durch den 
Einsatz technischer Mittel - erhoben worden sind. 
Die Entscheidung für eine Generalklausel und damit 
der Verzicht auf eine stark ausdifferenzierte Rege-
lung entspricht den Bedürfnissen der Pra xis. Verzich-
tet wurde darauf, die verschiedenen Arten der ein-
zelnen Dateien festzulegen sowie durch eine Aufzäh-
lung von Datenfeldern gesetzlich die Daten zu um-
schreiben, die gespeichert werden dürfen. Eine be-
wertende Bestandsaufnahme der in der staatsan-
waitschaftlichen und polizeilichen Pra xis geführten 
Dateien hat gezeigt, daß eine solche gesetzliche Ein-
grenzung, bedingt durch die Unterschiedlichkeit der 
möglichen und erforderlichen Daten sowie bedingt 
durch die Spannbreite der notwendigen Datenfelder, 
die sich wiederum regelmäßig nach den fa ll- bzw. de-
liktsspezifischen Bedürfnissen der speichernden Stel-
le richtet, nicht möglich ist. Eine eingrenzende Fest-
legung der Art  der Datei sowie der zu speichernden 
Daten ergibt sich unterhalb der Ebene einer gesetzli-
chen Regelung über § 491 durch die Errichtungsan-
ordnung. 

Die gewählten Begriffe „speichern, verändern und 
nutzen" entstammen dem Sprachgebrauch des Bun-
desdatenschutzgesetzes und sind dementsprechend 
zu interpretieren. Unter Speichern ist das „Erfassen, 
Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener 
Daten auf einem Datenträger zum Zwecke ihrer wei-
teren Verarbeitung oder Nutzung" zu verstehen (§ 3 
Abs. 5 Nr. 1 BDSG). Verändern meint das „inhaltliche 
Umgestalten gespeicherter personenbezogener Da-
ten" (§ 3 Abs. 5 Nr. 2 BDSG). „Nutzen ist jede Ver-
wendung personenbezogener Daten, soweit es sich 
nicht um Verarbeitung handelt" (§ 3 Abs. 6 BDSG). 

Die Bindung der Befugnis an „Zwecke des Strafver-
fahrens" stellt klar, daß die Befugnis nur für Daten, 
die aus dem jeweiligen Strafverfahren stammen, ein-
geräumt wird. Die Bindung an den Erhebungszweck 
bleibt demnach erhalten. Soweit solche Daten 
gespeichert werden dürfen, erfaßt diese Befugnis 
- ohne ausdrückliche Erwähnung im Gesetz - zu-
gleich die Zulässigkeit der automatisierten Verarbei-
tung der Daten durch die speichernde Stelle, z. B. 
also die automatisierte Bearbeitung im Strafbefehls

-

verfahren. 

Aus der Befugnis zur Speicherung, Veränderung und 
Nutzung, nur soweit dies für Zwecke des Strafver-
fahrens erforderlich ist, folgt, daß die Aufrechterhal-
tung einer Speicherung trotz rechtskräftigen Frei-
spruchs, unanfechtbarer Ablehnung der Eröffnung 
des Hauptverfahrens oder nicht nur vorläufiger Ein-
stellung einer besonderen Prüfung bedarf. Nach Ver-
fahrensabschluß werden die Verfahren überwiegen, 
in denen die Erforderlichkeit der Fortdauer einer 
Speicherung nicht gegeben ist. Im Einzelfall kann in-
des die Erforderlichkeit für eine weitere Speicherung 
bestehen. Sie wird z. B. zu bejahen sein bei einem 
rechtskräftigen Freispruch im Falle eines von der 
Staatsanwaltschaft in Erwägung gezogenen Wieder-
aufnahmeverfahrens (§§ 359 ff.),  bei einer unanfecht-
baren Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfah-
rens im Falle der Erwartung neuer Tatsachen oder 
Beweismittel (§ 211), bei einer Einstellung im Falle 
der Möglichkeit der Wiederaufnahme der Ermittlun- 
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gen (z. B. § 154 Abs. 3, 4) usw. Bei Verfahrenseinstel-
lungen nach § 170 Abs. 2 kann die Erforderlichkeit 
der Fortdauer der Speicherung insbesondere in den 
Fällen bestehen, in denen der Täter nicht zu ermit-
teln war, in denen ein genügender Anlaß zur Erhe-
bung der öffentlichen Klage nicht bejaht wurde, aber 
vor Ablauf der Verjährungsfrist neue Beweise erwar-
tet werden, und in den Fällen, in denen die Möglich-
keit der Klageerzwingung noch besteht (§§ 172 f.). 

Absatz 2 stellt klar, daß eine Nutzung der gespeicher-
ten Daten für andere Strafverfahren zulässig ist. Ein-
mal für Zwecke eines Strafverfahrens erhobene Da-
ten dürfen, soweit nicht besondere Verwendungsbe-
schränkungen bestehen, auch für andere Strafver-
fahren genutzt werden. Dem trägt die Vorschrift 
Rechnung, indem sie ausdrücklich klarstellt, daß die 
zunächst in Absatz 1 ausgesprochene s trenge Bin-
dung an ein Strafverfahren nicht gilt, soweit es um 
die Nutzung der Informationen geht. Es wäre auch 
nicht verständlich, wenn bereits gespeicherte und 
damit vorhandene Informationen nicht für ein ande-
res Verfahren genutzt werden dürften, etwa Informa-
tionen zum persönlichen Umfeld eines Beschuldigten 
in einem späteren Verfahren gegen denselben Be-
schuldigten. Eine solche Beschränkung würde zu un-
nötigen Doppelerhebungen und -speicherungen füh-
ren. Gleiches gilt für Gnadensachen und die interna-
tionale Rechtshilfe in Strafsachen. Unberüh rt  bleiben 
des weiteren die Verwendungsund die Übermitt-
lungsbefugnisse nach den §§ 481, 488. 

Absatz 3 bestimmt, daß sich die Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten in Dateien der 
Polizei und die Rechte der Be troffenen nach dem für 
die speichernde Stelle geltenden Polizeigesetz rich-
ten, wenn in der polizeilichen Datei neben Strafver-
fahrensdaten auch Daten gespeichert sind, deren 
Speicherung sich nach den Polizeigesetzen richtet. 
Diese Regelung trägt dem Umstand Rechnung, daß 
der polizeiliche Datenbestand weitestgehend mul ti

-funktional (repressiv und präventiv zugleich) ist und 
sich das einzelne Datum häufig nicht eindeutig als 
Strafverfahrens- oder als Gefahrenabwehrinforma-
tion bezeichnen läßt. Sie vermeidet außerdem in sol-
chen Fällen einen erhöhten Verwaltungsaufwand der 
Polizei. 

Zu § 484 

Die Vorschrift regelt die Zulässigkeit der Spei-
cherung, Veränderung und Nutzung personenbezo-
gener Daten aus Strafverfahren für Zwecke künftiger 
Strafverfahren. Sie erlaubt keine Datenerhebung, 
sondern nur das vorsorgliche Aufbewahren von Da-
ten, die bereits in einem Strafverfahren für dessen 
Zwecke erhoben wurden. Zulässigkeit und Grenzen 
der Übermittlung und Nutzung dieser Daten für 
sonstige Zwecke ergeben sich - wie bei § 483 - aus 
§§ 481, 488. 

Absatz 1 regelt den Umfang der Daten, die gespei-
chert, verändert und genutzt werden dürfen, enume-
rativ. Der Datenumfang begrenzt die Dateien auf 
sog. Aktenhinweissysteme. 

Die Begriffe „speichern, verändern und nutzen" sind 
im Sinne der Begriffsbestimmung des Bundesdaten

-

schutzgesetzes zu verstehen; insoweit wird auf die 
Ausführungen zu § 483 Bezug genommen. 

Absatz 2 gestattet unter einengenden Voraussetzun-
gen die Speicherung, Veränderung und Nutzung 
weiterer personenbezogener Daten von Beschuldig-
ten und Tatbeteiligten. Über die in Absatz 1 genann-
ten Daten hinausgehende weitere Daten von Be-
schuldigten und Tatbeteiligten können danach für 
Zwecke künftiger Strafverfahren bevorratet werden, 
wenn Grund zu der Annahme besteht, daß weitere 
Strafverfahren gegen den Beschuldigten zu führen 
sind, sei es, daß die Gefahr einer künftigen Straftat-
begehung begründet  erscheint, sei es, daß Anhalts-
punkte dafür vorliegen, daß mit einem künftigen 
Strafverfahren wegen einer bereits begangenen 
Straftat zu rechnen ist. Bei Bewe rtung dieser Frage 
sind neben der Persönlichkeit des Beschuldigten 
oder Tatbeteiligten alle Umstände des Strafverfah-
rens zu berücksichtigen, die Rückschlüsse auf ein 
Erfordernis einer Speicherung personenbezogener 
Daten für Zwecke künftiger Strafverfahren über Ab-
satz 1 hinausgehend zulassen. Nicht ausreichend ist, 
daß weitere gegen den Beschuldigten oder Tatbetei-
ligten zu führende Strafverfahren nicht ausgeschlos-
sen werden können. Vielmehr muß positiv festge-
stellt werden, ob Anhaltspunkte hierfür vorliegen. 

Satz 2 bestimmt, daß eine Speicherung personenbe-
zogener Daten für Zwecke künftiger Strafverfahren 
in Fällen eines rechtskräftigen Freispruchs, einer un-
anfechtbaren Ablehnung der Eröffnung des Haupt-
verfahrens oder einer nicht nur vorläufigen Einstel-
lung unzulässig ist. 

Absatz 3 bestimmt, daß für ihren jewei ligen Ge-
schäftsbereich das Bundesministerium der Justiz und 
die Landesregierungen die näheren Einzelheiten 
durch Rechtsverordnung festlegen. In den jewei ligen 
Rechtsverordnungen sind die erforderlichen Konkre-
tisierungen für die Speicherung für Zwecke künftiger 
Strafverfahren vorzunehmen, insbesondere das Nä-
here über die Art  der zu speichernden Daten festzu-
legen. Dies ist erforderlich, weil die Absätze 1 und 2 
unter Verzicht auf eine stark ausdifferenzierte Rege-
lung generalklauselartig gestaltet sind. Soweit in der 
gesetzlichen Regelung darauf verzichtet wurde, die 
verschiedenen Arten der einzelnen Dateien festzule-
gen und über die Eingrenzung des Datensatzes in 
Absatz 1 hinaus durch Aufzählung von Datenfeldern 
die Daten gesetzlich zu umschreiben, die gespeichert 
werden dürfen, sind diese Eingrenzungen jewe ils in 
einer Rechtsverordnung vorzunehmen. Weitere Ein-
zelheiten können außerdem in den Errichtungsan-
ordnungen (§ 491) festgelegt werden. 

Absatz 4 dient der Harmonisierung der der Strafver-
folgung und der Gefahrenabwehr dienenden Polizei-
dateien in den einzelnen Polizeigesetzen der Länder. 

Zu § 485 

Die Vorschrift regelt die Zulässigkeit der Speiche-
rung, Veränderung und Nutzung personenbezogener 
Daten in Dateien für Zwecke der Vorgangsverwal-
tung. Aus den in den Erläuterungen zu § 483 ge-
nannten Gründen verzichtet die Vorschrift auf eine 
differenzierte einzelne Daten bezeichnende gesetzli- 
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che Regelung und läßt gemäß Satz 1 eine Speiche-
rung in dem Umfange zu, in dem diese für Zwecke 
der Vorgangsverwaltung erforderlich ist. Die Erfor-
derlichkeit stellt zugleich die Begrenzung der Zuläs-
sigkeit des Speicherungsumfanges dar. 

Nach Satz 2 ist eine Nutzung der nach dieser Vor-
schrift für Zwecke der Vorgangsverwaltung gespei-
cherten Daten über die reine Vorgangsverwaltung 
hinaus auch für Zwecke des Strafverfahrens zulässig; 
für Zwecke künftiger Strafverfahren ist eine Nutzung 
zulässig, soweit die Speicherung auch nach § 484 zu-
lässig wäre. Diese Erweiterung der Nutzungsbefug-
nis über die reine Vorgangsverwaltung hinaus ver-
folgt den Zweck, die Stellen, die nur Speicherungen 
nach § 485 vornehmen und auf zulässige Speicherun-
gen nach §§ 483 und 484 verzichten, nicht schlechter 
zu stellen als die Stellen, die darüber hinaus entspre-
chende Speicherungen vornehmen. 

Zu § 486 

Aus Absatz 1 ergibt sich, daß wahlweise eine Spei-
cherung der personenbezogenen Daten bei den je-
weiligen in den §§ 483 bis 485 genannten Stellen 
oder statt dessen in gemeinsamen Dateien zulässig 
ist. 

Nach Absatz 2 können die Landesregierungen bei 
Einrichtung gemeinsamer Dateien, in denen perso-
nenbezogene Informationen aus Strafverfahren ver-
fahrensübergreifend gespeichert werden, die nähe-
ren Einzelheiten durch Rechtsverordnung festlegen. 
In den jeweiligen Rechtsverordnungen sind insbe-
sondere die Stellen zu bestimmen, die die daten-
schutzrechtliche Verantwortung einer speichernden 
Stelle tragen und die nach § 9 des Bundesdaten-
schutzgesetzes vorgeschriebenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu treffen haben so-
wie wer für die Durchführung der Datenschutzkon-
trolle zuständig ist. 

Absatz 3 bestimmt, daß bei länderübergreifenden ge-
meinsamen Dateien für Schadensersatzansprüche ei-
nes Betroffenen § 7 des Bundesdatenschutzgesetzes 
entsprechend gilt. Daraus folgt, daß bei gemeinsa-
men Dateien innerhalb eines L andes die jeweiligen 
landesrechtlichen Regelungen greifen. 

Zu § 487 

Die Vorschrift stellt sicher, daß bei einer Speicherung 
personenbezogener Daten in Dateien die aus Daten-
schutzgründen erforderlichen Sicherungsvorkehrun-
gen getroffen werden (vgl. § 9 BDSG). 

Zu § 488 

§ 488 regelt Zulässigkeit und Umfang der Übermitt-
lung der gespeicherten Daten. 

Absatz 1 gestattet die Übermittlung der nach den 
§§ 483, 484 gespeicherten Daten an Strafgerichte, 
Strafverfolgungsbehörden, Vollstreckungsbehörden, 
Bewährungshelfer, Aufsichtsstellen bei Führungsauf-
sicht und Gerichtshilfe für Zwecke eines Strafverfah-
rens, an Vornahmebehörden und Bewilligungsbehör-
den für Zwecke der internationalen Rechtshilfe in 
Strafsachen und an Gnadenbehörden für Zwecke 

eines Gnadenverfahrens. Zulässig ist somit die Über-
mittlung der nach §§ 483, 484 gespeicherten Daten 
für bzw. in den Strafverfahren, in denen die Informa-
tionen ermittelt worden sind, und für alle anderen 
Strafverfahren, zu denen auch die Vollstreckung 
gehört, sowie für die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen und Gnadensachen. Die Übermittlung 
der nach § 485 gespeicherten Daten ist zulässig für 
die Vorgangsverwaltung, die in § 483 bezeichneten 
Zwecke und - soweit eine Speicherbefugnis nach 
§ 484 besteht - auch für Zwecke künftiger Strafver-
fahren. 

Absatz 2 bestimmt, daß eine Dateiauskunft anstelle 
einer Akteneinsichtsgewährung oder Auskunftsertei-
lung aus den Akten zulässig ist, wenn und soweit 
nach den Vorschriften der StPO Akteneinsicht erteilt 
oder Auskunft aus den Akten gewährt werden 
könnte. Voraussetzung und Rahmen einer Auskunft 
aus einer Datei sind identisch mit Voraussetzung und 
Rahmen einer Akteneinsichtsgewährung oder Aus-
kunftserteilung aus den Akten. 

Die Vorschrift dient der Entlastung der Justiz. Sie 
wird insbesondere in den Fällen zur Anwendung 
kommen, in denen eine Dateiauskunft weniger ar-
beitsbelastend und schneller das Informationsbedürf-
nis des Anfragenden bef riedigen kann als die Ge-
währung von Akteneinsicht oder Erteilung von Aus-
künften aus den Akten. 

Da Voraussetzung und Umfang einer Dateiauskunft 
identisch sind mit der Akteneinsichtsgewährung 
oder Auskunftserteilung aus den Akten, gestattet 
Absatz 2 keine über eine Akteneinsicht oder Akten-
auskunft hinausgehende Auskunftserteilung. So sind 
z. B. Registeranfragen dahingehend, ob gegen eine 
bestimmte Person ein Verfahren anhängig ist oder 
gewesen ist, nicht gestattet. 

Absatz 3 stellt die Verantwortlichkeit für die Zuläs-
sigkeit der Datenübermittlung klar. 

Absatz 4 klärt, daß die nach den §§ 483 bis 485 
gespeicherten Daten auch für wissenschaftliche 
Zwecke übermittelt werden dürfen. § 476 ist entspre-
chend anwendbar. 

Absatz 5 bestimmt, daß nach spezialgesetzlichen 
Vorschriften zulässige Übermittlungen, soweit diese 
Übermittlungen von Daten aus einem Strafverfahren 
zulassen, durch die Vorschrift nicht gesperrt werden. 
Diese Spezialregelungen müssen sich ausdrücklich 
auf Daten aus Strafverfahren beziehen. Im übrigen 
ist diese strafverfahrensrechtliche Übermittlungsre-
gelung abschließend. 

Absatz 6 enthält die notwendige Zweckbindungs-
regelung. Übermittelte Daten dürfen nur zu dem 
Zweck verwendet werden, für den sie übermittelt 
worden sind oder hätten übermittelt werden dürfen. 

Zu § 489 

Die Vorschrift regelt die Zulässigkeit einer Einrich-
tung eines automatisierten Abrufverfahrens (on-line-
Verfahren) für die Übermittlung von Daten nach 
§ 488 Abs. 1, also an  Strafverfolgungsbehörden und 
Strafgerichte und, soweit es sich um Übermittlungen 
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der nach den §§ 483, 485 gespeicherten Daten han-
delt, darüber hinaus an Vollstreckungsbehörden, Be-
währungshelfer, Aufsichtsstellen bei Führungsauf-
sicht, Gerichtshilfe, Vornahme- und Bewilligungsbe-
hörden in Angelegenheiten internationaler Rechts-
hilfe in Strafsachen und Gnadenbehörden für die in 
den jeweiligen Vorschriften bezeichneten Zwecke. 
Die Vorschrift legt die Voraussetzungen für die Ein-
richtung eines automatisierten Abrufverfahrens fest. 
Dieses Verfahren muß unter Berücksichtigung der 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der 
Erfüllung der Aufgaben des Empfängers angemes-
sen sein. Die Angemessenheit kann z. B. bei einem 
Bedürfnis nach besonders schneller Auskunft gege-
ben sein sowie bei einem sehr großen Umfang von 
Übermittlungen (Massenübermittlungen). Bei Gna-
denbehörden, aber auch bei Vornahme- und Bewilli-
gungsbehörden in Angelegenheiten internationaler 
Rechtshilfe in Strafsachen dürften diese Vorausset-
zungen nicht erfüllt sein. 

Absatz 2 schreibt durch die entsprechende Anwend-
barkeit des § 10 Abs. 2 BDSG vor, welche Einzelhei-
ten über das automatisierte Abrufverfahren vor Ein-
richtung festzulegen sind. 

Dies sind: Anlaß und Zweck des Abrufverfahrens, 
Datenempfänger, Art  der zu übermittelnden Daten 
und die nach § 9 des BDSG erforderlichen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen, soweit 
diese nicht schon durch § 486 sichergestellt sind. Die 
schriftlichen Festlegungen bedürfen der Zustim-
mung der für die am automatisierten Abrufverfahren 
Beteiligten zuständigen Landesjustizverwaltungen 
oder - bei Speicherung oder Abruf durch eine öffent-
liche Stelle des Bundes - des Bundesjustizministe-
riums. 

Absatz 3 regelt die Verantwortlickeit für die Zulässig-
keit der Abrufe im Einzelfall und stellt sicher, daß die 
Übermittlung personenbezogener Daten zumindest 
durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt 
und überprüft werden kann. 

Zu § 490 

Die Vorschrift regelt die Berichtigung, Löschung und 
Sperrung von Daten in Dateien nach den §.§.  483 
bis 485. Die Löschungsfristen stimmen mit den Prüf- 
und Aussonderungsfristen vergleichbarer polizei-
rechtlicher Regelungen nicht überein; sie orientieren 
sich an justiziellen Belangen. 

Absatz 1 verpflichtet die speichernde Stelle, unrich-
tige personenbezogene Daten zu berichtigen. Diese 
Verpflichtung besteht unabhängig von einem Antrag 
des Betroffenen, z. B., wenn sich die Unrichtigkeit 
anläßlich einer Bearbeitung ergibt. 

Absatz 2 bestimmt, daß in Dateien gespeicherte per-
sonenbezogene Daten zu löschen sind, wenn ihre 
Speicherung unzulässig ist, oder wenn sich aus An-
laß einer Einzelfallbearbeitung ergibt, daß die Kennt-
nis der Daten für die in den jewei ligen Vorschriften 
bezeichneten Speicherzwecke (§ 483 - für Zwecke 
des Strafverfahrens; § 484 - für Zwecke künftiger 
Strafverfahren; § 485 - für Zwecke der Vorgangsver

-

waltung) nicht mehr erforderlich ist. Satz 2 be-
stimmt weitere Löschungsvoraussetzungen differen-
ziert nach dem Speicherzweck. In einer Strafverfah-
rensdatei (§ 483) gespeicherte Daten sind grundsätz-
lich mit Verfahrenserledigung, in einer Datei für 
Zwecke künftiger Strafverfahren (§ 484) gespeicherte 
Daten grundsätzlich nach einer von der Verfahrens-
erledigung an rechnenden F rist und in einer Vor-
gangsverwaltungsdatei (§ 485) gespeicherte Daten 
nach Wegfall der Erforderlichkeit der Speicherung 
zu löschen. 

Absatz 3 bestimmt, was als Verfahrenserledigung 
gilt. Satz 3 ermöglicht, die für Zwecke des Strafver-
fahrens gespeicherten Daten so lange verfügbar zu 
halten, wie das Strafverfahren bet rieben bzw. fortge-
setzt werden kann. 

Absatz 4 bestimmt die für Speicherungen für Zwecke 
künftiger Strafverfahren (§ 484) ab der Verfahrenser-
ledigung an rechnende Frist und zugleich, daß eine 
Fortdauer der Speicherung trotz Fristablaufs dann 
zulässig ist, wenn Grund zu der Annahme besteht, 
daß gegen den Betroffenen auch nach Fristablauf 
weitere Strafverfahren zu führen sind; die Annahme 
muß wegen der Art  oder Ausführung der Tat oder 
wegen der Persönlichkeit des Beschuldigten begrün-
det sein. 

Die Fristen betragen bei Beschuldigten, die zur Tat-
zeit das achtzehnte Lebensjahr vollendet hatten, acht 
Jahre, bei Jugendlichen vier Jahre, in den Fä llen des 
Freispruchs, der unanfechtbaren Ablehnung der Er-
öffnung des Hauptverfahrens und der nicht nur vor-
läufigen Verfahrenseinstellung drei Jahre, bei zur 
Tatzeit nicht Strafmündigen ein Jahr. Die letztge-
nannte Löschungsfrist trifft keine Aussage über die 
Frage einer Zulässigkeit einer Speicherung entspre-
chender personenbezogener Informationen. Im Re-
gelfall werden Speicherungen personenbezogener 
Informationen von zur Tatzeit Strafunmündigen nicht 
erforderlich und deswegen unzulässig sein. Es sind 
auch Einzelfälle nicht auszuschließen, in denen Da-
ten von zur Tatzeit Strafunmündigen gespeichert 
worden sind, ihr Alter aber im Zeitpunkt der Spei-
cherung nicht bekannt war. Für diese Fälle enthält 
die Vorschrift eine Löschungsverpflichtung. 

Satz 3 bestimmt, daß diejenigen Gründe, die eine 
Fortdauer der Speicherung trotz Fristablaufs erlau-
ben, so zu vermerken sind, daß eine Nachprüfung 
möglich ist; als Standort des Vermerks kommen 
Akten und Datei in Betracht. Diese Regelung trägt 
dem Umstand Rechnung, daß eine Perpetuierung der 
Speicherung über die nach Satz 1 bestimmten Fristen 
hinaus Ausnahmecharakter hat. 

Absatz 5 bestimmt, daß die speichernde Stelle an die 
Löschungsfristen insoweit nicht gebunden ist, als sie 
frühere, d. h. vor Fristablauf eintretende Löschzeit-
punkte festlegen kann. 

Absatz 6 regelt, daß eine Löschung unterbleibt, wenn 
vor Fristablauf ein weiteres Verfahren gespeichert 
wird, es sei denn, eine Speicherung ist unzulässig 
oder die Kenntnis der Daten für den jewei ligen 
Zweck nicht mehr erforderlich. 
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Absatz 7 regelt weitere Fälle, in denen ausnahmswei-
se eine Löschung der Daten unterbleibt. Die Rege-
lung in Satz 1 Nummer 1 verfolgt das Ziel, für den 
Betroffenen potentiell günstige Informationen ver-
fügbar zu erhalten. Dieser soll davor geschützt wer-
den, daß er durch den endgültigen Verlust von Daten 
oder Beweismitteln Nachteile erleidet. Wann eine 
Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange der be-
troffenen Person vorliegt, läßt sich nicht abstrakt - 
generell definieren. Vielmehr muß unter Berücksich-
tigung der Umstände des Einzelfalles geprüft wer-
den, ob dem Betroffenen durch die Löschung Nach-
teile entstehen. Auch soweit die Behebung einer be-
stehenden Beweisnot ausschließlich durch Aufrecht-
erhaltung der Speicherung möglich ist, unterbleibt 
eine Löschung. Ein weiterer Fall  des Unterbleibens 
der Löschung von Daten trotz Eintritts der 
Löschungsreife ist die Notwendigkeit zusätzlicher 
Nutzung der für andere Zwecke gespeicherten Daten 
in einem bereits laufenden Forschungsvorhaben 
(Nummer 2). Des weiteren werden die Daten nur ge-
sperrt, wenn eine Löschung wegen der A rt  der Spei-
cherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand möglich ist (Nummer 3). Sperren bedeutet 
das Kennzeichnen gespeicherter personenbezogener 
Daten, um ihre weitere Verarbeitung oder Nutzung 
auszuschließen. 

Satz 2 regelt den Fall  der Sperrung, wenn Daten nur 
zur Datensicherung oder Datenschutzkontrolle ge-
speichert sind. 

Satz 3 enthält eine Zweckbindungsklausel. 

Absatz 8 regelt eine Nachberichtspflicht. Die Mittei-
lung kann unterbleiben, wenn keine Anhaltspunkte 
bestehen, daß sie zur Wahrung schutzwürdiger Inter-
essen des Betroffenen erforderlich ist. 

Nach Absatz 9 können die Datenträger anstelle der 
Löschung der Daten an ein Staatsarchiv abgegeben 
werden, soweit besondere archivrechtliche Rege-
lungen dies vorsehen. In diesen Fällen verbleiben 
keine Daten, insbesondere keine Kopien bei der 
speichernden Stelle. Die Regelung soll ermöglichen, 
daß personenbezogene Daten, die zu löschen wären, 
einem Staatsarchiv angeboten werden können 
und, sofern ihnen z. B. bleibender Wert im Sinne 
von § 3 Bundesarchivgesetz zukommt, übergeben 
werden können. Absatz 9 stellt somit klar, daß § 490 
keine archivrechtlichen Regelungen vorgehende 
Rechtsvorschrift über die Vernichtung von Unterla-
gen ist. 

Zu § 491 

Die Vorschrift regelt die Notwendigkeit und den In-
halt von Errichtungsanordnungen. 

Absatz 1 regelt das Erfordernis einer Errichtungsan-
ordnung sowie deren Inhalt durch die speichernde 
Stelle. Die Errichtungsanordnung dient sowohl der 
Eigenkontrolle der Stelle, die eine Datei errichtet, als 
auch der externen Kontrolle, z. B. durch den Beauf-
tragten für den Datenschutz: Sie ist im übrigen für 
einen geordneten Betrieb einer Datei unerläßliche 
Voraussetzung. 

Absatz 2 bestimmt, daß die speichernde Stelle die Er-
richtungsanordnung der für die Datenschutzkontrol-
le zuständigen Stelle zu übersenden hat. 

Nach Absatz 3 ist die Notwendigkeit einer Weiter-
führung oder Änderung einer Datei in angemesse-
nen Abständen zu prüfen. 

Zu § 492 

Absatz 1 regelt, daß die Auskunftserteilung an einen 
Betroffenen nach § 19 des Bundesdatenschutzgeset-
zes erfolgt. 

Nach Absatz 2 kann sich der Be troffene, sofern er bei 
gemeinsamen Dateien die speichernde Stelle nicht 
feststellen kann, an jede an der gemeinsamen Datei 
beteiligte speicherungsberechtigte Stelle wenden, 
die den sich aus § 19 des Bundesdatenschutzgesetzes 
ergebenden Auskunftspflichten im Einvernehmen 
mit der Stelle nachkommen muß, die die Daten in die 
gemeinsame Datei eingegeben hat. 

Zu Nummern 13 bis 15 

Insoweit handelt es sich um reine Folgeänderungen 

Zu Artikel 2 (Änderung des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch) 

Durch § 78 Abs. 4 SGB X wird die Verwendung von 
Sozialdaten, die für ein Strafverfahren offenbart 
wurden, zu Zwecken wissenschaftlicher Forschung 
zugelassen. Für sie gilt nicht § 75 SGB X, sondern 
§§ 476, 488 Abs. 4 StPO. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Strafgesetzbuches) 

Die vorgeschlagene Ergänzung des § 203 Abs. 2 StGB 
um eine neue Nummer 6 steht im Zusammenhang 
mit § 476 StPO. In Zukunft soll auch strafbar sein, 
wer unbefugt ein fremdes Geheimnis offenbart, das 
ihm als Person, die aufgrund eines Gesetzes zur 
gewissenhaften Erfüllung ihrer Geheimhaltungs-
pflicht bei der Durchführung wissenschaftlicher For-
schungsvorhaben förmlich verpflichtet wurde, be-
kannt geworden ist. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Gesetzes 
über die Statistik für Bundeszwecke) 

Die in Artikel 4 vorgeschlagene Änderung von § 16 
Abs.  7 des Bundesstatistikgesetzes steht in Zusam-
menhang mit § 476 StPO und Artikel 5. Im Hinblick 
auf die Änderung des § 203 Abs. 2 StGB (siehe Arti-
kel 5) ist § 16 Abs.  7, wie in Artikel 6 vorgeschlagen, 
neu zu fassen. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Gerichtsverfassungs-
gesetzes) 

Mit zunehmender Bedeutung und Verbreitung des 
Bankautomaten werden die Wirtschaftsstrafkam- 
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mem vermehrt mit Fällen befaßt, in denen Serientä-
ter bei PKW-Aufbrüchen u. a. auch Bankomatkarten 
und Geheimnummern der Geschädigten erlangt und 
sodann zu deren Lasten an  Automaten Geld abgeho-
ben haben. Nach herrschender Meinung erfüllt dies 
den Tatbestand des Computerbetrugs nach § 263 a 
StGB. Nach geltendem Recht ist damit die Zustän-
digkeit der Wirtschaftsstrafkammern unabhängig da-
von begründet, ob zur Beurteilung des Falles beson-
dere Kenntnisse des Wirtschaftslebens erforderlich 
sind. Darüber hinaus ist die Wirtschaftsstrafkam-
mer in solchen Fällen häufig genötigt, die gesamte 
Einbruchsserie zu verhandeln und abzuurteilen, 
auch wenn die Einwendung und der Mißbrauch der 
Bankomatkarte nur einen Einzelakt betrifft. 

Wegen der großen Bedeutung der Wirtschaftsstraf-
kammern sollten diese mit solchen Verfahren nicht 
belastet werden. Der Computerbetrug sollte deshalb 
aus der Nummer 5 des § 74 c Abs. 1 herausgenom-
men werden und in die Nummer 6 eingestellt wer-
den. Dies hat zur Folge, daß die Wirtschaftsstrafkam-
mern mit Fällen des Computerbetrugs nur dann be-
faßt werden, „soweit zur Beurteilung des Fa lles be-
sondere Kenntnisse des Wirtschaftslebens erforder-
lich sind". 

Zu Artikel 6 (Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Strafprozeßordnung) 

Artikel 6 enthält eine Übergangsvorschrift. 

Sie stellt sicher, daß die neuen Vorschriften über  die 
Verarbeitung von personenbezogenen Informationen 
in Dateien (§§ 483 bis 490) die bereits bestehenden 
Dateien nicht mit Inkrafttreten dieses Gesetzes erfas-
sen. 

Dies ist erforderlich, um in angemessener Zeit eine 
Anpassung der bestehenden Dateien an  die neuen 
Vorschriften zu ermöglichen. 

Zu Artikel 7 (Neufassung der Strafprozeßordnung) 

Da die Strafprozeßordnung seit ihrer letzten Be-
kanntmachung wiederholt geändert worden ist, er-
scheint eine neue Bekanntmachung im Bundesge-
setzblatt angezeigt. Sie wird durch den vorgeschla-
genen Artikel 7 ermöglicht. 

Zu Artikel 8 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 709. Sitzung am 21. Fe-
bruar 1997 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf ge

-

mäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt 
Stellung zu nehmen: 

1. Zum Gesetzentwurf insgesamt 

Der Bundesrat nimmt zur Kenntnis, daß die Bun-
desregierung nunmehr den schon in der Stel-
lungnahme zum Gesetzentwurf des Bundesrates 
(BR-Drucksache 620/94 - Beschluß -) angekün-
digten Regierungsentwurf vorgelegt hat. Soweit 
Regelungen im Regierungsentwurf Regelungen 
im Bundesratsentwurf korrespondieren, sind jene 
überwiegend detail lierter und in der praktischen 
Umsetzung aufwendiger. 

Im Bundesratsentwurf ist im Vorblatt unter „Alter-
nativen" aufgeführt: 

„Als Alternative kämen ausschließlich der grund-
sätzlichen Zielrichtung des Entwurfs entspre-
chende, in Einzelfragen aber stärker ausdiffe-
renzierte Regelungen in Betracht. Aufgrund der 
- durch eine erhöhte Regelungsdichte beding-
ten - schwierigeren Handhabbarkeit wäre dies 
aber unausweichlich mit einem zusätzlichen Per-
sonalaufwand bei den Strafverfolgungsbehörden 
verbunden. " 

Der Regierungsentwurf stellt diese Alterna tive 
dar. Die Länder halten in Kenntnis des Regie-
rungsentwurfs an ihrem auf das Erforderliche be-
schränkten Regelungskonzept fest. Sie vermögen 
nicht zu erkennen, daß dieses verfassungsrecht-
lichen Anforderungen nicht entspräche. 

Verfassungsrechtlich ist eine effektive Strafver-
folgung geboten, die nicht durch unnötige büro-
kratische Hemmnisse erschwert werden darf. Die 
Länder werden diese Posi tion auch im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren mit Nachdruck vertre-
ten. 

Der Bundesrat bittet den Deutschen Bundestag, 
bei der Beratung des Entwurfs die einzelnen Vor-
schriften insbesondere auch unter dem Aspekt 
der Vermeidung nicht unabdingbar erforderli-
cher Belastungen der Justiz und Polizei zu prüfen 
und solche Belastungen zu vermeiden. 

2. Zum Gesetzentwurf insgesamt 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren zu prüfen, ob in § 152 des Gerichtsver-
fassungsgesetzes und in den anderen darauf Be-
zug nehmenden Gesetzen der Ausdruck „Hilfs-
beamte der Staatsanwaltschaft" durch eine Be-
zeichnung ersetzt werden kann, die das Verhältnis 

von Staatsanwaltschaft und Polizei zeitgemäß um-
schreibt. 

Begründung 

Die persönliche Ausführung eines Auftrages darf 
die Staatsanwaltschaft nach § 152 Abs. 1 GVG 
nur von den Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft 
fordern. Unter Hilfsbeamten versteht das Gesetz 
bestimmte, in § 152 Abs. 2 GVG näher bezeich-
nete Beamtengruppen. Da den Hilfsbeamten der 
Staatsanwaltschaft Untersuchungsmittel zuer-
kannt sind, die sonst nur dem Richter oder 
Staatsanwalt zustehen (§§ 81 a, 81 c, 98, 100 b, 
100d, 105, 111, 111 e, 111f, 1111, 132, 163d 
StPO), wurde es früher als Heraushebung emp-
funden, zu dieser privilegierten Beamtengruppe 
zu gehören. 

Es kann jedoch nicht verkannt werden, daß vor 
allem die Polizei den Ausdruck inzwischen eher 
als abwertend empfindet. Auf diese Empfindun-
gen sollte Rücksicht genommen werden. Der Ge-
setzgeber sollte sich nicht der Tatsache verschlie-
ßen, daß die Polizei und die anderen in den Län-
derverordnungen bezeichneten Beamtengrup-
pen aus der Rolle einer untergeordneten Hills-
funktion längst hinausgewachsen sind und ihre 
Mitwirkung im Ermittlungsverfahren erhöhte 
Bedeutung erlangt hat. 

Die gewandelte Bedeutung der Stellung dieser 
Beamtengruppe sollte auch in der Gesetzes-
sprache ihren Ausdruck finden, ohne daß damit 
Änderungen in der bewährten Zuständigkeits-
verteilung zwischen Polizei, anderen Beamten- 
und Angestelltengruppen und der Staatsanwalt-
schaft verbunden werden. Dies gilt vor allem für 
die Sachleitungsbefugnis der Staatsanwaltschaft 
im Ermittlungsverfahren. 

Ein Vorschlag für eine Neubezeichnung („Ermitt-
lungsbeamte der Staatsanwaltschaft") wurde be-
reits im Gesamtbericht der gemeinsamen Kom-
mission der Justizverwaltungen und Innenver-
waltungen zum Verhältnis Staatsanwaltschaft - 
Polizei gemacht, der von der 46. Justizminister-
konferenz vom 13. bis 15. Oktober 1975 und von 
der Ständigen Konferenz der Innenminister der 
Länder am 5. Dezember 1975 zur Kenntnis ge-
nommen wurde. 

3. Zu Artikel l 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren zu prüfen, ob die Worte „per-
sonenbezogene Informationen" oder „Informa-
tionen” durch die Worte „personenbezogene 
Daten" oder „Daten" zu ersetzen sind. 
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Die Verwendung der Worte „personenbezogene 
Informationen" weicht vom allgemeinen Sprach-
gebrauch des Datenschutzrechtes ab. Ein Grund 
hierfür ist nicht zu erkennen. 

4. Zu Artikel 1 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob und inwieweit Ge-
setzesvorschriften notwendig sind, um sicherzu

-

stellen, daß 

1. die Verwendung von Lichtbildern beschuldig-
ter Personen (§ 81 b StPO) in anderen Ermitt-
lungs- und Strafverfahren für Zwecke der 
Wahllichtbildvorlage, 

2. die Erteilung von Auskünften und die Akten-
einsicht für Stellen der außergerichtlichen Kon-
fliktschlichtung (namentlich des Täter-Opfer-
Ausgleichs; § 46a StGB), 

3. die Übermittlung personenbezogener Informa-
tionen an gemeinnützige Einrichtungen als 
Begünstigte von Auflagen in Ermittlungs-, 
Straf- und Gnadenverfahren 

auf eine besondere gesetzliche Grundlage ge-
stellt werden. 

Begründung 

Die Zulässigkeit der Übermittlung und Verwen-
dung personenbezogener Daten aus Ermittlungs-
verfahren für die vorgenannten Zwecke ist um-
stritten. Die derzeitige Fassung der §§ 160, 163 
StPO reichen als Rechtsgrundlage für eine ent-
sprechende Verwendung von Lichtbildern nicht 
aus. Eine Prüfung, gegebenenfalls gesetzliche 
Klarstellung erscheint deshalb geboten. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 1 und 2 (§ 131 bis § 131c StPO) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, wie sichergestellt 
werden kann, daß die neuen §§ 131 bis 131 c im 
Zusammenspiel mit § 132 die „Sonstigen Maß-
nahmen zur Sicherstellung der Strafverfolgung 
und Strafvollstreckung" nicht abschließend regeln, 
vielmehr sonstige Fahndungsmethoden im bis-
herigen Rahmen zulässig bleiben. 

Begründung 

Die Überschrift in Abschnitt 9a der Strafprozeß-
ordnung erweckt im Zusammenspiel mit den 
neuen Regelungen den Eindruck, daß die „Son-
stigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Straf-
verfolgung und Strafvollstreckung" abschließend 
geregelt werden. In der Begründung wird etwa 
auf Seite 16 unter „Allgemeines" darauf hinge-
wiesen, daß die Fahndung „umfassend neu gere-
gelt" wird. In der Begründung zu § 131 wird z. B. 
auf Seite 17 im zweiten Absatz darauf hingewie-
sen, daß „die Voraussetzungen, unter denen die 
Fahndung an  die Öffentlichkeit gerichtet werden 
darf, in § 131 geregelt werden". Formulierungen 
dieser Art  können zu Mißverständnissen und 

Unzuträglichkeiten Anlaß geben, etwa daß künf-
tig Nachfragen konventioneller Art  in der Öffent-
lichkeit, etwa bei Passanten oder Arbeitskolle-
gen, nur im Rahmen und unter den Vorausset-
zungen der neuen gesetzlichen Regelungen zu-
lässig sind. 

Bislang stellt das Konkurrenzverhältnis kein Pro-
blem dar, weil § 131 StPO punktuell Regelungen 
trifft, mithin die Anwendbarkeit der §§ 160 ff. 
StPO unproblematisch ist. Mit dem Anspruch 
einer „umfassenden" Regelung stellt sich nun-
mehr ein schwieriges Konkurrenzproblem. Ob 
die Klarstellung erfolgen soll durch einen gesetz-
lichen Hinweis auf die Zulässigkeit sonstiger 
Fahndungsmethoden, durch die Beschränkung 
der neuen gesetzlichen Regelungen oder auf 
sonstigem Weg, bedarf sorgfältiger Prüfung. 

Der Begriff der Maßnahmen, die an die „Öffent-
lichkeit gerichtet werden", ist schillernd. Er ist 
weniger scharf als der Begriff der Fahndung mit 
Publikationsorganen. Auch daraus folgt das Be-
dürfnis nach Prüfung im obigen Sinn. 

6. Zu Artikel i Nr. 1 und 2 (§ 131 Abs. 3 Satz 1 
2. Halbsatz; 
§ 131a Abs. 4 Satz 1, 4; 
§ 131 b StPO) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, wie sichergestellt 
werden kann, daß die Möglichkeit zur Fahndung 
durch das Abstellen auf den Begriff der „Abbil-
dungen" nicht sachwidrig beschränkt wird. 

Begründung 

In Einzelfällen kann die Beschränkung auf Abbil-
dungen - je nach Begrifflichkeit - sachwidrig 
sein, etwa wenn im Rahmen des § 100 c Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe a Bildaufzeichnungen vorliegen, 
die für die Fahndung verwendet werden können 
und erfolgversprechend sind. In jedem Fa ll  darf 
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden. 
Ob die Anknüpfung an die Begrifflichkeit in 
§ 100c Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a sachgemäß ist, 
bedarf sorgfältiger Prüfung. 

7. Zu Artikel i Nr. 2 (§ 131 a Abs. 3 Satz 1, 2 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 2 sind in § 131 a Abs. 3 Satz 1 und 
Satz 2 die Wörter „ein Aufruf" durch die Wörter 
„eine Fahndung" zu ersetzen. 

Begründung 

Die gesetzliche Definition einer Öffentlichkeits-
fahndung sollte einheitlich verwendet werden. 
Während der Entwurf in § 131 Abs. 1 StPO von 
„Fahndung" spricht und im übrigen auf § 131 
Abs. 3 StPO verweist, wird in § 131 a Abs. 3 StPO 
- ebenfalls unter Verweisung auf § 131 Abs. 3 
StPO - vom „Aufruf an  die Öffentlichkeit" ge-
sprochen. Bei näherem Hinsehen unterscheidet 
sich die Fahndung in der Öffentlichkeit aufgrund 
einer Ausschreibung zur Festnahme von derjeni- 
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gen aufgrund einer Ausschreibung zur Aufent-
haltsermittlung in der Sache aber nicht. Im Inter-
esse der Einheitlichkeit und Rechtsklarheit sollte 
eine einheitliche Begriffsverwendung angestrebt 
werden. 

8. Zu Artikel i Nr. 2 (§ 131a Abs. 5, 
§ 131c Satz 2 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 2 ist 

a) dem § 131a folgender Absatz 5 anzufügen: 

„ (5) Ausschreibungen nach den Absätzen 1 
und 2 dürfen nur in den Fahndungshilfsmit-
teln der Strafverfolgungsbehörden vorgenom-
men werden. " 

b) § 131c Satz 2 zu streichen. 

Begründung 

Der Regelungsgehalt des § 131 c Satz 2 StPO 
sollte in den Sachzusammenhang des § 131 a 
StPO gestellt werden und do rt  in einem Absatz 5 
seinen Regelungsort finden. Eine Verknüpfung 
mit den Zuständigkeitsregelungen des § 131 c 
Satz 1 StPO ist sachlich nicht geboten. 

9. Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 131b Abs. 1 StPO) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob sogenannte Phan-
tombilder eines Tatverdächtigen bereits Abbil-
dungen eines Beschuldigten im Sinne des § 131 b 
Abs. 1 darstellen. 

Begründung 

Ein Phantombild zeigt keine konkrete Person, 
sondern stellt die graphische Wiedergabe einer 
Zeugenaussage dar, die - je nach Qualität des 
Bildes - auf eine unbes timmte Vielzahl von Per-
sonen zutreffen kann. Es kann deshalb im Ge-
gensatz zur Entwurfsbegründung die Auffassung 
vertreten werden, daß die Veröffentlichung eines 
Phantombildes keinen Eingriff in die Rechte 
eines bestimmten Beschuldigten darstellt. 

10. Zu Artikel i Nr. 2 (§ 131 c StPO) 

In Artikel 1 Nr. 2 ist § 131 c wie folgt zu fassen: 

„§ 131c 

Fahndungen nach § 131 a und § 131 b dürfen 
durch den Richter oder durch die Staatsanwalt-
schaft, bei Gefahr im Verzug auch durch ihre 
Hilfsbeamten (§ 152 des Gerichtsverfassungsge-
setzes), angeordnet werden." 

Begründung 

Gegen den Richtervorbehalt bestehen Bedenken. 
Im konkreten Fall  erscheint die Grundrechts-
beeinträchtigung für den einzelnen nicht so 
schwerwiegend, daß sie der Entscheidung des 
Richters vorbehalten bleiben müßte. Die Anord-
nung der Ausschreibung zur Aufenthaltsermitt

-

lung gehört zum ureigensten Feld der Staatsan-
waltschaft als Leiterin des Ermittlungsverfahrens. 
Diese Aufgabenverteilung berücksichtigen bis-
her die Nummer 41 Abs. 4 und Nummer 42 
RiStBV, die eine ausschließliche Anordnungs-
kompetenz der Staatsanwaltschaft angenommen 
haben. Den Belangen der Betroffenen ist durch 
die Umschreibung der materiellen Voraussetzun-
gen im Gesetz Rechnung ge tragen. Im Ermitt-
lungsverfahren jedenfalls sollte deshalb der 
Staatsanwaltschaft und - bei Gefahr im Verzug - 
ihren Hilfsbeamten eine selbständige Anord-
nungskompetenz zustehen. 

11. Zu Artikel i Nr. 3 (§ 147 Abs. 5 Satz 2 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 3 sind in § 147 Abs. 5 Satz 2 nach 
den Wörtern „die Akteneinsicht" die Wörter 
„ , nachdem sie den Abschluß der Ermittlungen 
in den Akten vermerkt hat, oder versagt sie die 
Einsicht nach Absatz 3" einzufügen. 

Begründung 

Die Anfechtbarkeit der staatsanwaltschaftlichen 
Entscheidung sollte - jedenfalls im Rahmen die-
ses Gesetzesvorhabens - nicht erweitert werden. 
Der zur Begründung des Vorschlags angeführte 
Vergleich der Rechtsmittelbefugnisse des Be-
schuldigten mit denjenigen des anwaltlich ver-
tretenen Verletzten und anderer Privatpersonen 
vermag dies nicht zu rechtfertigen. Die Konstella-
tionen sind nicht vergleichbar. Ein Interessen-
widerstreit zwischen dem letzteren Personen-
kreis und der Staatsanwaltschaft tritt nur aus-
nahmsweise auf. Auseinandersetzungen in die-
sem Verhältnis be treffen meist nicht die Aufä-
rung  des Sachverhalts bzw. den Fortgang des Er-
mittlungsverfahrens, sondern beruhen auf einer 
unterschiedlichen Bewertung der von der Akten-
einsicht betroffenen Belange. Im Verhältnis zwi-
schen Staatsanwaltschaft und Beschuldigtem 
liegt der die Aufklärung des Sachverhalts be-
treffende Interessenwiderstreit dagegen in der 
Natur der Sache. Durch wiederholte Gesuche um 
Akteneinsicht und anschließende Anträge auf 
gerichtliche Entscheidung könnten die Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft nachhaltig ver-
zögert werden. 

Die Strafprozeßordnung räumt dem Beschuldig-
ten zum Ausgleich für seine im Ermittlungsver-
fahren bislang nur schwach ausgeprägte Position 
im gerichtlichen Verfahren eine sehr starke Stel-
lung ein. Sollen die Rechte des Beschuldigten 
auch im Ermittlungsverfahren noch weiter aus-
gebaut werden, muß dies im Rahmen eines Ge-
samtkonzepts geschehen. In diesem Fall müssen 
auch geeignete Vorkehrungen zur Verhinderung 
prozessualen Mißbrauchs getroffen werden. Die 
hierzu erst noch erforderliche, eingehende fach-
liche Diskussion wird im Rahmen dieses Gesetz-
gebungsverfahrens ebenso wie eine angemes-
sene Beteiligung der staatsanwaltschaftlichen 
Praxis kaum möglich sein. 

Soweit die Entscheidung der Staatsanwaltschaft 
bereits nach derzeitiger Rechtslage der gericht- 
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lichen Überprüfung unterliegt, kann dem Ent-
wurf darin gefolgt werden, insoweit einheitlich 
den Rechtsweg gemäß § 161 a Abs. 3 Satz 2 bis 4 
vorzusehen. 

12. Zu Artikel 1 Nr. 4 (§ 160 Abs. 4 Satz 1 StPO), 
Artikel 6 (§ 8 Satz 2 - neu - EG StPO) 

a) In Artikel 1 Nr. 4 ist j 160 Abs. 4 Satz 1 wie 
folgt zu fassen: 

„Eine Maßnahme darf nicht angeordnet wer-
den, soweit bundesgesetzliche oder entspre-
chende landesgesetzliche Vorschriften, die die 
Verwendung personenbezogener Informatio-
nen für Zwecke eines Strafverfahrens beson-
ders regeln, entgegenstehen." 

b) In Artikel 6 ist dem § 8 folgender Satz anzu-
fügen: 

„ § 160 Abs. 4 Satz 1 der Strafprozeßordnung 
in der Fassung des Artikels 1 Nr. 4 des Straf-
verfahrensänderungsgesetzes 1996 gilt bis 
zum Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes für bereits bestehende Vor-
schriften, die die Verwendung personenbezo-
gener Informationen regeln auch dann, wenn 
diese nicht besonders auf die Verwendung in 
Strafverfahren Bezug nehmen." 

Begründung 

Die Regelung im Bundesratsentwurf zum StVÄG 
1994 (BR-Drucksache 620/94 - Beschluß -) ist 
vorzugswürdig. Der Unterschied liegt darin, daß 
nach dem Bundesratsentwurf nur Regelungen 
der Strafverfolgung entgegenstehen, die aus-
drücklich die Verwendung im Strafverfahren 
ausschließen. Nach dem Regierungsentwurf ist 
nicht erforderlich, daß dies ausdrücklich ge-
schieht, vielmehr reicht aus, daß die Vorschriften 
Verwendungsregelungen treffen, auch wenn sie 
das Strafverfahren nicht explizit erwähnen und 
daran nicht einmal gedacht haben. Berücksich-
tigt man, daß' Strafverfolgung praktisch immer 
Zweckentfremdung von Informationen ist, er-
scheint der Bundesratsentwurf sachgerecht. 
Durch die Übergangsregelung in Artikel 6 schafft 
der Gesetzgeber die Möglichkeit, in Vorschriften, 
in denen dies erforderlich erscheint, die Verwen-
dung ausdrücklich auch für das Strafverfahren 
zu sperren. 

13. Zu Artikel 1 Nr. 4 (i 160 Abs. 4 StPO) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob über die in der Be-
gründung zu § 160 Abs. 4 beispielhaft genannten 
gesetzlichen Regelungen hinaus auch die Poli-
zeigesetze der Länder „entsprechende landesge-
setzliche Verwendungsregelungen" beinhalten. 

Begründung 

Die Polizeigesetze der L ander - so etwa das 
Niedersächsische Gefahrenabwehrgesetz - ent

-

halten eine Reihe von Regelungen zum Schutz 

des Persönlichkeitsrechts. So sind etwa Daten, die 
ausschließlich zur befristeten Dokumentation, zu 
Zwecken der Datenschutzkontrolle oder auf Grund 
einer beschränkten Einwilligung der be troffenen 
Person erhoben worden sind, nur zur Aufklärung 
einer der in § 100a StPO genannten Straftaten zu 
verwenden (§ 39 Abs. 2 NGefAG). Wenn Ziel des 
neuen § 160 Abs. 4 der Schutz der Persönlichkeit 
unabhängig von der Verteilung der Gesetzge-
bungskompetenz ist, müßten auch die landes

-

polizeilichen Verwendungsregelungen einer Maß-
nahme nach § 160 StPO entgegenstehen können. 

14. Zu Artikel 1 Nr. 4 (§ 160 Abs. 4 Satz 2 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 4 ist § 160 Abs. 4 Satz 2 zu strei-
chen. 

Begründung  

Das in § 160 Abs. 4 Satz 2 StPO-E enthaltene Ge-
bot, eine Maßnahme nach Wegfall ihrer Voraus

-

setzungen oder nach Zweckerreichung unverzüg-
lich zu beenden, dient nur der „Klarstellung" und 
ist deshalb verzichtbar. Darüber hinaus bietet 
Satz 2 Anlaß zu Mißverständnissen, weil der Fas-
sung die Fehlvorstellung zugrunde liegt, alle 
staatsanwaltschaftliche Tätigkeit sei auf einen be-
stimmten Erfolg ausgerichtet. Die Staatsanwalt-
schaft muß aber in jeder Lage des Verfahrens so-
wohl die Überführung des Täters als auch die Ent-
lastung des Verdächtigen im Auge haben. Zur Er-
reichung dieser Ziele hat der Staatsanwalt sämt-
lichen Spuren, Anhaltspunkten und Hinweisen 
nachzugehen. Eine Einschränkung der Ermitt-
lungshandlungen würde zudem die Pflichten der 
Staatsanwaltschaft viel stärker einschränken als 
die des Gerichts, das von allen bekannten und er-
kennbaren Beweismitteln Gebrauch machen muß, 
wenn auch nur die entfernte Möglichkeit einer 
sich auf das Verfahrensergebnis auswirkenden 
Änderung der Beweislage in Be tracht kommt. 

15. Zu Artikel i Nr. 5 (§ 161 Abs. 2 und 3 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 5 ist § 161 Abs. 2 und 3 zu strei-
chen. 

Begründung 

Zu Absatz 2 

Es ist nicht ersichtlich, daß Absatz 2 im Re

-

gierungsentwurf erforderlich ist. Die Vorschrift 
widerspricht der Rechtsprechung des BGH vom 
14. Mai 1991 (NStZ 1992, 44, 45 a. E.), der die 
Verwendung von Präventivdaten grundsätz lich 
unbeschränkt zuläßt. Informationen, die bei der 
Polizei zur Verfügung stehen, müssen für die 
Strafverfolgung grundsätzlich unbeschränkt zur 
Verfügung stehen. Die Regelung, die der Ent-
wurf vorschlägt, führt auch zu Abgrenzungs-
schwierigkeiten (woher kommt die Informa tion?). 
Aus gutem Grund äußert sich die StPO nicht zum 
Präventivbereich, z. B. in § 100 d' Abs. 2 - „in 
anderen Strafverfahren zu Beweiszwecken" - 

Die Erschwerung der Verwendung von Daten, 
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die polizeirechtlich rechtmäßig erhoben sind, ist 
der Öffentlichkeit zu Recht nicht vermittelbar. 
Die Figur des „hypothetischen Ersatzeingriffs", 
den die Bundesregierung aufgreift, ist dogma-
tisch nicht abschließend geklärt. 

Zu Absatz 3 

Entsprechendes gilt für Absatz 3. Hinzu kommt, 
daß die Beschränkung derart  eng ist, daß diese 
nicht mehr nachvollziehbar ist. Berücksichtigen 
muß man, daß in solchen Fällen ein Beamter 
persönlich anwesend ist, der den Sachverhalt 
persönlich erfaßt. Nicht hinnehmbar ist die Kon-
sequenz, daß ein Verdeckter Ermittler zwar mit-
telbar oder unmittelbar den Sachverhalt bezeu-
gen kann, dies u. U. aber nicht ausreicht, weil die 
Überführung allein mit diesen Angaben nach der 
Rechtsprechung des BGH problematisch sein 
kann In Fällen, in denen diese Angaben durch 
Tonaufzeichnungen bestätigt werden, wäre ein 
Freispruch völlig unver tretbar. Hinzuweisen ist 
darauf, daß die Verwendung zu Beweiszwecken 
auch zugunsten des Beschuldigten ausgeschlos-
sen ist; auch dies ist nicht hinnehmbar. 

Die Einschaltung von zwei Ge richten ist nicht 
sachgerecht, zumal in diesen Fä llen schon wegen 
der Anwesenheit des Polizeibeamten von einer 
besonderen Eingriffsintensität nicht gesprochen 
werden kann. 

16. Zu Artikel i Nr. 5 (§ 161 Abs. 4 - neu - StPO) 

In Artikel 1 Nr. 5 ist dem § 161 folgender Absatz 4 
anzufügen: 

„(4) Öffentliche Stellen können, soweit gesetz-
lich nicht anders bestimmt ist, von sich aus der 
Staatsanwaltschaft personenbezogene Daten zur 
Erfüllung des in § 160 Abs. 1 bis 3 bezeichneten 
Zwecks übermitteln." 

Begründung 

Der vorgeschlagene Absatz 4 stellt klar, daß alle 
öffentlichen Stellen im Rahmen der für sie gel-
tenden Gesetze - über  das Recht zur Strafanzei-
generstattung gemäß j 158 StPO hinaus - wie 
jede nicht durch datenschutzrechtliche Vorschrif-
ten gebundene Privatperson befugt sind, die 
Strafverfolgungsbehörden durch sachdienliche 
Angaben, auch wenn diese personenbezogener 
Art  sind, bei der Aufklärung von Straftaten zu 
unterstützen. Der Vorschlag ist Ar tikel 1 Nr. 2 
des Gesetzentwurfs des Bundesrates - Strafver-
fahrensänderungsgesetz 1994 - BR-Drucksache 
620/94 (Beschluß) - entnommen. 

17. Zu Artikel i Nr. 6 (§ 163 Abs. 1 StPO) 

Artikel 1 Nr. 6 ist wie folgt zu fassen: 

,6. Dem § 163 Abs. 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 

„Zu diesem Zweck sind sie befugt, von allen 
Behörden Auskunft zu verlangen, sowie Er

-

mittlungen jeder A rt  vorzunehmen, soweit 
nicht andere gesetzliche Vorschriften ihre Be-
fugnisse besonders regeln."' 

Als Folg e sind in Artikel 1 Nr. 5 in § 161 Abs. 1 
Satz 2 die Wörter „ , und in diesem Falle befugt, 
von allen Behörden Auskunft zu verlangen" zu 
streichen. 

Begründung 

Nach § 163 Abs. 1 Satz 1 StPO ist die Polizei be-
rechtigt, alle keinen Aufschub gestattenden An-
ordnungen zu treffen. Wenn hierfür das Einholen 
von Auskünften notwendig ist, sollte die Polizei 
uneingeschränkt berechtigt sein, entsprechende 
Auskünfte auch zu verlangen. Damit werden zu-
gleich praktische Probleme vermieden, die ent-
stehen, wenn die Behörde den Gefahr-in-Ver-
zugs-Fall bestreitet. 

Als Folge der dem § 163 Abs. 1 anzufügenden 
Formulierung erübrigt sich der im Regierungs-
entwurf in § 161 Abs. 1 Satz 2 vorgesehene zweite 
Halbsatz. 

18. Zu Artikel 1 Nr. 7 (1 163f Abs. 1 Satz 1 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 7 ist in § 163f Abs. 1 Satz 1 der 
zweite Halbsatz wie folgt zu fassen: 

„die durchgehend länger als 24 Stunden oder 
über den Zeitraum von einer Woche hinaus 
durchgeführt werden soll oder die  über  diese 
Zeiträume hinaus tatsächlich weitergefüh rt  wird 
(längerfristige Observa tion) " 

Begründung 

Der überwiegende Anteil der Observa tion muß 
an mehr als zwei Tagen stattfinden, um über-
haupt etwas Verfahrensrelevantes feststellen zu 
können. Nach der Entwurfsfassung gäbe es dem-
nach in der Praxis kaum noch kurzfristige Obser-
vationen. Eine Observa tion, die nur einige Tage 
lang stattfindet, ohne durchgehend länger als 
24 Stunden durchgeführt zu werden, stellt kei-
nen so wesentlichen Rechtseingriff dar, daß dazu 
eine spezielle Vorschrift erforderlich wäre. 

19. Zu Artikel i Nr. 7 (§ 163f Abs. 1 Satz 2, 3 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 7 ist in § 163f Abs. 1 Satz 2 und 3 
jeweils das Wort  „Täter" durch das Wort  „Be-
schuldigter" zu ersetzen. 

Begründung 

Notwendige Berichtigung. 

20. Zu Artikel i Nr. 7 (§ 163 f Abs. 3 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 7 ist § 163 f Abs. 3 wie folgt zu 
fassen: 

„ (3) Die Maßnahme bedarf der Anordnung 
durch die Staatsanwaltschaft; bei Gefahr im 
Verzug darf sie auch durch ihre Hilfsbeamten 
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(§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) ange-
ordnet werden. Hat einer der Hilfsbeamten der 
Staatsanwaltschaft die Anordnung ge troffen, so 
ist unverzüglich die staatsanwaltschaftliche Be-
stätigung der Anordnung zu beantragen. Die An-
ordnung tritt außer Kraft, wenn sie nicht binnen 
drei Tagen von der Staatsanwaltschaft bestätigt 
wird. " 

Begründung 

Der im Entwurf vorgeschlagene Richtervorbehalt 
erscheint nicht erforderlich; eine staatsanwalt-
schaftliche Anordnungskompetenz ist insoweit 
ausreichend. 

21. Zu Artikel 1 Nr. 7 (§ 163f Abs. 4 Satz 1, 2 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 7 ist § 163f Abs. 4 Satz 1 und 2 zu 
streichen. 

Begründung  

Für diese Regelung besteht kein Anlaß. Auf § 105 
Abs. 1 Satz 1 StPO wird Bezug genommen. Für 
Anordnungen der Polizei ist es auch praxisfremd, 
stets eine schriftliche Anordnung zu verlangen. 

22. Zu Artikel i Nr. 9 Buchstabe c (§ 406 e Abs. 5 StPO) 

Artikel 1 Nr. 9 Buchstabe c ist wie folgt zu fassen: 

,c) In Absatz 5 zweiter Halbsatz werden die Wör-
ter „Satz 1" durch die Wörter „sowie § 478 
Abs. 1 Satz 3" ersetzt.' 

Begründung  

Ebenso wie bei den Auskunftsgesuchen anderer 
Personen und sonstiger Stellen gemäß § 475 
StPO-E besteht auch bei den Auskunftsbegehren 
Verletzter gemäß § 406 e Abs. 5 StPO ein prakti-
sches Bedürfnis, die die Ermittlungen führende 
Polizeidienststelle im Einzelfall oder auch gene-
rell zu bestimmten Auskünften ermächtigen zu 
können. So sieht in Baden-Württemberg die 
„VwV-Verkehrsunfall" vom 30. November 1994 
(GABl. S. 930) vor, daß die Polizei bestimmte Tat-
sachen, u. a. Namen und Anschriften der Unfall-
beteiligten und die amtlichen Kennzeichen der 
beteiligten Fahrzeuge, den Berechtigten mittei-
len kann Dabei kann es sich je nach Konstella-
tion des Falles auch um strafprozessuale Daten 
handeln. 

23. Zu Artikel i Nr. 12 (1 474 Abs. 2 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist § 474 Abs. 2 wie folgt zu 
fassen: 

„(2) Im übrigen können öffentlichen Stellen 
Auskünfte aus Akten erteilt werden, soweit dies 
zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegen-
den Aufgaben erforderlich ist und das Interesse 
an der Verwendung der übermittelten Daten das 
Interesse des Be troffenen an der Geheimhaltung 
überwiegt." 

Begründung  

Die Regelung im Entwurf ist zu perfektionistisch. 
Sie birgt die Gefahr von Lücken. So wird der Fa ll 

 nicht erfaßt, daß Gefahren für das Gemeinwohl 
verhindert werden müssen, es hierzu aber an 
einer „besonderen" Vorschrift im Sinn der Rege-
lung fehlt. Dies ist nicht hinnehmbar. Die Zweck-
bindung, die das Bundesverfassungsgericht for-
dert, wird durch den Bezug auf die jewei ligen 
Aufgaben gewährleistet. Dies genügt. Auf den 
Bundesratsentwurf, § 474 Abs. 2 Satz 1, wird Be-
zug genommen. 

24. Zu Artikel 1 Nr. 12 (1 474 Abs. 3 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist § 474 Abs. 3 wie folgt zu 
fassen: 

n  (3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 
kann Akteneinsicht gewährt werden, wenn die 
Erteilung von Auskünften einen unverhältnismä-
ßigen Aufwand erfordern oder nach Darlegung 
der Akteneinsicht begehrenden Stelle zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben nicht ausreichen würde. " 

Begründung 

Ebenso wie bei den Privatpersonen und sonsti-
gen Stellen i. S. von § 475 muß auch bei den 
öffentlichen Stellen gemäß § 474 Abs. 3 die Dar-
legung des dem Zweck der Aufgabenerfüllung 
immanenten berechtigten Interesses an der 
Akteneinsicht genügen. Bei den öffentlichen 
Stellen über diese Erklärung hinaus die „Angabe 
von Gründen" zu fordern, ist nicht gerechtfertigt. 

25. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 475 Abs. 1 Satz 2 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist in § 475 Abs. 1 Satz 2 nach 
den Wörtern „der hiervon Betroffene ein" das 
Wort  „überwiegendes" einzufügen. 

Begründung 

Die vorgeschlagene Änderung folgt dem vom 
Bundesrat vorgelegten Entwurf „StVÄG 94". Sie 
dient der Klarstellung, daß nur ein das berech-
tigte Interesse des Auskunftsbegehrenden über-
wiegendes Interesse des Be troffenen der Aus-
kunft entgegenstehen kann. 

26. Zu Artikel i Nr. 12 (§ 475 Abs. 2 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist § 475 Abs. 2 wie folgt zu 
fassen: 

„(2) Reicht die Erteilung von Auskünften nach 
Darlegung der Person oder Stelle, die Aktenein-
sicht begehrt, zur Wahrnehmung des berechtig-
ten Interesses nicht aus, so kann unter den Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 Akteneinsicht ge-
währt werden." 

Begründung 

Der Entwurf der Bundesregierung läßt es ebenso 
wie der Entwurf eines Strafverfahrensänderungs- 
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gesetzes 1994 (BR-Drucksache 620/94) zu, daß 
unter Berufung auf Gründe des „unverhältnismä-
ßigen Aufwandes" Daten übermittelt werden 
dürfen, die zur Aufgabenerfüllung des Empfän-
gers nicht erforderlich sind. Aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit darf nicht Akteneinsicht ge-
währt werden, wenn die Erteilung einer Aus-
kunft genügen würde. Ansonsten kommt es zur 
Übermittlung überschießender Daten. Dies mag 
wegen der geringeren Tiefe des Eingriffs bei der 
Übermittlung von Daten an öffentliche Stellen 
gemäß § 474 Abs. 3 akzeptiert werden. Bei der 
Übermittlung an Privatpersonen gemäß § 475 
sind jedoch strengere Maßstäbe anzulegen. Da 
es sich bei Daten aus Strafverfahren regelmäßig 
um besonders sensible Daten handelt, muß hier 
eine nicht erforderliche Datenübermittlung so-
weit wie möglich unterbleiben. 

27. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 476 Abs. 1 Nr. 2 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 sind in § 476 Abs. 1 Nr. 2 nach 
den Wörtern „zu diesem Zweck nicht möglich" 
die Wörter „oder die Anonymisierung mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden" ein-
zufügen. 

Begründung 

Die Durchführung wissenschaftlicher Forschungs-
vorhaben muß auch dann möglich sein, wenn die 
Nutzung anonymisierter Informationen an sich 
ausreichen würde, die Anonymisierung aber für 
die aktenführenden Stellen mit einem unzumut-
baren Aufwand verbunden wäre. 

28. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 476 Abs. 4 Satz 2 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 sind in § 476 Abs. 4 Satz 2 die 
Wörter „oder die Weitergabe" zu streichen. 

Begründung 

Nicht nur die „interne" Weitergabe, sondern 
auch die „externe" Übermittlung bedarf der Zu-
stimmung der Stelle, die die Informationen über-
mittelt hat. Dies wird durch die Streichung der 
Worte „oder die Weitergabe" klargestellt, weil 
die in § 476 Abs. 4 Satz 2 enthaltene Formulie-
rung „Verwendung" alle Phasen der Datenverar-
beitung einschließlich der Übermittlung und die 
Nutzung umschreibt. Hiervon unberührt  bleibt 
die Übermittlung und Weitergabe zum Zwecke 
des gleichen Forschungsvorhabens im Rahmen 
der „Verwendung" nach Satz 1, die keiner Zu-
stimmung bedarf. 

29. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 476 Abs. 4 Satz 2 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 sind in § 476 Abs. 4 Satz 2 die 
Wörter „Informationen übermittelt hat" durch die 
Wörter „Übermittlung der Informationen ange-
ordnet hat" zu ersetzen. 

Begründung 

Wissenschaftliche Forschungsvorhaben be treffen 
in der Regel die Akten zahlreicher Verfahren aus 
den Bezirken mehrerer Staatsanwaltschaften. Ist 
eine einheitliche Entscheidung sinnvoll, wird 
diese auch künftig die gemeinsame übergeord-
nete Behörde treffen müssen (vgl. Nr. 185a Abs. 3 
RiStBV). § 476 Abs. 4 StPO sollte deshalb auch 
den Fall  berücksichtigen, daß es sich bei der an

-ordnenden und bei der übermittelnden Behörde 
um verschiedene Stellen handelt. 

30. Zu Artikel i Nr. 12 (§ 476 Abs. 4, 6 Satz 3 StPO) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob sichergestellt ist, 
daß durch die Regelungen in § 476 Abs. 4 und 6 
Satz 3 die Strafverfolgung nicht unnö tig er-
schwert wird. 

Begründung 

Werden Informationen von Strafverfolgungsbe-
hörden weitergegeben, liegen sie auch bei die-
sen vor. Insofern ist die Verwendungsbeschrän-
kung grundsätzlich akzeptabel. Unbeschadet 
dessen ist nicht ersichtlich, warum der Zugriff 
der Strafverfolgungsbehörden auf Daten beim 
Wissenschaftler unmög lich sein soll. Es ist frag-
lich, ob § 476 Abs. 4 und 6 Satz 3 diesen Zugriff 
nicht zu weitgehend beschränken. 

31. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 476 Abs. 7 Satz 1 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist dem § 476 Abs. 7 Satz 1 fol-
gender Halbsatz anzufügen: 

„und überwiegende schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen nicht entgegenstehen". 

Begründung 

Der Entwurf der Bundesregierung nimmt keinen 
Bezug auf überwiegend schutzwürdige Interes-
sen des Be troffenen. Dies erscheint jedoch not-
wendig, da es nicht angemessen ist, die Ver-
öffentlichungsbefugnis einseitig daran zu mes-
sen, welche Interessen der Öffentlichkeit oder 
der Forschung an  einer Veröffentlichung be-
stehen. Der im § 476 Abs. 1 Nr. 3 geregelte 
Schutz der Interessen des Be troffenen reicht 
nicht aus, da es zwar ein überwiegendes öffent-
liches Interesse an der Forschungsarbeit, jedoch 
ein zurückstehendes öffentliches Interesse an der 
Veröffentlichung dieser Forschungsarbeit geben 
kann. 

32. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 477 Abs. 2 Satz 2 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 sind in § 477 Abs. 2 Satz 2 die 
Wörter „Informationen, die durch" durch die 
Wörter „Erkenntnisse aus Unterlagen über" zu 
ersetzen und die Wörter „ermittelt worden sind" 
zu streichen. 
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Begründung 

Es erscheint sachgerecht, die Verwertung von Er-
kenntnissen aus Unterlagen, die durch eine Maß-
nahme nach §§ 98a, 100a, 100c Abs. 1 Nr. 2, 
110a StPO gewonnen worden sind, nur den in 
dem Entwurf genannten Zwecken vorzubehal-
ten. Ein Verwertungsverbot für Informationen, 
die aus solchen Maßnahmen stammen und zuläs-
sigerweise in die Verfahrensakten übernommen 
worden sind, ist hingegen nicht praktikabel und 
auch datenschutzrechtlich nicht geboten. 

Solche Tatsachen, die im übrigen auch von ganz 
belangloser oder sonstwie für den Be troffenen 
nicht geheimhaltungsbedürftiger Art  sein kön-
nen, gelangen im Laufe eines Verfahrens trotz 
gesonderter Aufbewahrung in Spezialakten aus 
vielerlei Gründen erlaubtermaßen in die Akten 
(z. B. zur Begründung von Anträgen, bei der 
Protokollierung von Vorhalten, in der Anklage-
schrift, im Urteil u. a.). Oft ist den einzelnen Infor-
mationen ihre Herkunft nicht anzusehen. Zur 
Feststellung ihrer Verwertbarkeit müßten des-
halb unter Umständen die gesamten Verfahrens-
akten mit den Sonderbänden abgeglichen wer-
den. Hierzu wäre die Stelle, die Auskunft erhal-
ten hat, mangels Einsichtsrecht in die Sonderak-
ten regelmäßig nicht in der Lage. Von der aus-
kunftgebenden Behörde kann eine Aussonde-
rung verwendungsgesperrter Informationen im 
Vorfeld nicht verlangt werden. Dies wäre ange-
sichts ihrer Belastung von den Justizbehörden 
nicht zu leisten. 

33. Zu Artikel i Nr. 12 (§ 477 Abs. 3 Nr. 1 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 sind in § 477 Abs. 3 Nr. 1 nach 
dem Wort  „freigesprochen" die Wörter „ , die Er-
öffnung des Hauptverfahrens abgelehnt" einzu-
fügen. 

Begründung 

Der Entwurf stellt die Gewährung von Auskünf-
ten aus Akten oder Akteneinsicht an  nichtöffent-
liche Stellen in § 477 Abs. 3 Nr. 1 StPO-E für die 
Fälle des Freispruchs und der Einstellung des 
Verfahrens unter den Vorbehalt eines rechtlichen 
Interesses. Es ist nicht erkennbar, warum die ge-
genüber einem berechtigten Interesse schärferen 
Voraussetzungen nicht auch dann gelten soll, 
wenn im Zwischenverfahren die Eröffnung des 
Hauptverfahrens abgelehnt wird. 

34. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 477 Abs. 4 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist § 477 Abs. 4 wie folgt zu 
ändern: 

a) In Satz 1 sind nach dem Wort  „Empfänger" 
die Wörter „ , soweit dieser eine öffentliche 
Stelle oder Organ  der Rechtspflege im Sinne 
des § 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung ist" 
einzufügen. 

b) In Satz 2 sind nach dem Wo rt  „prüft" die Wör-
ter „in diesem Falle" einzufügen. 

Begründung 

Auskünfte können nach § 475 Abs. 4 StPO auch 
Privatpersonen erhalten. In einem solchen Fall 

 muß die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung bei der übermittelnden öffent-
lichen Stelle verbleiben. 

35. Zu Artikel i Nr. 12 (§ 478 Abs. 1 Satz 3 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist § 478 Abs. 1 Satz 3 wie folgt  
zu fassen: 

„Die Staatsanwaltschaft kann, soweit ein beson-
deres Bedürfnis dafür besteht, die Behörden des 
Polizeidienstes, die die Ermittlungen geführt ha-
ben oder führen, ermächtigen, in den Fä llen des 
§ 475 Akteneinsicht und Auskünfte zu erteilen." 

Begründung 

Diese Aufgabe sollte aus arbeitsökonomischen 
Gründen nicht grundsätzlich, sondern nur in 
begründeten Fällen auf die Polizei verlagert wer-
den. Eine weitgehende Übertragung dieser Auf-
gabe auf die Polizei würde dort  Kapazitäten 
binden, die vorrangig für Ermittlungen benötigt 
werden. 

36. Zu Artikel i Nr. 12 (§ 478 Abs. 1 Satz 4 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 sind in § 478 Abs. 1 Satz 4 die 
Wörter „Behörden des Polizeidienstes ist" durch 
die Wörter „Behörden des Polizeidienstes oder eine 
entsprechende Akteneinsicht sind" zu ersetzen. 

Begründung 

Die im Entwurf vorgesehene Formulierung läßt 
offen, ob die Polizeibehörden einander neben 
Auskunft auch Akteneinsicht gewähren dürfen. 
Aus praktischen Gründen muß dies jedoch auch 
zulässig sein. Die Klarstellung ist durch die 
Änderung gewährleistet. 

37. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 478 Abs. 3 Satz 4 - neu -
StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist dem § 478 Abs. 3 folgender 
Satz anzufügen: 

„Gegen eine Entscheidung der Polizei kann Be-
schwerde bei der Staatsanwaltschaft eingelegt 
werden. " 

Begründung 

Die Entscheidung über  Auskunftserteilung und 
Akteneinsicht in den Fä llen des § 475 trifft die 
Polizei, wenn sie von der Staatsanwaltschaft dazu 
ermächtigt worden ist (§ 478 Abs. 1 Satz 3). Die 
Regelung der Rechtsmittel in Absatz 3 berück-
sichtigt diesen Fall  jedoch nicht. Es ist daher in-
soweit nach wie vor offen, ob § 161a StPO analog 
oder § 23 EGGVG anwendbar ist. Auch könnte 
man die Auffassung vertreten, daß das Land im 
Prozeß von der Polizeibehörde zu vertreten wäre, 
die die Entscheidung getroffen hat. Daher er-
scheint es erforderlich, für diese Fälle eine Be-
schwerde zur Staatsanwaltschaft vorzuschalten. 
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38. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 479 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist § 479 wie folgt zu fassen: 

„§479 

Von Amts wegen dürfen personenbezogene 
Daten aus Strafverfahren für Zwecke der Straf-
rechtspflege übermittelt werden, wenn diese 
Daten aus der Sicht der übermittelnden Stelle 
hierfür erforderlich sind. " 

Begründung 

Auf die Begründung zum Bundesratsentwurf, 
dort  § 479, wird Bezug genommen. Die Regelung 
im Gesetzentwurf ist zu detail liert  und birgt die 
Gefahr von Lücken. So ist etwa nicht klar, wo-
nach sich bei dem Katalog in Absatz 2 die Ge-
währung von Rechtshilfe richtet. Offen ist z. B. 
auch, wonach privaten Trägern im Rahmen eines 
Täter-Opfer-Ausgleichs vor Vollstreckung Infor-
mationen übermittelt werden können. 

39. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 480 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist in j 480 das Wort  „gesetz-
liche" durch die Wörter „bundes- oder landes

-gesetzliche" zu ersetzen. 

Begründung 

Die vorgeschlagene Änderung dient der Klarstel-
lung, daß es sich bei den gesetzlichen Bestim-
mungen auch um landesgesetzliche Regelungen, 
beispielsweise um die gesetzlichen Auskunfts-
rechte von Presse und Medien, handeln kann. 

40. Zu Artikel i Nr. 12 (§ 481 Abs. 1 Satz 1, 2 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 sind in § 481 Abs. 1 

a) Satz 1 die Wörter „zur Abwehr von Gefahren" 
zu streichen; 

b) Satz 2 die Wörter „Zu diesem Zweck" durch 
die Wörter „Zu den do rt  genannten Zwecken" 
zu ersetzen. 

Begründung 

Die Regelung im Entwurf ist zu eng. Im Bundes-
ratsentwurf ist die Begrenzung auf die Abwehr 
von Gefahren nicht vorgesehen, weil in Poli-
zeigesetzen nicht nur die Gefahrenabwehr (im 
engen Sinn) angesprochen ist. Durch die Formu-
lierung im Bundesratsentwurf, die offener ist, 
werden unnötige Streitfragen ausgeklammert. 

41. Zu Artikel l Nr. 12 (§ 481 Abs. 1 Satz 3 - neu - 
StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist dem § 481 Abs. 1 folgender 
Satz anzufügen: 

„Sind Informationen durch eine Maßnahme nach 
den § § 98a, 100a, 100c Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b, 
Nr. 2 oder § 110a ermittelt worden, so ist die 
Übermittlung nur zulässig, soweit sie zur Abwehr 

einer erheblichen Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder zur Verhütung von Straftaten von 
erheblicher Bedeutung erforderlich ist." 

Begründung 

Für die Übermittlung von Informationen aus 
Strafverfahren an die Polizei, die durch beson-
dere Ermittlungsmaßnahmen gewonnen worden 
sind und deswegen nur unter engen, in der Straf-
prozeßordnung festgelegten Voraussetzungen er-
hoben werden durften, kann es nicht ausreichen, 
daß sie allgemein nach Maßgabe der Polizeige-
setze verwendet werden dürfen. Es handelt sich 
um Informationen, die durch Rasterfahndung, 
durch Telefonüberwachung, durch ohne Wissen 
des Betroffenen hergestellte Aufzeichnungen des 
nicht öffentlich gesprochenen Wortes, durch den 
Einsatz besonderer technischer Mittel ohne Wis-
sen des Betroffenen oder durch den Einsatz Ver-
deckter Ermittler gewonnen worden sind. Wenn 
ihre Übermittlung nicht an die im Gesetz für 
ihre Erhebung vorgesehenen Voraussetzungen 
geknüpft wird, müssen wenigstens besondere 
Gründe hierfür vorliegen. Die Übermittlung soll 
deswegen nur zulässig sein, wenn sie die Ab-
wehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder die Verhütung von Straftaten von 
erheblicher Bedeutung bezweckt. 

42. Zu Artikel i Nr. 12 (§ 481 Abs. 2 Satz 2, 3 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist § 481 Abs. 2 Satz 2 und 3 zu 
streichen. 

Begründung 

Die Regelungen sind überflüssig. Sie sind auch 
von der Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
nicht gedeckt, da Regelungsgegenstand die 
nähere Ausgestaltung der polizeilichen Daten-
verarbeitung ist. 

43. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 482 Abs. 2 Satz 2 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist § 482 Abs. 2 Satz 2 wie folgt 
zu fassen: 

„Die Übersendung der Mitteilung zum Bundes-
zentralregister ist zulässig, im Falle des Erfor-
derns auch die Übersendung einer Mehrferti-
gung des Urteils oder einer mit Gründen verse-
henen Einstellungsentscheidung. " 

Begründung 

Der Begriff des „Abdrucks" ist nicht mehr zeit-
gemäß. Die Mitteilungen zum Bundeszentralre-
gister erfolgen großenteils bereits heute auf elek

-

tronischem Wege. 

44. Zu Artikel i Nr. 12 (§§ 483 bis 485 StPO) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob die differenzie rte 
Regelung nach dem Zweck dieses oder eines an-
deren Strafverfahrens (§ 483), dem Zweck künfti- 
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ger Strafverfahren (§ 484) und dem Zweck der 
Vorgangsverwaltung (§ 485) verfassungsrechtlich 
unabdingbar geboten ist und ob nicht eine Rege-
lung entsprechend oder zumindest in Anlehnung 
an § 482 Abs. 1 des Bundesratsentwurfs genügt. 

Begründung  

Die Regelung im Regierungsentwurf ist zu detail-
liert. Die Regelungstechnik birgt die Gefahr von 
Lücken. So kann z. B. unklar sein, nach welcher 
Vorschrift die Jugendgerichtshilfe Daten in Da-
teien speichern darf (§ 483 Abs. 1). Es ist nicht 
ersichtlich, inwiefern die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts der vom Bundesrat 
gewählten allgemeinen Regelungstechnik ent-
gegensteht. 

45. Zu Artikel i Nr. 12 (§ 484 Abs. 2 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist § 484 Abs. 2 wie folgt zu 
fassen: 

„ (2) Weitere personenbezogene Daten von 
Beschuldigten und Tatbeteiligten dürfen sie in 
Dateien nur speichern, verändern und nutzen, 
soweit dies erforderlich ist, weil unter Berück-
sichtigung der Art  oder Ausführung der Tat, der 
Persönlichkeit des Beschuldigten oder Tatbetei-
ligten, sonstiger Erkenntnisse oder kriminalisti-
scher Erfahrungen nicht auszuschließen ist, daß 
weitere Strafverfahren gegen den Beschuldigten 
oder Tatbeteiligten zu führen sind." 

Begründung 

Die Regelung im Regierungsentwurf ist viel zu 
eng. Zum einen ist ein absolutes Verbot der Spei-
cherung nach Freispruch und endgültiger Ein-
stellung in Satz 2 unangemessen, zumal die Spei-
cherung für das Verfahren selbst nach § 483 nicht 
ausgeschlossen ist. Darüber hinaus entsprechen 
die Kriterien der Speicherung den Erfordernissen 
effektiver Strafverfolgung nicht. 

46. Zu Artikel i Nr. 12 (§ 484 Abs. 3 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist § 484 Abs. 3 zu streichen. 

Begründung 

Für die Regelung, die im Bundesratsentwurf 
nicht vorgesehen ist, besteht kein Bedürfnis. Sie 
führt zu einer unnötigen Aufblähung des Nor-
menbestandes. Regelungen durch Verwaltungs-
vorschrift genügen. 

47. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 484 Abs. 4 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist § 484 Abs. 4 wie folgt zu än-
dern: 

a) Das Wort  „sind" ist durch das Wort  „werden" 
zu ersetzen. 

b) Die Wörter „und die damit zusammenhängende 
Vorgangsverwaltung" sind zu streichen. 

Begründung  

Schon die Speicherung einschlägiger Daten in 
Polizeidateien muß sich aus Gründen der Prak-
tikabilität nach den Polizeigesetzen richten (vgl. 
§ 481 Abs. 1). Auch muß aus Gründen der Prak-
tikabilität eine einheitliche Vorgangsverwaltung 
gewährleistet sein. 

48. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 484 StPO) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob neben der Verhü-
tung von künftigen Straftaten und der Vorsorge 
für die Verfolgung von Straftaten als Teilauf-
gaben der Gefahrenabwehr, die in den Polizeige-
setzen der Länder geregelt sind, eine strafprozes-
suale Regelung zulässig ist, die letztlich zu einem 
weitgehend parallelen Datenbestand führt. 

Begründung 

Die Vorsorge für die Verfolgung von Straftaten 
und die Verhütung von Straftaten sind Teilbe-
reiche der übergreifenden Aufgabe der Gefah-
renabwehr. Eine Regelung dieser Mate rie hat 
demzufolge in den Polizeigesetzen der Länder 
zu erfolgen, auf die zu Recht § 484 Abs. 4 hin-
weist. Insofern erscheint fraglich, ob überhaupt 
eine Regelung in der StPO zulässig ist und, beja-
hendenfalls, wo die Abgrenzung vorzunehmen 
ist. 

49. Zu Artikel i Nr. 12 (§ 486 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist § 486 wie folgt zu fassen: 

„§ 486 

Zur sachdienlichen oder zweckmäßigen Erledi-
gung der Aufgaben können die zuständigen 
obersten Landesbehörden auch gemeinsame Da-
teien für Stellen der in §§ 483 bis 485 bezeich-
neten Art  einrichten oder einen Datenverbund 
ermöglichen." 

Begründung  

Die Regelung im Regierungsentwurf ist zu kom-
pliziert. Der Bundesratsentwurf, dem die Ände-
rung entspricht, genügt verfassungsrechtlichen 
Anforderungen. Nicht sachgerecht ist es, daß die 
Daten in einschlägigen Fällen nur („statt") in der 
gemeinsamen Datei gespeichert werden. Wird 
etwa ein landesinternes Verfahrensregister be-
trieben, müssen die Verfahrensdaten auch bei 
den Staatsanwaltschaften vorhanden sein. Vor al-
lem bei fallbezogenen gemeinsamen Dateien ist 
der Erlaß einer Rechtsverordnung weder veran-
laßt noch praktikabel. Was die Verantwortlichkeit 
angeht, ist j 487 einschlägig; auch insofern be-
steht kein Regelungsbedarf. 
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50. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 488 Abs. 1 Satz 2 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist § 488 Abs. 1 Satz 2 wie folgt 
zu fassen: 

„ § 477 Abs. 2 und § 485 Satz 3 gelten entspre-
chend." 

Begründung 

Für eine entsprechende Anwendung des § 477 
Abs. 4 in § 488 Abs. 1 besteht keine Notwendig-
keit. Die Verantwortlichkeit für die Übermittlung 
gespeicherter Daten ist in § 488 Abs. 3 des Ent-
wurfs sachgerecht geregelt. Das gilt auch für 
Auskünfte nach Absatz 1 der Bestimmung. Für 
die Übermittlung auf ein Ersuchen trifft § 477 
Abs. 4 des Entwurfs keine andere Regelung als 
§ 488 Abs. 3 Satz 2 und 3. Für Auskünfte ohne Er-
suchen enthält § 477 Abs. 4 - im Gegensatz zu 
§ 488 Abs. 3 Satz 1- überhaupt keine Regelung; 
die Bestimmung setzt eine Anfrage voraus. 

51. Zu Artikel i Nr. 12 (§ 488 Abs. 2 Satz 2 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist in § 488 Abs. 2 Satz 2 die 
Angabe „§§ 479 und 480" durch die Angabe 
„§§ 479, 480 und 481 Abs. 1 Satz 2" zu ersetzen. 

Begründung 

Die Einfügung des § 481 Abs. 1 Satz 2 in § 488 
Abs. 2 Satz 2 ist notwendig, um sicherzustellen, 
daß auf der Grundlage eines elektronischen Da-
tenaustausches die Polizei die von der Staatsan-
waltschaft überspielten Daten nicht nur für 
Zwecke des Strafverfahrens nach § 483 Abs. 1, 
sondern auch zur polizeilichen Aufgabenerfül-
lung nach § 481 Abs. 1 Satz 2 verwenden kann. 
Zwar findet ein solcher elektronischer Datenaus-
tausch zwischen Polizei und Justiz bisher nicht 
statt , die Strafprozeßordnung sollte aber den Mo-
dernisierungsbemühungen der Justiz im Verhält-
nis zur Schnittstelle Polizei Rechnung tragen. 

52. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 488 StPO) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob die differenzie rte 
Regelung in § 488 verfassungsrechtlich unab-
dingbar ist und ob nicht eine Regelung entspre-
chend oder zumindest in Anlehnung an § 483 des 
Bundesratsentwurfs genügt. 

Begründung 

Die Regelung im Regierungsentwurf ist zu de-
tailliert. Die Regelungstechnik birgt die Gefahr 
von Lücken. So ist z. B. unklar, wonach die 
Jugendgerichtshilfe Daten erhalten soll. Es ist 
auch nicht ersichtlich, daß die di fferenzierte Be-
schränkung der Übermittlung verfassungsrecht-
lich geboten wäre. Der Entwurf, den der Bun-
desrat beschlossen hat, dürfte allen Erfordernis-
sen genügen. 

53. Zu Artikel i Nr. 12 (§ 489 Abs. 3 Satz 3, 4 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 sind in § 489 Abs. 3 die Sätze 3 
und 4 durch folgenden Satz zu ersetzen: 

„Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, 
daß die Übermittlung personenbezogener Daten 
zumindest durch geeignete Stichprobenverfah-
ren festgestellt und überprüft werden kann." 

Begründung 

§ 489 regelt das automatisierte Abrufverfahren 
und nimmt zu den Einzelheiten auf § 10 BDSG 
Bezug. Es erscheint insofern nicht notwendig, 
über das Kontrollverfahren des § 10 Abs. 4 BDSG 
hinaus einen besonderen Rhythmus der Stichpro-
ben festzulegen. Die Übernahme der Regelung 
des § 10 Abs. 4 Satz 1 bis 3 BDSG in Absatz 3 der 
Vorschrift erscheint aus datenschutzrechtlicher 
Sicht ausreichend und im Interesse einer bundes-
einheitlichen Handhabung auch geboten. 

54. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 490 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist § 490 wie folgt zu fassen: 

„§490 

(1) Die nach §§ 483 bis 485 gespeicherten Da-
ten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 

(2) Personenbezogene Daten sind zu löschen, 
wenn ihre Speicherung unzulässig oder ihre 
Kenntnis für die in §§. 483 bis 485 bezeichneten 
Zwecke nicht mehr erforderlich ist. 

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sper-
rung, wenn 

1. Grund zu der Annahme besteht, daß durch die 
Löschung schutzwürdige Interessen einer be-
troffenen Person beeinträchtigt würden, 

2. die Daten für laufende Forschungsarbeiten be-
nötigt werden oder 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art  der 
Speicherung nicht oder nur mit unverhältnis-
mäßigem Aufwand möglich ist. 

Personenbezogene Daten sind gesperrt, soweit 
sie nur zu Zwecken der Datensicherung oder der 
Datenkontrolle gespeichert sind. Gesperrte Da-
ten dürfen nur für den Zweck übermittelt und ge-
nutzt werden, für den die Löschung unterblieben 
ist; sie dürfen auch übermittelt und genutzt wer-
den, soweit dies zur Behebung einer Beweisnot 
erforderlich ist. 

(4) Stellt die speichernde Stelle fest, daß 
unrichtige, zu löschende, gesperrte oder zu sper-
rende personenbezogene Daten übermittelt wor-
den sind, só ist dem Empfänger die Berichtigung, 
Löschung oder Sperrung mitzuteilen. Die Mittei-
lung kann unterbleiben, wenn sie einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordert und keine 
Anhaltspunkte bestehen, daß durch das Unter-
bleiben schutzwürdige Belange der Betroffenen 
beeinträchtigt werden können. 
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(5) Anstelle der Löschung der Daten können 
diese an ein Staatsarchiv abgegeben werden, so-
weit archivrechtliche Regelungen dies vorse-
hen. " 

Begründung 

Auf die Begründung zum Bundesratsentwurf, 
dort  zu § 485, wird Bezug genommen. Die Rege-
lung im Bundesratsentwurf genügt allen ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen. Die Rege-
lungstechnik im Regierungsentwurf wirft Fragen 
vielfältiger Natur auf. Die Festlegung von Fristen 
im Gesetz ist weder unabdingbar noch ausrei-
chend flexibel. Das Verfahren der Fristverlänge-
rung ist zu aufwendig. Die Staatsanwaltschaften 
sind mit ihren sonstigen Aufgaben schon hin-
reichend belastet. Die Kriterien für die Verlänge-
rung begegnen den gleichen Bedenken wie die 
Kriterien in § 484 (vgl. dazu den Antrag do rt). 

Die Anpassung der Regelungen zum länderüber-
greifenden staatsanwaltschaftlichen Verfahrens-
register erscheint veranlaßt 

55. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 490 StPO) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob die Berichtigungs-  
bzw. Löschungsregelungen des § 490, die sich 
auch auf § 484 (Datenspeicherung und -nutzung 
für künftige Zwecke) beziehen, sich auch auf die 
auf Polizeirecht gestützten Speicherungen und 
Nutzungen erstrecken. 

Begründung  

Zwar richtet sich nach § 484 Abs. 4 die Verwen-
dung personenbezogener Daten, die für Zwecke 
künftiger Strafverfahren in Dateien der Polizei 
gespeichert sind, nach dem jewei ligen Polizei-
recht. Gleichwohl sollen die Strafverfolgungsbe-
hörden, zu denen als Hilfsorgan auch die Polizei 
gehört, parallele Dateien führen. Für die zuletzt 
Genannten gelten die Berichtigungs- bzw. Lö-
schungsregelungen des § 490. Selbst wenn auf-
grund des § 484 Abs. 4 insofern das Landespoli-
zeirecht einschlägig wäre, stellt sich die Frage 
der Sinnhaftigkeit auseinanderfallender Fristen 
und/oder Löschungsregelungen bei der gleichen 
Zielrichtung der Datenspeicherung. 

56. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 491 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist § 491 zu streichen. 

Begründung 

Auf gesonderte Errichtungsanordnungen für au-
tomatisierte Dateien, die von den in § 483 Abs. 1 
StPO genannten Stellen im Bereich der Strafver-
folgung geführt werden, kann verzichtet werden. 
Dann sind für solche Dateien wie bisher nach 
Maßgabe des § 18 Abs. 2 BDSG bzw. der entspre-
chenden Regelungen der Landesdatenschutzge-
setze Dateifestlegungen zu treffen. 

Die bestehenden Regelungen über Dateifestle-
gungen und die vorgesehenen Regelungen über 
Errichtungsanordnungen weichen nicht so stark 
voneinander ab, daß eine Sonderregelung ge-
rechtfertigt erscheint. lin übrigen würde unnöti-
ger Verwaltungsaufwand dadurch ausgelöst, daß 
in der Vergangenheit erstellte Dateifestlegungen 
auf Errichtungsanordnungen umgestellt werden 
müßten. Eine Frist zur Anpassung sieht der Ge-
setzentwurf im übrigen in Artikel 6 nicht vor. 

Auch wenn nach den Polizeigesetzen Errich-
tungsanordnungen vorgesehen sind, sollte die-
sem Beispiel in der StPO nicht gefolgt werden. 
Ansonsten müßten künftig Polizeibehörden in 
ihrer Eigenschaft als Strafverfolgungsbehörden 
Errichtungsanordnungen nach der StPO, bei Tä-
tigkeiten auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr 
Errichtungsanordnungen nach den Polizeigeset-
zen und bei sonstigen Aufgaben (z. B. Personal-
verwaltung) Dateifestlegungen nach allgemei-
nem Datenschutzrecht führen. Aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung dürfte eher darüber 
nachzudenken sein, auch in den Polizeigesetzen 
auf Regelungen über Errichtungsanordnungen 
zu verzichten. 

Die vorgesehene Regelung greift unnö tig in die 
Organisationshoheit der Länder ein. Dies gilt 
nicht nur hinsichtlich des Inhaltes und der Form 
der Errichtungsanordnung, sondern im besonde-
ren Maße für die in Absatz 2 festgelegte Pflicht, 
die Errichtungsanordnung der für die Daten-
schutzkontrolle zuständigen Stelle vorzulegen. 
Es sollte dem jeweils zuständigen Gesetzgeber 
überlassen bleiben, über eine solche Pflicht 
selbst zu entscheiden. Nach den Datenschutzge-
setzen einzelner Länder führt auch aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung der Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz kein Register über die 
bei seiner Kontrolle unterliegenden öffentlichen 
Stellen geführten automatisierten Dateien. Im 
übrigen ist die Übersendung der Errichtungsan-
ordnung an  den jeweiligen Beauftragten für den 
Datenschutz auch insoweit entbehrlich, als Ge-
richte von der Kontrolle durch den Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz bzw. den jewei ligen 
Landesbeauftragten für den Datenschutz ausge-
nommen sind. 

Abschließend bleibt anzumerken, daß im Zuge 
der Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 24. Okto-
ber 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr (ABl. Nr. L 281/31 vom 23. No-
vember 1995) voraussichtlich auf Dateienregister 
beim Bundesbeauftragten bzw. den Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz verzichtet wird. 

57. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 492 StPO) 

In Artikel 1 Nr. 12 ist § 492 wie folgt zu fassen: 

„§ 492 

(1) Betroffenen ist auf Antrag Auskunft über 
die Speicherung ihrer Daten zu erteilen. Der An- 

 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/9718 

trag ist schriftlich zu stellen. Ist der Betroffene bei 
einer gemeinsamen Datei nicht in der Lage, die 
speichernde Stelle festzustellen, so kann er sich 
an jede speicherungsberechtigte Stelle wenden. 
Diese erteilt im Einvernehmen mit der speichern-
den Stelle Auskunft. 

(2) Die Auskunft wird nicht erteilt oder zurück-
gestellt, wenn eine Abwägung ergibt, daß das 
Auskunftsrecht hinter dem öffentlichen Interesse 
an der Geheimhaltung, insbesondere weil eine 
Auskunft den Untersuchungszweck gefährden 
würde, oder auf Grund eines überwiegenden 
Geheimhaltungsinteresses Dritter zurücktreten 
muß. 

(3) Sind in einer Datei der Polizei auch Daten 
gespeichert, deren Speicherung sich nach den 
Polizeigesetzen richtet, so ist für die Auskunft an 
den Betroffenen das für die speichernde Stelle 
geltende Polizeigesetz maßgeblich." 

Begründung 

Die Regelung entspricht § 486 des Bundesrats-
entwurfs. Absatz 3 ist dabei für die Polizei von 
erheblicher praktischer Bedeutung. 

58. Zu Artikel 5 (Änderung des 
Gerichtsverfassungsgesetzes) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob § 142 GVG an  die 
durch das StVÄG veränderten rechtlichen Gege-
benheiten angepaßt werden muß, um den orga-
nisatorischen Gestaltungsspielraum der Länder 
in Justizverwaltungsangelegenheiten zu erhal-
ten. 

Begründung  

Die Strafprozeßordnung enthält - über den noch 
unmittelbar verfahrensbezogenen Bereich der 
Vollstreckung im siebenten Buch hinaus - bisher 
nur sehr vereinzelt gesetzliche Regelungen zu 
Justizverwaltungsangelegenheiten. Beispiel für 
eine solche Bestimmung ist die durch das Opfer-
schutzgesetz ebenfalls erst vor einigen Jahren 
geschaffene Vorschrift des § 406 e StPO, die die 
Akteneinsicht durch den Verletzten auch für die 
Zeit nach dem rechtskräftigen Abschluß des Ver-
fahrens regelt. Die Entscheidung über die Bewil-
ligung von Akteneinsicht in diesem Stadium ist 
ggfs. ein Akt der Justizverwaltung. 

Mit dem StVÄG sollen in der Strafprozeßordnung 
nunmehr in erheblichem Umfang Vorschriften 
geschaffen werden, die den Bereich der Justiz

-

Verwaltung auf dem Gebiet des Strafrechts be-
treffen. § 147 Abs. 5 StPO und die Vorschriften 

des ersten Abschnitts des neuen achten Buches 
der Strafprozeßordnung sollen künftig umfas-
send die Gewährung von Akteneinsicht, d. h. 
auch nach rechtskräftigem Abschluß des Verfah-
rens und an nicht unmittelbar am Verfahren be-
teiligte Personen und Stellen regeln. Die Vor-
schriften des künftigen zweiten Abschnitts im 
achten Buch werden den nicht auf ein konkretes 
Verfahren bezogenen Umgang mit Daten zum 
Gegenstand haben. Die in diesen. Bereichen 
wahrzunehmenden Aufgaben sind weitgehend 
Angelegenheiten der Justizverwaltung. 

Die rechtlichen Konsequenzen, die sich aus der 
Regelung von Angelegenheiten der Justizver-
waltung in der Strafprozeßordnung ergeben, be-
dürfen näherer Prüfung. Sie können von erheb-
licher praktischer Bedeutung sein. So gilt für die 
in der Strafprozeßordnung geregelten Aufgaben 
§ 142 GVG, wenn sie infolge dieses Regelungs-
standorts künftig dem „Amt" der Staatsanwalt-
schaft im Sinne des Gerichtsverfassungsrechts 
zuzurechnen wären. Das würde bedeuten, daß 
dann allein der Staatsanwalt berufen wäre, diese 
Aufgaben wahrzunehmen. Gerade im Bereich 
der Justizverwaltung werden aber bisher auch 
Beamte anderer Laufbahngruppen und Ange-
stellte zur Erledigung der Aufgaben eingesetzt. 
Die Ausführungsgesetze der Länder zum Ge-
richtsverfassungsgesetz, so z. B. § 17 Abs. 1 Satz 2 
des ba.-wü. AGGVG, sehen teilweise ausdrück-
lich die Befugnis der Leiter der Staatsanwalt-
schaften vor, die ihnen unterstellten Beamten 
hierzu heranzuziehen. Der organisatorische Ge-
staltungsspielraum der L ander könnte insoweit 
durch das StVÄG eingeschränkt, die Leitungs-
kompetenz der Leiter der Staatsanwaltschaften 
geschwächt werden. 

Die von einigen Ländern in Auftrag gegebenen 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zeigen, wel-
che erhebliche Bedeutung flexiblen Organisa-
tionsformen für eine rationelle und effektive Auf-
gabenerledigung durch die Staatsanwaltschaften 
zukommt. Die infolge der Haushaltssituation der 
Länder bestehenden Sparzwänge zwingen dazu, 
diese Vorschläge umzusetzen und neue Wege 
der Aufgabenerledigung zu gehen. Durch das 
StVÄG dürfen nicht ohne gewichtige Gründe 
Regelungen geschaffen werden, die diesen Be-
mühungen der Länder im Wege stehen. 

Es sollte deshalb geklärt werden, ob § 142 GVG 
die in der Strafprozeßordnung geregelten Aufga-
ben der Staatsanwaltschaft ausnahmslos erfaßt 
oder ob der Begriff des „Amtes" der Staatsan-
waltschaft enger, d. h. in dem Sinne zu verstehen 
ist, daß er lediglich die auf ein konkretes, anhän-
giges Verfahren bezogenen prozessualen Hand-
lungen der Staatsanwaltschaft umfaßt. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung wird zu den Vorschlägen des 
Bundesrates im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
Stellung nehmen. 


